
Sozietätshaftung . Schein-
sozietät . Gesamtschuld .
Aufgabenbereich des Rechts-
anwalts . Veruntreuung (BGH);
Abtretung von Honorar-
ansprtichen des StB . Ver-
schwiegenheit . Pfändbarkeit .
Insolvenzbeschlag (BGH);
Steuerberaterhaftung . Auf-
deckung stiller Reserven .
Betriebsaufgabe . Schaden-
darlegung (OtG Köln);

Honorar des StB . Zinsschaden.
Darlegung (OtG Düs seldorf);
Honorar des StB . Rtickforde-
rungsanspruch (OLG Dtisseldorf);
Notarhaftung . Belehrung
über Steuer- und Subventions-
fragen . Eigenheimzulage
(LG Osnabrück);

und aktuelle Entscheidungen,
die von besonderer Bedeutung
sind.

70l99t3 ii,?ä e

Gerl ing I nformationen fü r wi rtschaftsprüfende, rechts- u nd steuerberatende Berufe

ln diesem Gl'Beihefter für den Monat
Oktober stellen wir lhnen erstmalig
die neue Euro-Kreditversicherung für
Rechtsanwälte vor. ln Deutschland hat
sich in den letzten Jahren die Zahl der

Fi rmenzusa mmenbrüche vervierfacht.
Dieser rapide Anstieg zeigt, daß ein

Schutz gegen das lnsolvenzrisiko heut-

zutage für alle am Wirtschaftsge-
schehen Beteiligten unverzichtbar ist.

Gerling hat eine Euro-Kreditversiche-

rung entwickelt, die speziell auf die

Bedürfnisse eines Freiberuflers abge-

stimmt ist. Sie setzt genau dort an,

wo I hr Forderungsausfallrisiko beginnt,

Mit der Euro-Kreditversicherung gehen

Sie sicher, daß die lnsolvenz eines

Mandanten weder die Liquidität noch

den Ertrag oder gar den Bestand lhrer
Kanzlei gefährdet,

Ed itoria I

Gl Aktuell

Fristenkontrolle
Weisung an Fachkraft / Einschallung eines Boten / Wiederein-
setzu ngsa ntra g, Beschwerdeverfa h ren / Angaben zu r Zuverlässig keit
(BGH, Urt. v. 6.5.1999 - Vll ZB 6/99)

Berufsgerichtl iches Verfahren
Rechtsanwalt / Bindungswirkung des Strafbefehls?
(BCH, Urt. v. t2.4.1999 - AnwSt t?l ll/98)

Honorar des Steuerberaters
Gerichtssta nd fü r Honorarklage / Zustä nd ig kertsbesti mm u n g,

5 36 ZPO

()LC Hamm, Beschl. v. 6.10.1998 - I Sbd 46/98)

Steuerberaterhaftung
Gleiche Ansicht eines Kollegialgerichts / Fehlendes Verschulden
des StB / Yerjährungsbeginn, 5 68 StBerG / Fristablauf /
Kenntnis des Mandanten von Fehler und Schadenentslehung r/
Sekundäranspruch, akuter Prüfungsgrund / Hemmung der
Verjährung und deren Ende

(OLG Düsseldorf, Urt. v, LI.l998 - 13 U 57/97)

Beratung durch StB

Bestreiten des Mandanten / Beweislasl / Erhöhle Darlegungslast
des StB

(OLG Frankfurt, Urt. v. 27.6.1997 - 24 U 202/95)

Abschlußprüfung
Erslpr üf ung/ Na chtra g sp rü f ung / Besch rä n kte N achtra gsp rü f ung /
Prü fu n gsu m fa ng

()LG Hamm, Urt. v, 18.6.1997 - 25 U 6/98)

Steuerberaterhaftu ng

Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Fördergeldern /
Ma ndatsu mf ang / Lohnsteuerei nbeha lt fü r Tei lzeitkräfte
(LG Berlin, Urt. v. 16.9.1998 - 22 0 294/98, rkr.)

Honorar des Steuerberaters
Einforderbarkeit, 5 9 StBGebV / Unlerschrifl / Honorarklage
(AG Dortmund, Urt, v. 15.1.1999 - 131 C 6383/98)
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der BGH mußte sich des Fristenthemas erneut anneh-

men: Einen zuverlössigen Mitarbeiter kann der Anwalt
mit Botendiensten in Fristsqchen betrauen. Weitere

Vorsichtsmaßnohmen bei dessen Beauftragung müssen

nicht ergriffen werden, wenn nach den örtlichen und

zeitlichen Verhöltnissen im Auftragszeitpunkt keine

Zweifel an der Ausführung der Weisung bestehen. lm

Wiedereinsetzungsverfa h ren können unkla re Angoben

zu dem Botendienst quch nach Ablauf der Antrdgs'
ffist ergünzt werden.

Sind 5ie zwischen die Mühlsteine eines strofrechtlichen

Ermittlungsverfahrens geroten, so binden noch Auf'
fassung des BGH die Feststellungen in einem rcchts-
kröftigen Strqfbefehl nicht im berufsrechtlichen Ver-

fa h ren.

Das OLG Hamm hot wiederholt, daß sowohl für den

Steuerberater als auch den Rechtsanwalt ols Leistungs-

ort der Beratung und der Honorarzqhlung dessen

Praxisröume anzusehen sind. Eine Honorurklage ist

deshalb am Sitz der Kanzlei rechtshöngig zu machen.

Zu r Ve$öhrungsproblematik und zur Sekundürhaftung
weist das OL] Düsseldorf darauf hin, daß Schriden

wegen Fristablaufs om Tage nach der letzten Hondlungs'

möglichkeit entstehen, ohne daß es auf die Kenntnis des

Mandanten ankommt. Die Hinweispflicht ouf das Frist'

versöumrris enisie'rii aber nur, wenii aus konkreiem
Anlqß - einem akuten Grund - der Berater seine fehler'

b eh a ftete Au ftra g serl ed i g u n g ü berp r ü fen m u ßte.

Bestreitet der Mandqnt, vom Steuerberater eine Be'

ratung erhqlten zu haben, obwohl dieser dos Cesprcich

örtlich, zeitlich und inhaltlich schildert, ist der Mandant

für seine Behauptung beweisbelastet. (OLG Frankfurt)

Soll der Steuerberater laut Mandatsvertrug die zweck'

entsprechende Verwendung von Fördergeldern eines

geneinnützigen Vereins prüfen, so hilft dem Mandanten
der bloße Hinweis, er erwotte eine steuerliche Rundum-

betreuung, nicht weiter. Diese ist weder vereinbart noch

wird sie vergütet. Es kann vom Steuerberoter somit nicht
erwortet werden, daß er z.B. die Lohnabrechnung von

Teilzeitkrriften im Hinblick auf die Einbehaltung von

Lohnsteuer prüft. Wünsche des Mandanten nqch Erwei-

terung des Mandqtsinhalts müssen vom Steuerberater

akzeptiert und damit zur Erweiterung des Steuerbera-

tungsvertrages geführt werden. (LG Berlin)

irr

M it freu nd I ichen Grüßen

lhr Dr. Jürgen Crdfe

GI Aktuell
BVerfG: Das Risiko der Beförderung fristwahrender
Schriftsätze darf nicht einseitig auf den Bürger
abgewälzt werden

Die 2. Kammer des Ersten Senats des BVerfG hat
i n e i n e m Ve r fa s s u n g s b e s c hwe r d e (Vb 

) 
-Ve r fa h re n

einstimmig entschieden, daß auch bei der In-
anspruchnahme von l(urierdiensten das Risiko
des rechtzeitigen Zugangs eines fristwahrenden
Schriftsatzes nicht einseitig auf den rechtsuchen-
den Bürger abgewälzt werden darf. Diesem
Grundsatz wird die mit der Vb angegriffene
Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LArbG)
nicht gerecht. Die Kammer hat deshalb diese
Entscheidung aufgehoben und zur erneuten
Entscheidung an das LArbG zurückverwiesen.

Bei dem Verfahren ging es um die Frage, ob dem
Beschwerdeführer (Bf) bzw. seinem Prozeßbevoll-
mächtigten ein Verschulden daran traf, daß die
Berufung gegen eine abgewiesene Kündigungs-
schutzklage nicht fristgemäß beim Berufungs-
gericht (LArbG) eintraf. Der Schriftsatz war nach
Angaben des BfelfTage vor Fristablaufbeim
Kurierdienst des Anwaltvereins aufgegeben
worden, der das betreffende LArbG zweimal
wöchentlich anfährt. Der Schriftsatz traf jedoch
erst drei.Tage nach Ablauf der Berufungsfrist im
LArbG ein. Die Verspätung war offenbar auf eine
irrtlimliche Ablieferung der korrekt adressierten
Berufungsschrift beim Oberlandesgericht statt
beim LArbG zurückzuführen.

Den Antrag des Bf auf ,,Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand" wies das LArbG zurück.

II.

Die 2. Kammer des Ersten Senats hat die ableh-
nende Entscheidung des Antrags auf Wiederein-
setzung aufgehoben.

Zur Begründung heißt es u.a

Die Entscheidung verletzt den Anspruch auf
Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes
(Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip)

1. Die Gerichte dürfen im Wiedereinsetzungs-
verfahren die Anforderungen an das, was der
Betroffene veranlaßt haben muß, um Wieder-
einsetzung zu erlangen, nicht überspannen. So

hat es das BVerfG bereits in der Vergangenheit
als nicht zulässig angesehen, dem Bürger Ver-
zögerungen der Briefueförderung oder Zustellung

BGH v. 16.7.1998 - VII ZB 7198
BGH v. 30.7.1998 - III ZB 7198
BGH v. 20.8.1998 - VII ZB 6198
BGH v. 10.9.1998 - II ZB 27198
BGH v. 17.9.1998 - I ZB 33/98
BGH v. 17.9.1998 - lX ZR 237197
BGH v. 17.9.1998 - IX ZR 297197
BGH v. 28.9.1998 - II ZB 19/98
BGH v. 30.9.1998 - lV ZR 323197
= NVersR 99, 44
BGH v. 8.10.1998 - VII ZB 2U98

99,32
99, 72
99,30
99, 29

OLG München v.27.2.7998 - 27 U 449U97
= AnwBI 98, 608
OLG München v. 27.7.7998 - 5 U 59201976
= AnwBl 98, 609

OLG Nürnberg v.78.72.7996 - 4U 3322196
= RBeistand 98, 29
OLG Nürnberg v. 23.3.1999 - 3 U 3977198
= OLG-Report 99,199

LG Aschaffenburg v. 7.5.1998 - 2 S 289197
LG Berlin v. 16.9.1998 - 22 O 294,98, rkr.
LG Bonn v. 13.s.1998 - 5 S 199/97
LG Chemnitz v. 15.1.1999 - 5 qs 2/99
= wistra 99, 154
LG Düsseldorf v. 9.6.1998 - 7 O 364197
LG Frankfurt/O. v. 30.9.1998 - 13 O 154/98, rkr
LG Freiburg v. 30.9.1997 - StL 1/97
= wPK-Mitt 98,337
LG Krefeld v.70.7.1997 - 1 S 11s/96, rkr.
LG Leipzig v. 9.3.1998 - 5 qs 160/97
= RBeistand 98, 70
LG Lüneburg v.26.8.7997 - 3 O 402/96, rkr.
LG Marburg v. 14.10.1998 - 5 S 14/98, rkr.

AG Bremen v. 19.8.1998 - 25 C 0746198
AG Dortmund v. 15.1.1999 - 131 C 6383/98
AG Duisburg-Hamborn v. 28.70.7997 - 7 C 698197
AG Kassel v.24.8.7998 - 415 C 5461/97, rkr.
AG Neuss v. 21.8.1998 - 39 C 282196
= StB 99, 61 m. Anm. Späth
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OLG Dresden v. 9.2.1998 - 77 U 267197
OLG Dresden v. 9.6.1998 - 14 U 3245197
= BRAK-Mitt 98, 235
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26.2.1998-73U67197
s.3.1998 -73U84197
26.3.1998 -13U63197
2.4.7998 - 13 U 86/96
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oLG Frankfurt v.27.6.7997 - 24 U 202195
OLG Frankfurt v. 5.11.1998 - 6 U 130/98
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OLG Frankfurt v.79.2.7999 - 24 U 85197
= OLG-Report 99,779
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OLG Hamm v. 14.9.1998 - 6 U 48/98
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= Abschluß, stillschweigender
= > mit Mitarbeiter

Steuerbescheid
- Übersendungsart

Steuererklärung
- Abgabe, rechtzeitige

Umsatzsteuer
- Auslandsrechnung

= Leistungsempfänger deutsch
= Mehrwertsteuerausweis, offener

Unternehmensberater
- Rechtsberatung

Unterschrift
- Honorarrechnung

= Klageschrift
- Wiedereinsetzung

Ursachenzusammenhang
- siehe ünter Kausalität

Verfahren, berufsgerichtliches
- Bindung, Strafbefehl

Verjährung, S 196 Abs. 1 Nr. 5 BGB
- Rechnung, verzögerte
- Unterbrechung der >

Verjährung, S 852 BGB, g 19 BNotO
- Kenntnis des Ersatzpflichtigen

= Ausschluß anderweitiger Ersatz-
möglichkeit

- Verjährungsbeginn
= Ersatzmöglichkeit, anderweitige

Verjährung, S 51b BRAO
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß zur Belehrung
= Kenntnis des Fehlers und Verjährungs-

vorschrift
= Mandant, Volljurist
= RA, neuer

Verjährüng, S 68 StBerG, S 51a WPO
- Belehrungspflicht über Fehler und

Verj ährungsvorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß für >

- Verjährungsbeginn
= Fristvörsäumnis
= Kenntnis des Mandante[

- Verjährungshemmung
= Ende der >

= FG-Verfahren

Verj ährungsunterbrechung
- Klage, unzulässige
- Rechnung, verzögerte

Versäumnisurteil
- >, zweites
- Wartepflicht des Gerichts

Verschulden
Kollegialgerichtsentscheidung
= Steuerberater

Versicherungsberatung
- Rechtsanwalt

= Brandschaden
= Kfz.-Schaden

- Verjährung, $$ 8s2 BGB, 14 SIVG, 3 PfIVG

Versicherungsschutz
- Abfindung unter Vorbehalt
- Akteneinsicht

= Ermittlungsakten, StA
- Rechtsschutzversicherung

= Kostenerhöhung, unnötige
= Obliegenheitsverletzung

- Verjährung
- Vertrauensschadenversicherung

Verspätungszuschläge
- Verzugsschaden

15
22

99,
99,

Vertrauensschadenversicherung
- Verschulden des Geschädigten

Verzug
- > des Steuerberaters

Vollmacht
- Anscheinsvollmacht
- Rechtsbehelfsverfahren

Vollverzinsung, $ 233a AO
- Belehrung,Vermeidungsstrategie
- Mitverschulden

Vorteilsausgleichung
- Steuerzinsen, $ 233 AO

Werbeverbot
- Internet
- Leistungsbeschreibung
- Notar

= Briefbogen, Farbe
- Praxisbroschüre
- Qualitätswerbung
- Selbstdarstellung, erlaubte
- Sozietät, gemischte
- Telefonberatung

Wettbewerb, unlauterer
- Qualitätswerbung
- Telefonauskunft
- Unterlassungsanspruch

= > gg. Sozietät

Wettbewerbsverbot
- Sittenwidrigkeit
- >, nachvertragliches

Wiedereinsetzung
- Berufungsbegründungsfrist (s. dort)
- Beschwerde

= Sachvortrag, Zuverlässigkeit
- Unterschrift
- Vertrauensschutz

Wirtschaftsberatring
- Rechtsberatung

Wirtschaftsprilfer
- Ersatzanspruch

= >, abgetretener
= > wg. Amtspflichtverletzung

- WP-Gesellschaft
= Niederlassungsleiter

Zinsschaden
- Berechnung, abstrakte

durch die Deutsche Bundespost als Verschulden
anzurechnen. In der Verantwortung des Ab-
senders liegt es nur, das zu befördernde Schrift-
stück so rechtzeitig zur Post zu geben, daß es

nach den organisatorischen und betrieblichen
Vorkehrungen der Post bei regelmäßigem
Betriebsablauf den Empfänger fristgemäß er-
reicht.

2. Diesen Anforderungen wird die angegriffene
Entscheidung nicht gerecht. Sie überspannt die
vom Bf zu erfüllende Darlegungslast hinsicht-
lich der Inanspruchnahme des Kurierdienstes
und wälzt allgemein bestehende Beförderungs-
risiken einseitig auf den rechtsuchenden Bürger
ab. Im Regelfall kann vom Bürger nicht die Dar-
legung von Vorgängen innerhalb der Organi-
sationsstruktur der Dienstleistungsanbieter
verlangt werden, da diese sich regelmäßig der
Kenntnis des Nutzers entziehen. Hier besteht
kein Unterschied zwischen der Beförderung
durch die Deutsche Post AG und der durch an-
dere Anbieter.

Im vorliegenden Verfahren hat der Bf glaubhaft
gemacht, daß der Schriftsatz elf Tage vor Frist-
ablauf aufgegeben worden ist. Angesichts einer
zweimaligen wöchentlichen Beförderung durch
den Kurierdienst durfte der Bf davon ausgehen,
daß der Schriftsatz rechtzeitig beim LArbG ein-
trifft. Der Bf hat dargelegt, auf welchem Weg
und in welchen Zeitabständen die Beförderung
erfolgt. Verlangt man weiteren Vortrag, so wird
die Benutzung eines Kurierdienstes faktisch aus-
geschlossen, denn dem Bürger ist es regelmäßig
nicht möglich, bei Inanspruchnahme eines sol-
chen Dienstes derart weitreichende Erkundigun-
gen einzuholen.
@VerfG, Bescht. v. 23.8.1999 - 1 BvR 1l3S/97)

Pressemitteilung des BVerfG v. 74.9.7999

BFH: Zum Begriff der Berufsausbildung im Kinder-
geld recht

Der VI. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat in
mehreren Urteilen vom 9.6.1999 zum Begriff der
Berufsausbildung für das ab 1.1.1996 geltende
Kindergeldrecht Stellung genommen.

In den entschiedenen Fällen ging es um die
Fragen, ob und unter welchen Voraussetzungen
ein Auslandsaufenthalt im Rahmen eines
Au-Pair-Verhältnisses mit begleitendem Sprach-
unterricht (VI R 33/98 und Vl R 143/98), der Be-
such eines ausländischen Colleges (Vl R 34/98),
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ein Volontafiat (VI R 50/98), ein Anwaltsprakti-
kum eines Jurastudenten (VI R l6/99) und die
Vorbereitung auf eine Promotion (Vl R 92/98)
als Berufsausbildung.anerkannt werden können.

Der BFH hat in den vorbezeichneten Fällen das
Vorliegen einer Berufsausbildung - teilweise in
Abweichung von der Rechtsprechung des früher
zuständigen Bundessozialgerichts - bejaht. Das
Bundessozialgericht hatte eine Tätigkeit in der
Regel nur dann als Berufsausbildung angesehen,
wenn diese in einer Ausbildungs- oder Studien-
ordnung zwingend vorgeschrieben war.

Die Auslegung des Begriffs der Berufsausbildung
durch den BFH orientiert sich an der verfas-
sungsrechtlichen Vorgabe, daß das Kindergeld
ebenso wie der Kinderfreibetrag seit der System-
umstellung des Familienleistungsausgleichs zum
1.1.1995 in erster Linie der steuerlichen Frei-
steilung des Existenzminimums des Kindes bei
den Eltern dient. Die steuerliche Leistungsfähig-
keit der Eltern ist aber auch dann gemindert,
wenn sich Kinder unabhängig von vorgeschriebe-
nen Studienordnungen in Ausbildung befinden
und von ihren Eltern unterhalten werden.
Dabei kommt den Eltern und dem Kind bei der
Gestaltung der Ausbildung von Verfassungs
wegen ein weiter Entscheidungsspielraum zu.

Der BFH hat im einzelnen entschieden, daß eine
Sprachausbildung im Ausland im Rahmen von
Au-Pair-Verhältnissen in der Regel als Berufsaus-
bildung anzusehen ist, wenn der theoretisch-
systematische Sprachunterricht zehn Unter-
richtsstunden je Woche umfaßt. In Einzelfällen
kann auch eine geringere Stundenzahl ausrei-
chen, wenn z.B, der Sprachkurs der üblichen
Vorbereitung auf einen anerkannten Prüfungs-
abschluß dient und das Kind den Prüfungsab-
schluß anstrebt. Insoweit kommt es auf die Ge-

samtumstände des Einzelfalles an.

Der Besuch allgemeinbildender Schulen, eines
Colleges oder einer Universität im Ausland ist
ohne weiteres als Berufsausbildung ebenso anzu-
erkennen wie ein berufsspezifisches Praktikum,
z.B. ein Anwaltspraktikum eines Jurastudenten..
Auch ein Volontariat, das der Erlangung der
angestrebten beruflichen Qualifikation dient
und bei dem der Ausbildungscharakter im Vor-
dergrund steht, ist Berufsausbildung. Gleiches
gilt für die Vorbereitung auf eine Promotion,
wenn sie im Anschluß an das Studium ernsthaft
und nachhaltig durchgeführt wird.
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Fristenkontrolle
- Weisung an Fachkraft
- Einschaltung eines Boten
- Wiedereinsetzungsantrag, Beschwerde-

verfahren
- Angaben zur Zuverlässigkeit
(BGH, Urt. v. 6.5.1999 - VIt ZB 6/99)

Leitsatz:

Die Beschwerde gegen einen die'Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand versagenden Be-

schluß darf auch nach Ablauf der Antragsfrist
auf ergänzende Angaben zur Zuverlässigkeit
von Büroangestellten gestützt werden, wenn
diese Angaben nach $ 139 ZPO aufklärungs-
bedürftig waren.

Aus den Gründen:

1. Die Kläger haben Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand wegen Versäumung der Beru-
fungsbegründungsfrist beantragt. Diese lief am
6.10,1998 ab. Die Berufungsbegründung ging
erst am 7.10.1998 beim Oberlandesgericht ein.
Die Kläger haben im wesentlichen vorgetragen,
ihr Prozeßbevollmächtigter habe die Berufungs-
begründung am 6.10.1998 fertiggestellt und sie
s e iner zu-,'elläs s igs n {nr,r,rs!1s gehilfin übergeben
mit der ausdrücklichen Weisung, dafür Sorge
zu tragen, daß der Schriftsatz noch am gleichen
Tag wegen des Fristablaufs beim Oberlandes-
gericht abgegeben werde. Diese habe den Schrift-
satz am 6.10.1998 dem langjährigen Boten der
Kanzlei mit der ausdrücklichen Weisung über-
geben, ihn noch an diesem Tage beim Oberlan-
desgericht abzugeben.

2. Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und die Berufung
als unzulässig verworfen. Es sei davon auszu-
gehen, daß der Bote schon seit Jahren von der
Kanzlei regelmäßig zur Einreichung von Schrift-
sätzen herangezogen werde. Das sei nur dann
nicht zu beanstanden, wenn er sich als zuverläs-
sig erwiesen habe. Dies sei nicht dargetan und
glaubhaft gemacht.

3. Die sofortige Beschwerde ist begründet. Den
Klägern ist unter Aufhebung des angefochtenen
Beschlusses Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gemäß g 233 ZPO zu gewähren, weil die
Versäumung der Berufungsfrist nicht auf einem
Verschulden der Prozeßbevollmächtigten be-

ruht, das sich die Kläger gemäß $ 85 Abs. 2 ZPO

zurechnen lassen müßten.

a) Die Kläger haben mit der sofortigen Beschwer-
de dargetan, daß der von der Anwaltsgehilfin
beauftragte Bote seine Aufgaben stets gewissen-
haft und korrekt wahrgenommen hat. Er habe
sich insbesondere dann als zuverlässig.erwiesen,
wenn ihm fristwahrende Schriftstücke übergeben
worden seien.

b) Nach dieser Darstellung trifft die Kläger an
der Fristversäumung kein Verschulden. Die
Überbringung der Berufungsschrift durften
ihre Prozeßbevollmächtigten ohne eigenes
Verschulden ihrer zuverlässigen Anwaltsgehil-
fin anvertrauen, mit der Weisung, dafür Sorge
zu tragen, daß der Schriftsatz am gleichen
Tage beim Oberlandesgericht einging. Da der
filr die Kanzlei tätige Bote als zuverlässig
bekannt war, mußten sie keine weiteren Vor-
sichtsmaßnahmen ergreifen (vgl. BGH, Beschl.

v. 13.7.1993 - Vt ZB 8/93, NJW-RR 1994, 510).

Die entsprechenden Angaben sind durch die
eidesstattliche Erklärung ihres Prozeßbevoll-
mächtigten glaubhaft gemacht.

Zu Unrecht vermißt der Beklagte genaue An-
gaben dazu, wann der Schriftsatz an die Anwalts-
gehilfin übergeben und beim Oberlandesgericht
abgegeben worden ist. Auf diese Einzelheiten
konnt es nicht an. Aus dern v.ortrsg der Kläger
ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit,
daß der Schriftsatz noch während der üblichen
Arbeitszeit tibergeben worden ist. Angesichts
der örtlichen Verhältnisse in Freiburg kann kein
Zweifel daran bestehen, daß der Schriftsatz bei
ordnungsgemäßer Ausführung der Weisung
noch rechtzeitig beim Oberlandesgericht ein-
gegangen wäre.

c) Der in der Beschwerde nachgeholte Vortrag
der Kläger war zu berücksichtigen. Es ist in
der Rechtsprechung anerkannt, daß erkennbar
unklare oder ergänzungsbedtirftige Angaben,
deren Aufklärung nach $ 739 ZPO geboten war,
nach Ablauf der Antragsfrist mit der Beschwer-
de ergänzt werden können (BGH, Beschl. v.

8.4.1997 - Vt ZB 8/97, Gt 1997, 237 : NJW 1997,

2120; Beschl. v. 10.2.1994 - Vll ZB 25/93,.VersR
1994, I368; Beschl. v. 25.2.1976 - VIll ZB 3/76,
VersR 1976, 732).Um solche Angaben handelt es

sich in der Beschwerdeschrift. Ergänzende An-
gaben zur Zuverlässigkeit von Büroangestellten
sind keine neuen Tatsachen zur Begründung des

Wiedereinsetzungsantrags, die nicht mehr nach
Ablauf der Antragsfrist nachgeschoben werden
können (BCH, Beschl. v. 4.10.1988 - Vl ZB 2l/88,
NJW-RR 1989, 126).

Kausalität
- Information des Mandanten
- > zwischen Pflichtwidrigkeit

und Schaden
= Entscheidung des Gerichts
= $ 6b EStG - Beratung
= Verhalten, beratungskonforrnes

- Unterbrechung der >

= Rechtsanwalt, neuer
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Klageauftrag
- Belehrung über Fristen

= Aussichtslosigkeit

Kommanditgesellschaft
- Kommanditist

= Einlage, Rückzahlung
= Haftung

Kostenerstattung
- RA-Honorar, Straßenneubau
- StB-Kosten

Liquidator
- Honorar

= Sondervergütung

Mandatsniederlegung
- Fristenlauf
- Mitteilungspflicht

Mittelverwendungskontrolle
- Mandatsumfang
- Verein, gemeinnütziger

Mitverschulden
- Bareinlage, GmbH
- Fristüberwachung
- Informationen an RA

= > durch Mandanten
- Informationen an StB
- Prüfungspflicht des Mandanten
- Rechtsmittel, unterlassenes
- JtEUCrClNldr UrrS

= Zinserträge

Nachbesserung
- Darlegungslast
- Kosten der >

- Rechnung, fehlerhafte
- Schaden

Notar
- Belehrungspflichten

= Vorleistungen, ungesicherte
- Löschungsurkunde
- Tätigkeit, betreuende, $ 24 BNotO

= Löschungsurkunde, Treuhandauflage
- Vorleistungen, ungesicherte

= Grundstück an Liebhaber

Praxisveräußerung
- Arglisteinwand
- Schlichtungsklausel

Prozeßvollmecht
- BGB-Gesellschaft

Rechtsanwalt
- Belehrungspflicht

= Vergütungsanspruch
- Beratungspflichten

= Bauvertrag
- Grundsatz des sichersten Weges
- Kündigungsschutzklage

= Sachverhaltsaufklärung
= zwei Kündigungserklärungen

- Liebhaberei
- > und Steuerberater

= Kalnmerbeitrag
- Sachverhältsermittlung
- Syndikus

= Berufsfreiheit
= Mandatsvertrag, nichtiger
= Tätigkeitsverbot
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- Tätigkeitsschwerpunkt
= Forderungseinzug

- untätigkeit
- Verfahren, berufsgerichtliches

= Bindungswirkung, Strafbefehl
- Versicherungsmandat
- Verkehrs-/Prozeßanwalt
- Vertreter

= Rechtsmittelschrift
= >, amtlich bestellter

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Amtspflichtverletzung wg. >

- > durch Wirtschaftsprüfer,
Art.1$5Nr.2RBerG
= Vertragsberatung

- >, telefonische
= Zeitvergütung, Einziehung

- Unternehmensberatung
- Wirtschaftsberatung

Rechtsmittel
- Gerichtsentscheidung

= Form, falsche
= Meistbegünstigungsgrundsatz

- >, einheitliches
- >, wiederholtes

Rechtsri'idrigkeits zusammenhang
- Zeitablauf

Schaden
- Eigentumswohnung
- Honorar an StB
- Kalkulationsschaden, USt
- Kosten des StB
- Nachbesserungskosten
- Prozeßverlust
- Schadenbetrachtung, konsolidierte

Eigentumswohnung
ozialversicherungsbeiträge
ozialversicherungshaftung
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- Steuerzinsen
- Umsatzsteuer
- Verzugsschaden
- Zinsschaden

= Berechnung, abstrakte

Schädigung, sittenwidrige, S 826 BGB
- Auskunft
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Schlichtungsklausel
- Praxisveräußerung

Sozialrecht
- Beratung durch StB/WP

Sozietät
- >, überörtliche

= Rechtsanwalt
= Zweigstellenverbot

Steuerberater
- > und Rechtsanwalt

= Kammerbeitrag
- Wechsel des >

Steuerberaterkammer
- Berufspflichtverletzung, Mitteilung an >

Steuerberatungsgesetz
- $ 33, Hilfeleistung in Steuersachen

= Sozialversicherungsberatung

Steuerberatungsvertrag
- Inhalt des >

= Mittelveiwendung
- Investitionszulagenantrag
- Kreditvermittlung
- Nachbesserungsrecht
- Pflicht

= > zur Rundumbetreuung
- Regreß gg. Vorberater
- Sozialversicherungsberatung
-. Zustandekommen des >
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= Weiterleitung durch Gericht
- Kanzlei, gemischte

Organis
= Anruf

ationsanweisung
des Gerichts

= Briefbeförderung
= EDV-Kontrollausdruck
= Faxnummer, falsche
= Fristenkontrollbuch
= Gerichtspost

- Telefax
= Numrner, falsche

- Vorfrist

Gerichtsstand
- Honorarklage
- Zuständigkeitsbestimmung

Gesamtschuld/-schuldner
- Verkehrs- und Prozeßanwalt

Gewinnermittlung
- Wahl der Art der >

GI Aktuell
- Aktivierung, Gewinnansprüche
- Antragsunterschrift, InvZul

= Telefax
- Belastung, außergewöhnliche

= Befruchtung, künstliche
- Berufsausbildung
- Berufspflichtverletzung

= Mitteilung an Berufskammer
- Bverfc-Urteile zur Familienbesteuerung

= Folgen
- Einkommensteuertarif
- Existenzminimum
- Fristversäumnis, Verkehrsstau
- Fristwahrung, Postversand
- Gewerbeertragsteuer
- Haushaltsfreibetrag

= bei Ehegatten
- Kinderbetreuungskosten

= bei Ehegatten
- Kinderfreibeträge
- Kindergeld

= Berufsausbildung
- Kündigungsfrist

= Insolvenz (Konkurs)
- Lebensversicherung

= Vertragsänderung
- Lohnsteuer

= ArbG-Beiträge, Gruppenversicherung
= Trinkgelder

- Postversand, Beförderungsrisiko
- Restitutionsklage, Anmeldefrist
- Schriftformerfordernis

= Urkunde, Anlagen
- Schuldzinsen, private
- Schuldzinsenabzug, Baudarlehen
- Telefax

= Unterschrift
= Vergütung, urheberrechtliche

- Telefonwerbung
- Versicherungsbedingungen

= Anpassungsklausel
- Zinsbesteuerung verfassungsgemäß
- Zulassung, Rechtsanwalt, DDR

GmbH
- Auflösung

= Gründungsgesellschaft
- Bareinlageverpflichtung
- Geschäftsführer

= Einlagebestätigung

Gründungsprüfung
- Bewertungsfehler

Hilfeleistung in Steuersachen
- siehe unter Steüerberatungsgesetz

Honoraranspruch des RA
- Belehrungspflicht über >
- Einforderbarkeit, Fälligkeit
- Honorarvereinbarung

= Auslegung
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- Liquidator
- Reähtsbeistandstätigkeit
- Rechtsberatung, telefonische
- Zeitvergütung, Einziehung

Honoraranspruch des StB/WP
- Abschlagszahlungen

= Verrechnung
- Anderung der Rechnung

= > im Gebührenrechtsstreit
- Bereicherung, ungerechtfertigte
- Bereicherungsanspruch

= > des Mandanten
(s. auch Rückforderungsanspruch, $ 812 BGB)

- Bestimmungsrecht, $ 315 BGB
- Betriebsprüfung
- Bilanz, unnötige
- Buchführung

= Abstimmung
= Einrichten der >, 5g 32, 13 StBGebV
= Rahmensatz
= Tätigkeiten, sonstige, $ 33 Abs. 7 StBGebV
= Uberschußrechnung, $ 33 StBGebV
= Verprobung

- DATEV-Gebühren
- Ehegattenveranlagung

= Erhöhungsgebühr, g 6 StBGebV
- Einforderbarkeit, $ 9 StBGebV

= Einzelangaben, nachträgliche
= Unterschrift

- Erfüllungsort
- Ermittlungsverfahren, 0 31 StBGebV
- Fälligkeit, $ 7 StBGebV
- Fristverlängerungsantrag
- Gebührenrahmen, $ 11 StBGebV

= Bestimmungsrecht, Festlegung
= Buchführung
= Darlegungslast
= Gegenstandswert, falscher
= Lohnbuchhaltung
= Mittelgebühr

- Gerichtsstand für Klagerecht
= Zuständigkeitsbestimmung

- > gg. Kommanditisten
- Kleingewerbetreibender
- Leistungsort
- Lohnbuchhaltung, g 34 StBGebV

= Rahmensatz
- Pauschalgebühr, g 14 StBGebV

= Vereinbarung, unwirksame
- Rechnung, fehlerhafte

= Nachbesserung
- Rückforderungsanspruch, $ 812 BGB
- Schlechtleistung
- Tätigkeit, sonstige, $ 33 Abs. 7 StBGebV
- Unternehmensberatung
- Unterzeichnung der Rechnung
- Verjährungsbeginn, g 196 Abs. 1 Nr. 15
- Vorschuß

= Rückzahlung des >
- wirtschaftsberatung
- Zeitgebühr/-honorar

= Angaben, g 13 StBGebV
= Betriebsprüfung
= Einrichten der Buchführung
= Ermittlungsverfahren
= Mittelgebühr
= Steuerfachgehilfe
= Tätigkeiten, sonstige,

$ 33 Abs. 7 StBGebV
= Vorarbeiten für Steuererklärung

Imrnobilienverkauf
- Beratungsvertrag
- Berechnung der Steuervorteile

Internet
- Werbeverbot

= Gästebuch

Investitionszulage
- Auftrag zur Beantragung der >

- Betriebsvorrichtung
- Ladeneinbau
- Unterschrift
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Das Berufungsgericht hätte eine entsprechende
Ergänzung herbeiführen müssen, zumal der
Hinweis der Kläger auf die langjährige Heran-
ziehung des Boten ohnehin die Vermutung
nahelegt, daß auch dessen Zuverlässigkeit be-
hauptet werden sollte.

Berufsgerichtliches
Verfahren
- Rechtsanwalt
- Bindungswirkung des Strafbefehls?
(BGH, Urt. v. 12.4.1999 - AnwSt IR] tI/98)

Leitsatz:

Die einen rechtskräftigen Strafbefehl tragenden
tatsächlichen Feststellungen sind für die Ent-
scheidung im anwaltsgerichtlichen Verfahren
nicht bindend.

Aus den Gründen

Das Anwaltsgericht hat gegen den Rechtsanwalt
wegen schuldhafter Verletzung anwaltlicher
Pflichten (g 43 Satz 2, $ 113 Abs. 1 und 2 BRAO)
einen Verweis und eine Geldbuße von 5.000 DM
verhängt. Der Anwaltsgerichtshof hat die Beru-
fung des Rechtsanwalts verworfen; hingegen
führte die auf die Nachprüfung des Rechtsfolgen-
ausspruches beschränkte Berufung der Staats-
anwaltschaft zu Erhöhung der Geldbuße auf
8.000 DM.

Die - vom Anwaltsgerichtshof zugelassene -
Revision des Rechtsanwalts hat Erfolg. Mit Recht
wendet sich der Revisionsführer dagegen, daß
sich der Anwaltsgerichtshof bei seiner Beweis-
führung an die Feststellungen gebunden gesehen
hat, auf denen ein gegen den Rechtsanwalt
ergangener rechtskräftiger Strafbefehl beruhte,
der den gleichen Tatvorwurf wie das anwalts-
gerichtliche Verfahren betraf.
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ermitteln wollten, Widerstand geleistet und
sie beleidigt zu haben. Wegen dieses Verhaltens
ist gegen den Rechtsanwalt ein Strafbefehl er-
gangen, in dem wegen Sachbeschädigung und
wegen Beleidigung in zwei Fällen, in einem
davon in Tateinheit mit Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte, auf eine Gesamtgeldstrafe
von 80 Tagessätzen zu je 300 DM erkannt
worden ist. Da der Rechtsanwalt keinen Ein-
spruch erhoben hat, ist der Strafbefehl rechts-
Krattrg.

Vor dem Anwaltsgerichtshof hat der Rechts-
anwalt die Sachbeschädigung und den Umfang
seiner Widerstandshandlungen bestritten. Der
Anwaltsgerichtshof hat demgegenüber die den
Schuldspruch tragenden Feststellungen aus dem
nach $ 410 Abs. 3 SIPO einem rechtskräftigen
Urteil gleichstehenden Strafbefehl nach g 118
Abs, 3 Satz 1 BRAO für bindend erachtet. Anlaß
für deren nochmalige Prüfung gemäß g 118
Abs. 3 Satz 2 BRAO hat der Anwaltsgerichtshof
nicht gesehen. Folglich hat er auch entlastende
Beweisanträge des Rechtsanwalts abgelehnt.

II

Diese Beweisführung wird von der Revision mit
Recht beanstandet. Die Bindungswirkung, die
$ 118 Abs. 3 BRAO dem rechtskräftigen Urteil
im Strafverfahren (oder Bußgeldverfahren) für
das anwaltsgerichtliche Verfahren zuerkennt,
kommt dem rechtskräftigen Strafbefehl nicht
z!.

1. Der Wortlaut der Norm, deren Regelung sich
ausdrücklich nur auf ,,Urteile" bezieht, spricht
gegen die Annahme einer solchen weitergehen-
den Bindungswirkung. Allerdings ,,steht" der
Strafbefehl nach S 410 Abs. 3 StPO ,,einem
rechtskräftigen Urteil gleich". Dieser 1987 neu
gefaßten Vorschrift zur Rechtskraftwirkung des
Strafbefehls in der Strafprozeßordnung läßt
sich eine Regelung zur Bindungswirkung eines
rechtskräftigen Strafuefehls in einem anwalts-
gerichtlichen Verfahren, das den gleichen Vor-
wurf wie das Strafverfahren zum Gegenstand
hat, nicht entnehmen.

2. Ztdem sprechen Sinn und Zweck der Rege-
lung über die Bindungswirkung - entgegen der
mit der Revision angegriffenen Annahme des
Anwaltsgerichtshofs im vorliegenden Verfah-
ren - gleichfalls dagegen, einem Strafbefehl
über g 410 Abs. 3 StPO die gleiche formale Bin-
dungswirkung zuzubilligen, wie sie nach g 118
Abs. 3 BRAO für ein Strafurteil besteht,
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Dem Rechtsanwalt wird als schuldhafte Verlet-
zung außerberuflicher anwaltlicher pflichten
angelastet, am Abend des 6.8.1996 das Fahrzeug
eines Nachbarn, mit dem er in Streit liegt, vor-
sätzlich beschädigt und anschließend polizei-
beamten, die wegen dieses Vergehens gegen ihn
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a) Mit der Bindungswirkung sollen einander
widersprechende Tatsachenfeststellungen ver-

schiedener Gerichte in ähnlich ausgestalteten
Verfahren, weil dies der Rechtssicherheit wider-
streiten würde, möglichst vermieden werden'
Dabei wird dem auf eine Wahrheitsermittlung
von Amts wegen optimal ausgerichteten Straf-

verfahren die Prärogative zugebilligt, was auch
durch einen grundsätzlich vorgesehenen zeit-
lichen Vorlauf ($ 118 Abs. r BRAO; vgl. auch $ 17

BDO) abgesichert ist.

Im Gegensatz zu dem notwendig nach milnd-
licher Hauptverhandlung auf der Grundlage
richterlicher Überzeugung getroffenen Straf-
urteil ergeht der Strafbefehl nach vergleichs-
weise summarischer Prüfung regelmäßig nur
nach Aktenlage auf der Grundlage der Annahme
hinreichenden Tatverdachts bei nicht entgegen-
stehenden weiteren richterlichen Bedenken.
Die Annahme einer Bindungswirkung durch
eine auf dieser deutlich schmaleren Basis ergan-
gene richterliche Entscheidung für ein Urteil im
anwaltsgerichtlichen (oder sonstigen disziplinar-
rechtlichen) Verfahren, welches seinerseits
sichere gerichtliche Überzeugung als Grundlage
einer Verurteilung verlangt, ist nicht gleicher-
maßen naheliegend, auch wenn Belange der
Rechtssicherheit generell durch divergierende
n-!^-L^:1..--^- :- e+-^f ,rn,l i* niczinlinrr-
-EllLJLllEruullErEu lur üLl4r- uras aIa !1üarrlarrur

verfahren berührt werden. Der Umstand, daß
sich derjenige, der gegen einen Strafbefehl
keinen Einspruch erhoben hat, der Aburteilung
in diesem Verfahren gleichsam unterworfen hat,
kann das Defizit der Erkenntnisgrundlage des

Strafbefehlsverfahrens im Vergleich zum straf-
gerichtlichen Urteilsverfahren nicht vollständig
ausgleichen.

b) Der Unterschied zwischen den Erkenntnis-
grundlagen ist prinzipieller Art. Zwar geht auch
die Aktenlage, auf welcher der Strafbefehlserlaß
beruht, auf ein rechtsstaatlich geordnetes, auf
Wahrheitsermittlung zielendes Verfahren
zurück. Andererseits kann ein Strafurteil trotz
Hauptverhandlung im Einzelfall nur eine sehr
pauschal gewonnene Grundlage haben. Durch
solche Erwägungen läßt sich der beachtliche
Unterschied zwischen Strafurteil und Straf-
befehl aber nur relativieren, nicht indes grund-
legend beseitigen. Es kommt hinzu, daß sich
das Unterlassen eines rechtzeitigen Einspruchs
gegen den Strafbefehl nicht stets, kaum regel-
mäßig, als auch nur weitgehendes Eingeständnis
des Tatvorwurfs im Sinne einer ,,Unterwerfung"
unter das Strafbefehlserkenntnis verstehen läßt,
sondern daß es auf vielfältige andere Motive

Stichwort- und
Ent s cheidungsverz eichnisoder sonstige Begleitumstände zurückgehen

kann. Dies hätte bei Annahmen einer Bindungs-
wirkung nach $ 118 Abs. 3 Satz 1 BRAO zur Folge,

daß in Fällen dieser Art häufiger als sonst eine
nochmalige Prüfung von Schuldfeststellungen
nach g 118 Abs. 3 Satz 2 BRAO veranlaßt sein

dürfte,

Auf der anderen Seite bleibt der Umstand' daß
gegen den Rechtsanwalt ein Strafbefehl ergan-
gen ist, gegen den er keinen Einspruch erhoben
hat, auch ohne die formale Bindungswirkung
des $ 118 Abs. 3 BRAO selbstverständlich nicht
etwa bedeutungslos. Dies wird vielmehr im
anwaltsgerichtlichen Verfahren regelmäßig ein
gewichtiges Indiz ftir seine Schuld im Sinne
des Strafbefehlsvorwurfs sein.

Vor diesem Hintergrund wird, auch wenn der
Rechtsanwalt den mit dem Gegenstand des

Strafbefehls identischen Vorwurf im anwalts-
gerichttichen Verfahren nicht einräumt, die
anwaltsgerichtliche Aufklärungspflicht eine
besonders ausführliche und kritische Beweis-

erhebung, insbesondere die Einholung möglichen
Entlastungsbeweises von Amts wegen, regel-
mäßig nicht gebieten; vielmehr wird weitgehend
eine erleichterte Form der Beweisführung an-

gezeigt sein (vgl. nur $ 138 Abs. 1 BRAO)' Der

hauptsächliche praktische Unterschied wirel-

darin liegen, daß auf Entlastung abzielende Be-

weisanträge nicht mit Rücksicht auf die Rege-

lung in $ 118 Abs. 3 BRAO als unzulässig ab-

gelehnt wefden dürfen (vgl. BGHST 23, 362; 33,

155, ts6).

c) Damit stehen auch unabweisbare Bedürfnisse
der gerichtlichen Praxis der Annahme mangeln-
der Bindungswirkung des Strafbefehls nicht
entgegen. Ernstliche Anhaltspunkte dafür, daß

die Anwaltsgerichte mit den beschriebenen An-
forderungen der Beweiserhebung über anwalt-
liches Fehlverhalten, das bereits Gegenstand
eines Strafbefehlsverfahrens gewesen ist, über-
fordert sein könnten, liegen nicht vor' Es ist
auch nicht zu befürchten, daß die Staatsanwalt'
schaften als Folge der Nichtannahme einer
Bindungswirkung des Strafbefehls für Diszipli
narverfahren in einer wesentlichen Zahl von
Einzelfällen bei gleichermaßen straf' wie diszi'
plinanechtlich relevanten Sachverhalten auf
die Durchführung sonst angezeigter Straf-
befehlsverfahren mit geringerem justiziellem
Aufwand verzichten würden.

3. Die Auffassung des Senats, im anwalts-
gerichtlichen Verfahren eine Bindung an die
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GI Hinweise
1. Unternehmensumwandlungen spielen in der
Wirtschaftspraxis eine bedeutende Rolle. In
der Dokumentation der ,,Kölner Tage des
Arbeitsrechts" werden die kollektiv- und indivi-
dual-arbeitsrechtlichen Fragen, die sich bei der
Umstrukturierung von Betrieben und Unter-
nehmen ergeben, behandelt.

Im ersten Teil werden die verschiedenen Formen
der Umstrukturierung vorgestellt. Der Leser fin-
det hier Ausführungen zu den brisanten Fragen
der Betriebsänderung und zum Anwendungsbe-
reich des g 613a BGB vor dem Hintergrund der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
und des Bundesarbeitsgerichts. Ebenso findet er
eine Darstellung der spezifischen Fragen zum
Arbeitsrecht in Umwandlungsgesetz.

Im zweiten Teil werden die Probleme bei der
arbeitsrechtlichen Umsetzung der Umstruktu-
rierung erörtert. Dabei fehlen Ausführungen zu
den steuer- und sozialversicherungsrechtlichen
Konsequenzen bei der Beendigung von Arbeits-
verhältnissen ebensowenig wie eine Erläuterung
der Möglichkeiten und Grenzen der Anpassung
von Arbeitsbedingungen.

Preiy'Willemsen: Kölner Tage des Arbeitsrechts -
Umstrukturierung von Betrieb und Unternehmen im
Arbeitsrecht; herausgegeben von Prof. Dr. Ulrich
Preis und FA für Arbeitsrecht Dr. Heinz Josef
Willemsen, mit Beiträgen von Vors. Richter am
BAG Prof. Dr. Reiner Ascheid, FA für Arbeitsrecht
Dr. Jobst-Hubertus Bauer, FA für Arbeitsrecht Dr.
Martin Diller, FA für Arbeitsrecht Dr. Peter Färber,
FA für Arbeitsrecht Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt,
Prof. Dr, Wolfgang Hromadka, Prof. Dr. Detlev
Joost, Prof, Dr. Dr. h.c. Manfred Löwisch, FA für
Arbeitsrecht Dr. Wilhelm Moll, LLM; Verlag Dr. Otto
Schmidt KG, Köln, 1999, 3I3 Seiten, Lexikonformat,
geb., 128,- DM, ISBN 3-504-42004-9

2. Die verdeckte Gewinnausschüttung gehört
zu den zentralen Themen des Steuerrechts von
Kapitalge sellschaften.

Der Bundesfinanzhof hat den Anwendungs-
bereich der vGA allmählich erweitert, Eine wich-
tige Rolle spielt dabei die Zuwendung an dritte
Personen, die in einem besonderen Verhältnis
zu einem Gesellschafter stehen.

Die Voraussetzungen dieser in der Praxis wich-
tigen vGA gegenüber nahestehenden Personen
sind jedoch trotz der umfangreichen Rechtspre-
chung nicht befriedigend geklärt.

Stolze bringt Ordnung in die schwer durch-
schaubare Kasuistik und macht deutlich, daß
das eigentliche Problem in dem konkreten Nach-
weis des Vorteils für den Gesellschafter und
damit der gesellschaftlichen Ursache einer Wert-
abgabe besteht. Sie entwickelt ein abgestuftes
System von Vermutungen und Beweislast im
Recht der verdeckten Gewinnausschüttung und
gibt dem Berater, der Finanzverwaltung und der
Gerichtsbarkeit ein methodisch sauberes Instru-
mentarium an die Hand. Die Herausarbeitung
von Fallgruppen ergibt eine Art Nachschlage-
Leitfaden zur Bewältigung der vielfältigen pro-
bleme.

Stolze, Ma rie-Theres: Verdeckte Gewin na ussch üttu n g

und nahestehende Personen; Verlag Dr, Otto
Schmidt KG, Köln, 1999,292 Seiten, DIN A 5,
128,- DM, tSBN 3-504-64224-6

3. Angesichts der Liberalisierung des anwalt-
lichen Berufsrechts - namentlich des Rechts
der Werbung - entscheidet ein geschicktes
Marketing und ein effizientes Management
immer häufiger tiber den beruflichen Erfolg
des Anwalts.

Dieses Handbuch gibt kleinen wie großen Kanz-
leien, jungen wie etablierten Anwälten wert-
volle Anregungen, um ein professionelles, auf
die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter
und Mandanten zugeschnittenes Marketing zu
entwickeln und in die Praxis umzusetzen. Dabei
fließen auch betriebswirtschaftliche und psycho-
logische Aspekte in die Darstellung ein.

Es werden Themen behandelt wie die strategi-
sche Ausrichtung einer Anwaltskanzlei, Grün-
dung und Unternehmensstruktur, Grundlagen
des Dienstleistungsmarketings, interne Kanzlei-
organisation und das Auftreten der Kanzlei
nach außen.

Die Herausgeber, Dr. Wolfgang Hartung und
Dr. Volker Römermann, ließen den reichen
Erfahrungsschatz aus ihrer Praxis als Rechts-
anwälte in dieses Werk einfließen. Beide sind
durch zahlreiche Veröffentlichungen im Bereich
des Anwaltsrechts als profunde Kenner der
Materie ausgewiesen.

Dr. Wolfgang Hartung/Dr. Volker Römermann
(Hrsg,): Marketing- und Management-Handbuch
für Rechtsanwälte; Verlag C.H. Beck, 1999, rund
1073 Seiten, in Leinen, 228,- DM, Subskriptions-
preis 198,- bis 30.11,1999, ISBN 3-406-45022-9

tragenden Feststellungen eines zum identi-
schen Vorwurf ergangenen rechtskräftigen
Strafbefehls zu verneinen, steht irn Einklang
mit der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zu der entsprechenden Frage im
Disziplinarverfahren (BVerwGE 83, 373; 93, 255;
entsprechend die h.M. zum Disziplinarrecht: Ctaussen/
Janzen, BDO 8. Aufl., I I8 Rdnr. 3c;Weiss in: Fürst,
GKÖD Bd. tt, 5 t8 Rdnr. t3; a.A.: VGH Baden.Württem-
berg, Urt. v.21.8.1997 - D 17 S 6/92), so daß es
einer Vorlage der die Struktur von Disziplinar-
verfahren allgemein betreffenden Rechtsfrage
zur Entscheidung an den Gemeinsamen Senat
der obersten Bundesgerichte nicht bedarf.

Die Entscheidung des Senats steht gleichfalls im
Einklang mit der in der Literatur, soweit ersicht-
lich, einhellig vertretenen Auffassung zum
anwaltsgerichtlichen Verfahren (vgl. Feuerich/
Braun, BRA) 4. Auft.,5 118 Rdnr.42 ff; Dittmann in:
Henssley'Prütting, BRAO t997, g tIB Rdnr. 22 f; jeweits
m.w.N., auch entgegenstehender anwaltsgerichtticher
Spruchpraxis; vgl. zur Berufsgerichtsbarkeit für Steuer-
berater entsprechend H. Schöfer in: Kuhts, Steuerbera-
tungsgesetz 1995, 5 109 Rdnr. 4t m.w.N.).

III

Der Rechtsanwalt hat den Schuldumfang im an-
waltsgerichtlichen Verfahren nicht umfassend.
eingestanden. Zwar läge eine gleich hohe Sank-
tionierung auch allein für die von ihm einge-
räumten Vorwürfe nicht fern, sie versteht sich
indes nicht von selbst. Bei dieser Sachlage läßt
sich ein Beruhen des angefochtenen Urteils auf
der unzutreffenden Annahme der Bindungswir-
kung des Strafbefehls nicht verneinen.

Honorar des Steuerberaters
- Gerichtsstand für Honorarklage
- Zuständigkeitsbestimmung, $ 36 ZpO
(OLG Hamm, Beschl. v. 6.10.1998 - I Sbd 46/99)

Leitsätze (d.Bed.):

1. Leistungsort für die beiderseitigen teistungen
aus einem Steuerberatungsvertrag ist der Kanz-
leisitz des Steuerberaters.

2. Wird keine Vereinbarung zum Leistungsort
getroffen, ist ftir die Honorarklage der beson-
dere Gerichtsstand des Erftillungsortes gemäß
$ 29 ZPO, d.h. der Ort des Kanzleisitzes, gegeben.
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Aus den Gründen

Die Klägerin, eine Steuerberatungsgesellschaft
mit Sitz in Dortmund, begehrt von den Beklag-
ten Honorar für mehrere Steuerberatungslei-
stungen, die sie frir die Steuerjahre 199S und
1996 nach ihrem Vorbringen auftragsgemäß für
die in der Rechtsform einer Gesellschaft bürger-
lichen Rechts handelnden Beklagten erbracht
hat.

Nachdem das von der Klägerin angerufene Amts-
gericht Dortmund die Parteien darauf hinge-
wiesen hatte, daß seine Zuständigkeit nicht
nach g 29 ZPO begründet sei, haben die Kläger
beantragt, das Amtsgericht Dortmund als zu-
ständiges Gericht zu bestimmen. Die von dem
Senat zur Stellungnahme aufgeforderten Beklag-
ten sind - wie das Amtsgericht - der Auffassung,
der Gerichtsstand des Erfüllungsortes am Sitz
der Klägerin sei zu verneinen; sie halten die
Bestimmung des Amtsgerichts Hamm für zweck-
mäßig.

II.

Der Senat ist gemäß g 35 Abs. Z ZPO zur Ent-
scheidung berufen, da das Amtsgericht Dort-
mund als zuerst mit der Sache befaßtes prozeß-
gericht zum Bezirk des Oberlandesgerichts
Hamm gehört.

Der zulässige Antrag der Klägerin ist jedoch
nicht begründet. Die Voraussetzungen für eine
Zuständigkeitsbestimmung gemäß g 36 Abs. 1

Nr. 3 ZPO liegen nicht vor. Nach dieser Vor-
schrift kann ein zuständiges Gericht nur dann
bestimmt werden, wenn mehrere Personen, die
bei verschiedenen Gerichten ihren allgemeinen
Gerichtsstand haben, als Streitgenossen im all-
gemeinen Gerichtsstand verklagt werden sollen
und für den Rechtsstreit ein gemeinschaftlicher
besonderer Gerichtsstand nicht begründet ist.

Entgegen der Auffassung des Amtsgerichts
Dortmund ist ein solcher gemeinschaftlicher
Gerichtsstand im vorliegenden Falle begrtin-
det, da die Beklagten bei dem Amtsgericht
Dortmund im besonderen Gerichtsstand des
Erfüllungsortes gemäß g 29 ZPO verklagt werden
können. Gemeinschaftlicher Erfüllungsort für
die Zahlung des von der Klägerin begehrten
Honorars für Steuerberaterleistungen ist für
sämtliche Beklagten der Ort des Sitzes der
Klägerin.
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Leistungsort i.S.d. $ 269 Abs. 1 BGB für die bei-

derseitigen Leistungen aus einem Steuerbera-
tungsvertrag ist nach inzwischen gefestigter
Rechtsprechwg (OLG Düsseldorf, DB 1972, 1065;

BayOLG, ZtP 1992, 1652; MDR 1996, 850; OLC Köln,

NJW-RR 1997, 825; LG Darmstadt, AnwBl 1984, 503)

und der Kommentarliteratur (Boumbach/ Lauter-

bach/Hortmann, ZPO 56. Aufl., 5 29 Rdnr. 31; Zöller/
Vollkommer, ZPO 20. Aufl., 5 29 Rdnr. 25; MünchKomm'

ZPO/Patzina, I 29 Rdnr. 36), der Sitz der Kanzlei
des Steuerberaters, sofern die Parteien nich!
etwas anderes vereinbart haben.

Diese Rechtsprechung, der sich der Senat an-

schließt, folgt der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs hinsichtlich des Gerichtstandes des

Erfüllungsortes für Honorarklagen von Rechts-

anwälten (vgl. BGH, WM 1981, 411; NJW 1986, lI78;
NJW 1991,309s).

Der Auffassung des Amtsgerichts, diese Recht-

sprechung laufe ,,dem Schuldnerschutz des $ 13

ZPO" zuwider, folgt der Senat nicht'

Ausgangspunkt für die Rechtsprechung zum
Erfüllungsort frir die Zahlung der Honorar-
ansprüche sowohl der Rechtsanwälte als auch
der Steuerberater ist $ 269 Abs. 1 BGB. Nach

dieser Vorschrift ist der Leistungsort mangels
Vereinbarung aus der Natur des SchuitiverhäiL-
nisses zu entnehmen. Sowohl bei einem Rechts'
anwalt als auch bei einem Steuerberater liegt
der vertragliche Schwerpunkt arn Ort der Kanz-

lei, weil hier die vertragstypischen Leistungen
zu erbringen sind.

Da die Mandanten von Rechtsanwälten und
Steuerberatern diese zwecks Beratung und In-

formationsaustausch regelmäßig in der Kanzlei
aufsuchen, ist es vertragstypisch, auch die Lei-

stung der Mandanten, nämlich die Geldschuld'
als Bringschuld anzusehen. Wie sich aus $ 34

ZPO ergibt, hält auch im übrigen der Gesetz-

geber es für Mandanten zumutbar, daß der Streit
um gegen sie gerichtete Honoraransprüche
nicht bei dem Gericht auszutragen sind, in
dessen Bezirk sie ihren Wohnsitz haben.

Da nach dem Vorbringen der Parteien eine Ver-

einbarung zum Zahlungsort nicht getroffen
worden ist, ist demnach gemäß Sg 29 ZPO,269
Abs. 1 BGB das von der Klägerin angerufene
Amtsgericht Dortmund zuständig.

Steuerberaterhaftung
- Gleiche Ansicht eines Kollegialgerichts
- Fehlendes Verschulden des StB

- Verjährungsbeginn, $ 68 StBerG

- Fristablauf
- Kenntnis des Mandanten von Fehler und

Schadenentstehung
- Sekundäranspruch, akuter Prüfungsgrund
- Hemmung der Verjährung und deren Ende
(oLG Düsseldorf urt. v. 8.1.1998 - 13 U 57/97)

Leitsätze (d;Red.)

1. Ein Beamter oder Notar handelt im allge-
meinen nicht schuldhaft, wenn ein Kollegial-
gericht sein Verhalten als objektiv berechtigt
angesehen hat. Dieser Grundsatz muß auch für
Steuerberater gelten (hier: FG hatte AdV mit
der Begründung des Steuerberaters gewährt).

2. Wird dem Steuerberater die Versäumung von
Fristen vorgeworfen, dann entsteht der Schaden

mit Ablauf des Tages, an dem spätestens hätte
gehandelt werden müssen' Auf die Kenntnis
des Mandanten von der Fristversäumnis kommt
es nicht an.

3. Macht ein konkreter Anlaß - akuter Grund -
es dem Steuerberater wahrscheinlich, daß er
^:- ^- E^Ll^- *:l c-t ^,1^-f^lnan fiir llan l\rf rn-trrJ,t:rl l ElllEl llra ! gLlrosLurvr6lr.

danten gemacht hat, muß er diesen auf die
Möglichkeit des Fehlers hinweisen.

4. Rät der Steuerberater, den Ausgang des FG-

Verfahrens abzuwarten, und weist gleichzeitig
auf seine Berufshaftpflichtversicherung hin'
so erweckt er den Eindruck, daß die Schaden'

ersatzansprüche, wenn nicht beseitigt, so doch
nur mit sachlichen Einwendungen bekämpft
werden. Entfällt dieses Vertrauen, besteht die
Verjährungshemmung nicht fort. Der Mandant
muß innerhalb kurzer Überlegungsfrist - einem
Monat - den Regreßanspruch gerichtlich gel-

tend machen.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger nimmt im Berufungsrechtszug nur
noch den Beklagten zu 1) wegen fehlerhafter
steuerlicher Beratung in Anspruch.

Der Kläger wurde seit 1979 von der Beklagten
zu 2), deren Mitarbeiter in der Außenstelle W.

der Beklagte zu 1) war, steuerlich beraten. Er

betrieb seinerzeit auf eigenen Grundstücken
eine Gärtnerei, die auf die Rosenzucht speziali-

lag im vorliegenden Fall auch nicht derart offen
zutage, daß daraus auf Kenntnis des Beklagten
geschlossen werden müßte. Selbst wenn bereits
ab 7994 comPutermäßig erstellte Kontoauszüge
in den Abrechnungsordnern für die einzelnen
Projekte enthalten waren, ist daraus nicht zu

schließen, daß dem Kläger die steuerliche
Falschbehandlung des Arbeitslohnes für Reini-
gungskräfte positiv bekannt war'

In Anbetracht der relativen Geringfügigkeit
dieses Ausgabenteiles sowie der grundsätz'
lichen Aufgabenstellung hatte der Beklagte
keinen Anlaß, sich gerade mit dieser Unterlage
eingehender auseinanderzusetzen.

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß selbst

bei Annahme einer Haftung des Beklagten dem

Grunde naqh ein ilberwiegendes Mitverschul-
den des Klägers gemäß $ 254 Abs. 1 BGB an der

Entstehung des Schadens anzunehmen wäre'

Denn von dem Kläger, der über fest angestellte
Kräfte zur Regelung dieser Aufgaben verfügt
und Lohnausgaben in einer Größenordnung von

3 Mio. DM jährlich tätigt, kann zunächst erwar-

tet werden, daß er seinen Geschäftsbetrieb von

sich aus so organisiert, daß steuerliche Pflich-
ten, die ihn in seiner Eigenschaft als Arbeit-
seber treffen. erfüllt werden. "

Dem Beklagten könnte allenfalls - das Bestehen

einer diesbezüglichen Prüfungspflicht unter-
stellt - vorgeworfen werden, den vom Kläger

begangenen Fehler nicht bemerkt und korrigiert
zu haben. Eine volle Haftung des Beklagten käme

hiernach ohnehin nicht in Betracht.

b) Darüber hinaus ist ein Schadeneintritt in
Höhe der Klageforderung sowie die Ursächlich-
keit eines Unterlassens des Beklagten hierfür
vom Kläger nicht in ausreichendem Maße dar-
gelegt worden. Es ist nicht ersichtlich, ab wel-

chem genauen Zeitpunkt und aufgrund welcher
Prüfungsmaßnahme die Versäurnnisse des Klä-

gers bei der Behandlung von Arbeitslohn für
Reinigungskräfte für den Beklagten erkennbar
gewesen sein sollen.

Ausgehend von diesem Zeitpunkt hätte dar-

gelegt werden müssen, für welche bereits ab-

gerechneten Projekte entsprechende Nachzah-

lungen zur Finanzierung der nicht abgeführten
Steuern noch hätten erhalten werden können
und für welche Reinigungskosten im Rahmen

noch kommender Projekte eine Falschbehand-
lung von vornherein vermieden worden wäre.

Gl lO/99 . Seite 255

Honorar des Steuerberaters
- Einforderbarkeit, $ 9 StBGebV

- Unterschrift
- Honorarklage
(AG Dortmund, Urt. v. 15.1.1999 - I3l C 6383/98)

Leitsätze (d.Red.):

1. Die Unterschrift i.S.d. I 9 StBGebV soll sicher-
stellen, daß ein Berufsangehöriger der steuer-
beratenden Berufe die Verantwortlichkeit für
die Gebührenrechnung übernimmt und nicht
ein Mitarbeiter.

2. Die Unterzeichnung ist spätestens durch
die Unterzeichnung der Klageschrift durch
den bevollmächtigten Rechtsanwalt erfolgt.

Aus den Gründen:

Die in den Gebührenrechnungen vom 23.4.7997
in Höhe von 810,75 DM und 585,58 DM aufgrund
des zwischen den Parteien bestehenden Bera-
tungsvertrages berechneten Gebühren stehen
der Klägerin zu. Insoweit sind gegenüber den
schlüssig dargelegten Forderungen keine Ein-
wände erhoben worden. Der einzige Einwand,
daß die Forderungen mangels Unterzeichnung
der Rechnungen noch nicht einforderbar i.S.d.
g 9 Abs. 1 StBGebV waren, überzeugt nicht.

Zum einen sind die Rechnungen unterzeichnet.
Ob die Unterschrift von einem Mitarbeiter der
Klägerin aus dem Bereich der Steuerberater
unterzeichnet worden ist, konnte das Gericht so
ohne weiteres nicht feststellen. Das kann aber
auch dahinstehen, da die Unterzeichnung i.S.d.
g 9 Abs, 1 spätestens durch die Unterzeichnung
der Klageschrift durch einen Rechtsanwalt im
Namen der durch Steuerberater als Geschäfts-
ftihrer handelnden Klägerin erfolgt ist.

Mit dem entsprechenden Klageauftrag haben
sich diese Steuerberater hinter die Gebühren-
berechnung gestellt und damit ausreichend dem
Sinn und Zweck des $ 9 Rechnung getragen.
Durch die Unterzeichnung soll lediglich sicher-
gestellt werden, daß ein Berufsangehöriger der
steuerberatenden Berufe die Verantwortlich-
keit für die Gebilhrenberechnung übernimmt
und sie nicht etwa auf untergeordnete Mit-
arbeiter überträgt. Rechtsvorschriften sind in
erster Linie entsprechend dem Willen des
Gesetzgebers und nicht etwa - wie vermutlich
die Beklagtenseite meint - ausschließlich am
Wortlaut orientiert auszulegen.
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pflichtgemäßen Erledigung des ihm erteilten
Auftrages zu beachten sind. Nur in den hier-
durch gezogenen Grenzen hat er den Auftrag-
geber auch ungefragt über die bei der Bearbei-
tung auftauchenden steuerrechtlichen Fragen
zu belehren

Er rnuß jedoch nicht Vorgänge und Tatsachen,
die ihm lediglich bei Gelegenheit des erteilten
Auftrages bekannt geworden sind, jeweils
daraufhin untersuchen, ob sie Veranlassuln9 za
einem Rat oder Hinweis an den Mandanten
geben; dies würde zu einer untragbaren Ver-
schärfung der Anforderungen an die Leistungen
des Steuerberaters führen,

Freilich hat der Steuerberater im Rahmen
seiner vertraglichen Nebenpflicht, den Man-
danten vor Schaden zu bewahren, aufFehlent-
scheidungen, die ftir ihn offen zutage liegen,
hinzuweisen (vgl. BGH, NJW 1995, 958; NJW 1995,

2842).

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ergibt
sich vorliegend, daß den Beklagten keine Haf-
tung trifft.

Er hatte die zweckentsprechende Verwendung
von Fördergeldern im Rahmen einzelner Pro-
jekte zu attestieren. Die Erfüllung dieser Auf-
gabe erfordert es nicht zu prüfen, ob der Kläger
etwa zu wenig Mittel aufwendete und damit
seinen Verpflichtungen auf steuerrechtlichem
oder sonstigem Gebiet nicht nachkam. Zu be-
denken ist hierbei auch, daß es vorliegend nicht
um die unterlassene Abführung von Steuern des
Klägers selbst geht, sondern um die Verletzung
der ihm nach g 40a ESIG treffenden Pflicht als
Arbeitgeber, die von den geringfügig Beschäftig-
ten geschuldete Lohnsteuer einzubehalten und
abzuführen.

Da der Beklagte aus der Zielrichtung, aus der
er für den Kläger tätig wurde, die ihm iugäng-
lich gemachten Abrechnungsunterlagen nicht
auf das Unterlassen notwendiger Ausgaben
durchsehen mußte, ist ihm nicht vorzuwerfen,
daß er nicht bemerkte, daß der Kläger Lohn-
steueranteile nach g 40a EStG tatsächlich nicht
einkalkuliert und abgefilhrt hatte.

Von ihm konrite auch nicht erwartet werden,
daß er auf die Sichtung der Unterlagen über die
Reinigungskosten ein besonderes Augenmerk
legte; der Schwerpunkt der Ausgaben lag nicht
auf den Reinigungskosten, sondern auf sonstigen
Lohnkosten, Mietkosten etc.

Die Behauptung des Klägers, er habe den Beklag-
ten darauf hingewiesen, daß er von ihm eine
,,steuerrechtliche Rundumbetreuung" erwarte,
ändert an dieser Beurteilung nichts. Diese Auße-
rung der Geschäftsführerin des Klägers gegen-
über dem Beklagten kann als wahr unterstellt
werden. Aus ihr ergibt sich jedoch keine konkre-
te Festlegung des Aufgabenbereichs des Beklag-
ten über die geschuldete Attestierung der zweck-
entsprechenden Mittelverwendung hinaus.

Wenn der Kläger erwartete, daß der Beklagte
neben der zunächst allein vereinbarten und
vergüteten Tätigkeit der Mittelverwendungs-
prüfung die geschäftlichen Verhältnisse des
Klägers auch daraufhin überprüfte, ob er seinen
Pflichten als Arbeitgeber nachkam, so hätte dies
gesondert und ausdrücklich vereinbart werden
müssen. Durch den bloßen Hinweis auf eine ge-
wünschte ,,Rundumbetreuung" kann ein Gewer-
betreibender dem Steuerberater nicht unüber-
schaubare Haftungsrisiken aufbürden, die sich
aus einer Pflicht zum Hinweis auf bei näherer
Prilfung erkennbare Unzulänglichkeiten in der
Geschäftsorganisation ergeben wtirden.

Auch soweit der Kläger behauptet, daß der Be-
klagte die Prüfung der Belege auf ihre ,,inhalt-
liche Richtigkeit" zugesagt habe, führt dies
nicht zu dessen Haftung. Im Zusammenhang
mit der vom Beklagten zunächst zu erbringen-
den Aufgabe, der Prüfung der Mittelverwen-
dung, mußte der Beklagte diese Außerung der
Geschäftsführerin des Klägers lediglich dahin
verstehen, daß er etwaige Zweifel an der Not-
wendigkeit und Angemessenheit bestimmter
Ausgaben offenlegen sollte. Ein Prüfungsauf-
trag in dem von dem Kläger verstandenen Sinne
war auch hiermit nicht verbunden.

Daß der Beklagte in einem anderen Zusammen-
hang unstreitig den Hinweis auf von den Mit-
arbeiteln des Klägers übersehene Steuerpflich-
ten gegeben hat (Hinweis auf die Umsatzsteuer-
pflicht der Einnahmen für den Bereich Konzep-
tion Tourismus), besagt entgegen der Ansicht
des Klägers nicht, daß der Beklagte damit eine
Prüfungspflicht frir alle Fragen übernommen
hätte. Dieser vom Beklagten gegebene Hinweis
ist vielmehr selbstverständliche Folge der
Schadenverhiltungspflicht des Steuerberaters
gegenüber seinem Mandanten in dem Sinne,
daß er auf erkannte Risiken und Fehler hinwei-
sen muß.

Die unterlassene Berücksichtigung von abzu-
führender Lohnsteuer für die Reinigungskräfte

siert war. Mitte des Jahres 1980 ließ er den
größten Teil seiner Gewächshäuser abbrechen
und den überwiegenden Teil der Freilandflächen
räumen. Etwa 50 % der bisher betrieblich ge-
nutzten Eigentumsfläche teilte er in fünf Bau-
plätze auf, für die er Erbbaurechte zugunsten
Dritter auf die Dauer von 99 Jahren bestellte.

Mit Schreiben vom 26.9.1980 teilte die Beklagte
zu 2) dem Kläger mit, eine solche Erbbaurechts-
bestellung führe nach der Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs nicht zu einer Entnahme
des belasteten Grundstückes aus dem Betriebs-
vermögen und damit nicht zu einer einkommen-
steuerpflichtigen Gewinnrealisierung. Der
Kläger beauftragte daraufhin am 24.10.1980 die
O.-GmbH mit der Vermarktung der Erbbaurechte.
Diese wurden in den Jahren 1981 bis 1983 be-
stellt.

Bei eindr im Jahre 1983 durchgeführten Betriebs-
prüfung bewertete das Finanzamt die Bestellung
der Erbbaurechte als gewinnrealisierende Maß-
nahme. Es gelangte zu der Auffassung, daß sich
für das Jahr 1980 ein Entnahmegewinn von
756.2O0 DM ergebe, und erhob mit Bescheid vom
30.1.1984 beim Kläger Einkommensteuer für
diese Entnahme nach. Den eingelegten Einspruch
wies das Finanzamt W. unter dem 29.1.19g5
zurück.

Auf Antrag des Klägers setzte das Finanzgericht
D. die Vollziehung der Einkommensteuerbe-
scheide durch Beschluß vom 30,1.1985 mit der
Begründung aus, die Bestellung von Erbbau-
rechten an zum Betriebsvermögen gehörenden
Grundstücken stelle grundsätzlich weder eine
zur Entnahme frihrende Nutzungsänderung des
Grundstückes dar noch eine Veräußerung. Z:ur
Führung des folgenden finanzgerichtlichen Ver-
fahrens erteilte der Kläger dem Steuerberater Z.
Prozeßvollmacht.

Durch Vertrag vom 7.5.1986 kaufte der Beklagte
zu 1) die Außenstelle W. der Beklagten zu 2).
Seither wird der Kläger vom Beklagten zu 1)
steuerlich beraten.

Das finanzgerichtliche Verfahren endete mit
einem am 26.1.1995 geschlossenen und nicht
widerrufenen Vergleich. Auf dessen Grundlage
ergingen am 2.5.1995 für die Jahre 1981 bis 1983
geänderte Einkommensteuerbescheide.

Im Februar 1995 übernahm der erstinstanzliche
Prozeßbevollmächtigte des Klägers dessen anwalt-
liche Beratung. Mit Schreiben vom 3.4.1995
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lehnten die Beklagte zt 2]t, mit Schreiben vom
7.7.7995 der Beklagte zu 1) die gegen sie erhobe-
nen Schadenersatzansprüche ab. In der Folge-
zeit wurde die Klageschr.ift unter Hinzuziehung
eines Fachmannes auf dem Gebiet des Steuer-
rechts vorbereitet und schließlich am 29.72.7995
bei Gericht eingereicht.

Der Kläger hat behauptet, ihm sei ein Schaden
in Höhe von 440.572,55 DM entstanden. Die
Bestellung von Erbbaurechten sei auch ohne ge-
winnrealisierende Entnahme möglich gewesen.
Die Beklagten hätten ihn davon abgehalten, ver-
jährungsunterbrechende Maßnahmen zu ergrei-
fen. Der Beklagte zu 1) habe ihm seit Anfang
1984 und während der gesamten Dauer des
finanzgerichtlichen Verfahrens immer wieder
gesagt, der Ausgang des Prozesses müsse erst
abgewartet werden, bevor eine Schadenersatz-
klage in Angriff genommen werden könne.

(Anträge ... )

Der Beklagte zu 1) hat die Einrede der Verjäh-
rung erhoben. Er hat darüber hinaus die Auf-
fassung vertreten, zlu'r Zeit der Auskunftsertei-
lung im Jahre 1980 sei höchstrichterlich nicht
geklärt gewesen, unter welchen Voraussetzungen
die Bestellung von Erbbaurechten an Betriebs-
grundstücken steuerlich als Entnahmen anzu-
sehen seien. Die Beklagte nt 2) hat ebenfalls die
Einrede der Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat durch Grund- und Teilurteil
vom 19.2.1997, auf das zur näheren Sachdar-
stellung verwiesen wird, den Schadenersatz-
anspruch gegen den Beklagten zu 1) dem Grunde
nach für gerechtfertigt erklärt, die Klage gegen
die Beklagte zu.2) aber abgewiesen. Zur Begrün-
dung hat es im wesentlichen ausgeführt:

Ein etwaiger Schadenersatzanspruch gegen die
Beklagte zu 2) sei verjährt. Der Beklagte zu 1)
hafte dagegen wegen fehlerhafter Beratung in
Steuerangelegenheiten. Dieser Schadenersatz-
anspruch sei nicht verjährt. Das zum Schaden-
ersatz verpflichtende Verhalten des Beklagten
zu 1) habe bis zum Abschluß des finanzgericht-
lichen Verfahrens im Jahre 1995 gedauert.
Durch die Klageerhebung sei somit schon die
primäre Verjährungsfrist von drei Jahren unter-
brochen worden.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Beklagte
zu 1) mit der form- und fristgerecht eingelegten
und begründeten Berufung. Er vertritt die An-
sicht, die durch die Entnahme der Grundstücke
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aus dem Betriebsvermögen der Gärtnerei ange-

fallenen Steuern hätten in jedem Falle gezahlt

werden müssen. Selbst wenn aber ein zum
Schadenersatz verpflichtendes Verhalten vor'
läge, seien die Ansprüche des Klägers verjährt.
Solche Schadenersatzansprüche seien mit dem

Ablauf der Verjährungsfrist für Ansprüche gegen

die Beklagte zt 2), also spätestens mit dem

Ablauf des 30.1.1990, entstanden. Ein Sekundär-

anspruch bestehe nicht, weil hinsichtlich der
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
gegen die Beklagte zt 2\ kein Mandatsverhältnis
bestanden habe.

(Anträge ... )

Der Kläger behauptet, der Beklagte zu 1) habe

auch in der Zeit vom 31,1.1987 bis zum 30.1.1990

fortdauernd geäußert, die Einleitung verjäh-
rungsunterbrechender Maßnahmen sei nicht
notwendig. Eine solche Erklärung habe der Be'

klagte zu 1) auch noch am 20'2.7995 abgegeben,

Wegen dieses eigenständigen Vertragsverschul-
dens habe ab 30.1.1993 die Sekundärverjährung
begonnen. (...)

Die zulässige Berufung ist nicht begründet' Das

Schadenersatzbegehren des Klägers scheitert
schon deshalb, weil dem Beklagten zu 1) eine
schuldhafte Pflichtverletzung nicht vorgewort'en
werden kann. Dieser erhebt im übrigen zu Recht

die Einrede der Verjährung.

die Bestellung von Erbbaurechten an zum
Betriebsvermögen gehörenden Grundstücken
stelle grundsätzlich weder eine zur Entnahme
führende Nutzungsänderung des Grundstücks
dar noch eine Veräußerung. Aus der Sicht des

Beklagten zu 1) lag damit eine Pflichtverletzung
der Beklagten zu 2) nicht vor, so daß es auch
keiner Belehrung des Klägers bedurfte'

Selbst wenn man aber der Auffassung des Land-

gerichts folgen wollte, daß dem Beklagten zu 1)

eine schuldhafte Pflichtverletzung votzuwerfen
sei, kann der Kläger seinen Schadenersatz-
anspruch nicht mehr durchsetzen. Der Beklagte
zu 1) beruft sich zu Recht auf den Eintritt der
Verjährung.

II.

Nach $ 68 StBerG verjährt der Anspruch des

Auftraggebers auf Schadenersatz aus einem
zwischen ihm und dem Steuerberater bestehen-
den Vertragsverhältnis in drei Jahren von dem
Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden
ist. Ein Schadenersatzanspruch entsteht in
diesem Sinne, wenn er wenigstens dem Grunde
nach erwachsen ist, mag seine Höhe auch noch
nicht beziffert werden können, ferner wenn
durch die Verletzungshandlung eine als Schaden

anzusehencle Verscnlecnterung Cler vermogeus'
lage eintritt, ohne daß feststehen muß, ob ein
Schaden bestehen bleibt und damit endgültig
wird, (BGH, MDR t992, 1088 : Gl 1992, 3ll, 315)'

Ferner wurde er von dem Kläger mit der Erstel-
lung der Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuer-
erklärungen für die Jahre 1992 bis 1994 sowie

der Aufstellung der Einnahme-/Überschußrech'
nungen gemäß $ 4 Abs. 3 ESIG für diese Jahre
beauftragt. Diese Arbeiten führte er sämtlich im
August 1995 aus.

Die vom Kläger zur Durchführung der Projekte
genutzten Räume werden durch geringfügig
Beschäftigte i.S.v. $ 40a ESIG gereinigt. Den
Lohn dieser Beschäftigten zahlte der Kläger in
den Jahren 1992 bis 1996 aus der Kasse in bar
aus, ohne insoweit seiner Arbeitgeberpflicht
nach $ 40a ESIG zum Einbehalt pauschaler Lohn-

steuer, Kirchensteuer und des Solidaritätsbeitra-
ges nachzukommen, Da den Mitarbeitern des

Klägers die steuerlichen Pflichten nicht bekannt
waren, wurden die entsprechenden Lohnneben'
kosten auch nicht bei der Beantragung von
Mitteln für die einzelnen Projekte einkalkuliert.

Für die Jahre 1992 bis 1996 mußte der Kläger an

das Finanzamt einen Betrag von 10.419,36 DM

nachzahlen (siehe $$ 40 Abs. 3, 40a Abs. 5 ESIG)'

der nicht mehr aus Fördermitteln der inzwi-
schen abgeschlossenen und abgerechneten Pro=

jekte aufgebracht werden kann, Diese Summe
ist Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits.

Dem Beklagten wurden für die Erstellung der
Mittelverwendungsnachweise jeweils der Kassen-

ordner und ein von Mitarbeitern des Klägers er-

stellter Abrechnungsordner für das jeweilige zu
prüfende Projekt übergeben. Im Kassenordner
befanden sich die von den Reinigungskräften
unterzeichneten Formulare,,Lohnabrechnung
und Quittung für pauschal besteuerten Aushilfs-
lohn gemäß $ 40a EStG", welche die an die
Beschäftigten ausgezahlten Beträge auswiesen.
Die Auszahlungsbeträge tauchten - nach einer
entsprechenden Zuordnung zu den einzelnen
Projekten durch den Kläger - in dem für das
jeweilige Projekt erstellten Abrechnungsordner
unter der Rubrik ,,sachkonto Reinigung" wieder
auf. Frühestens seit dem Jahre 1994 enthielten
die Abrechnungsordner auch Kontoauszüge aus

einem computermäßig erstellten Buchhaltungs-
programm, in denen in der Spalte ,,Steuer"
für die Reinigungskräfte der Betrag ,,0,00" an-

gegeben war.

In der mündlichen Verhandlung vom 25.8.1998
wurden von den Mitarbeiterinnen des Klägers
exemplarisch die Abrechnungsunterlagen für
das ABM-Projekt E.K. (Laufzeit März 1996 bis
Februar 1997) vorgelegt und erläutert.
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Der Kläger behauptet, er habe den Beklagten
als einzigen Steuerberater beauftragt. Bei dem
ersten Gespräch sei der Beklagte durch die Ge-

schäftsftihrerin des Klägers, Frau P., daraufhin-
gewiesen worden, daß der Kläger eine ,,steuer-
rechtliche Rundumbetreuung" wünsche und
die Belege nicht nur auf ihre zahlenmäßige,
sondern auch inhaltliche Richtigkeit überprüft
werden sollten.

Bei einer rechtzeitigen Mitteilung des Beklagten
darüber, daß die Löhne der Reinigungskräfte zu
versteuern sind, hätte er, der Kläger, für die
künftigen Projekte einen höheren Bruttolohn
kalkuliert und auch insoweit von den Förder-
gebern Mittel erhalten. Bis zu einer gewissen
Grenze sei auch eine nachträgliche Korrektur
des übersehenen Finanzbedarfs bei der Abrech-
nung der Projekte möglich gewesen.

Der Kläger meint, daß der Beklagte verpflichtet
gewesen sei, im Rahmen der Überprüfung der
Mittelverwendung auch alle zugänglich gemach-
ten Belege auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

(Anträge , .. )

Der Beklagte ist der Ansicht, daß er nicht ver-
pflichtet gewesen sei, von sich aus nach Lohn-
steueranmeldr-r- ngen cl- e s Kl ä,gers zr: fo rs chen.
Auch handele es sich bei der Erstellung der Prüf-
berichte über die zweckentsprechende Mittelver-
wendung um keine steuerberatende Tätigkeit.

Die Klage ist nicht begründet. Dem Kläger steht
gegen den Beklagten kein Schadenersatzan-
spruch aus positiver Vertragsverletzung in Höhe
von 10.419,36 DM zu.

Aus den Cründen:

a) Der Beklagte hat eine vertragliche Neben-
pflicht bei Anfertigung der Nachweise über die
zweckentsprechende Verwendung von Projekt-
mitteln nicht verletzt. Er war nicht verpflich-
tet, die ihm zugänglich gemachten Abrechnungs-
unterlagen daraufhin zu überprüfen, ob der
Kläger seiner Pflicht als Arbeitgeber zum Ein-
behalt von Lohnsteuer etc. vom Arbeitslohn der
geringfügig beschäftigten Reinigungskräfte
nachkam.

Die Aufgaben eines Steuerberaters richten sich
nach Inhalt und Urnfang eines ertei'lten Man-
dats. Folglich ist er verpflichtet, sich mit den
steuerrechtlichen Punkten zu befassen, die zur

Aus den Gründen:

Der Auffassung des Landgerichts, der Beklagte
zu 1) habe seine vertraglichen Pflichten schuld-
haft verletzt, weil er den Kläger von der Einlei-
tung verjährungsunterbrechender Maßnahmen
abgehalten habe, vermag der Senat nicht bei-
zutreten.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (NJW 1983, 820, 822)handelt ein Beamter
oder Notar im allgemeinen nicht schuldhaft'
wenn ein mit rnehreren Rechtskundigen besetz-

tes Kollegialgericht sein Verhalten als objektiv
berechtigt angesehen hat. Dieser Grundsatz
muß auch für den Steuerberater gelten.

Hier hatte der XI. Senat des Finanzgerichts
Düsseldorf durch Beschluß vom 30'1.1985 die
Vollziehung der Einkommensteuerbescheide
1979 und 1980 mit der Begründung ausgesetzt,

In diesen Fällen muß der Ablauf der Verjäh-
rungsfrist durch die Erhebung einer Klage auf
Feststellung der Pflicht, den noch nicht beziffer-
ten entstandenen und entstehenden Schaden

zu ersetzen, unterbrochen werden.

1. Wie bereits dargelegt, könnte dem Beklagten
zu 1) vorgeworfen werden, den Kläger davon

abgehalten zu haben, gegenüber der Beklagten
zu 2) verjährungsunterbrechende Maßnahmen
zu ergreifen. Geht es - wie hier - um die Ver'
säumung von Fristen, dann entsteht der
Schaden mit dem Abtauf des Tages, an dem
spätestens hätte gehandelt werden mtissen
(Cehre, StBerG 3. Aufl., 5 68 Rdnr. 8 m.w.N.)'

Verjährungsunterbrechende Maßnahmen hätten
gegenüber der Beklagten zu 2) noch bis zum
30.1.1990 ergriffen werden können. Mit Ablauf
dieses Tages war der Schadenersatzanspruch
gegen die Beklagte zu 2) verjährt, der auf der
Pflichtverletzung der Beklagten zu 1) beruhende
Schaden folglich entstanden.
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die Klägerin, sondern ihre Gesellschafterin.
Soweit die Klägerin gemeint hat, wegen einer
Anderung des Jahresabschlusses durch die
Beklagten Ansprtlche auf Rückzahlung des
Honorars oder andere Schadenersatzansprüche
zu haben, hat sie nicht vorgetragen, warum
derartige Ansprilche nicht durch Leistungs-
klage geltend gemacht werden könnten. Soweit
die Klägerin gemeint hat, das Feststellungsinter-
esse erwachse daraus, daß der Jahresabschluß
auch für Dritte, etwa Banken, maßgeblich sei,
ist nicht ersichtlich, welche Nachteile ihr ent-
stehen könnten, da der von den Beklagten vor-
geschlagene - dazu sogleich unten - Abschluß
ein für die Klägerin besseres Ergebnis ausweist
als der alte Jahresabschluß.

Der Antrag wäre im übrigen auch in der Sache
unbegründet. Denn die Beklagten haben den
Jahresabschluß der Klägerin nicht geändert. Die
Beklagten haben keine Anderungen in einem
gemäß $ 245 HGB unterzeichneten Exemplar
des Jahresabschlusses vorgenommen. Sie haben
ihrem Prüfbericht eine ,,nach dem vorliegenden
Prüfergebnis definierte Bilanz zw 37.72.7987
und Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1.1. bis zum 37.12.7987 ... in geänderter
Form .... beigefügt" und diesem Jahresabschluß
das Testat erteilt. Das ist letztlich lediglich ein
Anderungsvorschlag, dem nachzukommen der
Entschließung der Klägerin obliegt.

Der Hilfsanttag zu 3. b) ist ebenfalls unzulässig.
Auf der einen Seite ist auch insoweit kein Fest-
stellungsinteresse ersichtlich. Auf der anderen
Seite ist der Antrag nicht hinreichend bestimmt.
Die Klägerin hätte entweder die Positionen, auf
die sich die Prüfungsbefugnis nach ihrer Auf-
fassung erstreckte; oder die Positionen, auf die
sich die Prüfungsbefugnis nach ihrer Auffassung
nicht erstreckte, im einzelnen kennzeichnen
müssen. Für eine hinreichende Abgrenzung
reicht die Formulierung ,,Bilanzposten, auf die
eine Anderung der vorstehend beschriebenen
Rückstellungsposition unmittelbare Auswirkung
hat" nicht aus.

Abgesehen davon wäre der Antrag auch unbe-
gründet, da ein Abschlußprüfer, wie ausgeführt,
auch bei einer Nachtragsprüfung - so man eine
solche annimmt - dieser an sich nicht unter-
liegende Positionen prüfen dart wenn in der
Zwischenzeit hervorgetretene, erhellende Um-
stände eine andere Bewertung notwendig
machen. Das war zumindest wegen der Position
Rückstellung wegen einer Verpflichtung nach
0 117b AVG der Fall.

Steuerberaterhaftung
- Prüfung der zweckentsprechenden

Verwendung von Fördergeldern
- Mandatsumfang
- Lohnsteuereinbehalt für Teilzeitkräfte
(LG Berlin, Urt. v. 16.9.1998 - 22 O 294/98, rkr.)

Leitsätze (d.Red.):

1. Der Auftrag, die zweckentsprechende Ver-
wendung von Fördergeldern eines gemeinntitzi-
gen Vereins zu testieren, verpflichtet nicht zur
Frtifung, ob der Mandant bei Teilzeitkräften
Lohnsteuer einbehalten und abgeführt hat.

2. Erwartet der Mandant eine steuerrechtliche

"Rundumbetreuung", obwohl nur eine Mittel-
verwendung vereinbart und vergütet wurde,
so muß der Mandatsvertrag insoweit erweitert
worden sein.

Zum Sachverhalt:

Der Beklagte ist Steuerberater. Der Kläger be-
gehrt von ihm Schadenersatz wegen Verletzung
von vertraglichen Nebenpflichten.

Der Kläger ist ein gemeinnütziger Verein, der
unter anderem Qualifizierungsmaßnahmen für
Frauen und Beratung für soziale Projekte im
Bereich Frauenprojektarbeit anbietet. Zu diesem
Zweck führt er Projekte durch, in deren Rahmen
die Kursteilnehmerinnen als ABM-Kräfte beschäf-
tigt werden.

Die vom Kläger im Zeitraum von 1992 bis 1994
jährlich ausgezahlten Löhne bewegen sich in
einer Größenordnung um 3 Mio. DM. Der Kläger
beschäftigt zwischen fünf und zwö7f Mitarbeiter.
Die Finanzierung der Vereinsaufgaben erfolgt
ausschließlich durch Gelder des Arbeitsamtes,
des Senats von Berlin sowie der Europäischen
Union.

Die erforderlichen Fördermittel zur Durchfüh-
rung eines Projektes werden vom Kläger jeweils
im voraus ermittelt; nach Projektabschluß hat
eine Abrechnung stattzufinden, ferner muß
gegenüber der jeweiligen Fördereinrichtung ein
durch einen Steuerberater erstellter Nachweis
über die zweckentsprechende Verwendung der
Gelder erbracht werden.

Der Beklagte prüfte seit April 1993 in diesem
Sinne die zweckentsprechende Verwendung von
Mitteln fiir insgesamt 22 einzelne Maßnahmen.

Der Tatsache, daß der Kläger zunächst keine
Kenntnis von der Pflichtverletzung des Beklag-
ten zu 1) und der Schadenentstehung hatte,
kann rechtlich keine Bedeutung beigemessen
werden. Die mit der Schadenentstehung in Gang
gesetzte Verjährungsfrist läuft ohne Rücksicht
darauf, ob der Mandant die Pflichtverletzung
seines Beraters, seinen Schaden und dessen
Urheber kennt (BGH, NJW 1996, 1895, tB96).
Diese für den Geschädigten äußerst strenge Ver-
jährungsregelung hat die Rechtsprechung durch
die sogenannte Sekundärhaftung des Steuer-
beraters gemildert. Die dreijährige Verjährungs-
frist war in jedem Falle abgelaufen, als der
Kläger am 29.72.7995 die vorliegende Klage ein-
reichte.

2. Der Kläger kann seinen Schadenersatzanspruch
nicht darauf stützen, daß der Beklagte die Be-
lehrung über die Eigenhaftung und den Ablauf
der Verjährungsfrist unterlassen hat (sogenann-
te Sekundärhaftung).

Grundsätzlich ist ein Steuerberater wie ein
Rechtsanwalt verpflichtet, seinen Mandanten
vor Ablauf der ersten Verjährungsfrist auf die
Möglichkeit seiner Haftung hinzuweisen, wenn
es für ihn aufgrund eines konkreten Anlasses
wahrscheinlich ist, daß er einen Fehler mit
Schadenfolgen für den Mändanten gemacht
lnat (BGH, NJW-RR 1997, 50, 52; NJW 1996, 2797,
2798; NJW-RR 1996,313,314; NJW 1992, 836,837;
1991, 2828, 2830; Senat, Gt 1993, 210, 2tt).

Wird diese Pflicht schuldhaft verletzt, steht
dem Geschädigten der sogenannte Sekundär-
anspruch zu. Allerdings beruht die pflicht, den
Mandanten auf einen möglichen Regreßanspruch
hinzuweisen, nicht allein auf der ursprüng-
lichen Verletzung der Vertragspflichten. Die
Sekundärhaftung entsteht vielmehr erst dann,
wenn der Steuerberater bei der weiteren Wahr-
nehmung des Mandats vor Ablauf der primär-
verjährung aufgrund objektiver Umstände be-
grtindeten Anlaß zu der prüfung hatte, ob der
Mandant durch einen Fehler geschädigt worden
ist.

Hatte ein sorgfältig arbeitender Steuerberater
dagegen keinen akuten Grund, die Art der
Erledigung eines Auftrages in einem bestimm-
ten Punkt auf seine Ordnungsrnäßigkeit zu
überprüfen und dabei eine pflichtwidrig herbei-
geführte Schädigung seines Mandanten zu er-
kennen und diesem die Durchsetzbarkeit des
Regreßanspruches zu ermöglichen, so beruht
die Primärverjährung nicht auf einer solchen
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weiteren Pflichtverletzung des Steuerberaters
(BCH, NJW-RR 1997, a.a.O.; NJW 1987, 326, 327; 1985,
2250, 2252; NJW 1982, 1285, 1288; Zorn, Beilage zur
NJW, Heft 2t/95, t7).

Hier hat der Kläger keinen Sachverhalt vorgetra-
gen, aus dem sich ergibt, daß der Beklagte zu 1)
während des Laufs der Verjährung des Regreß-
anspruchs Anlaß hatte, eine durch seine Pflicht-
widrigkeit verursachte Schädigung zu erkennen.
Das finanzgerichtliche Verfahren begann zu
einer Zeit, als der Beklagte zu 1) noch Angestell-
ter der Beklagten zu 2) war. Mit der Führung
des Prozesses wurde der Steuerberater Z.beau.f-
tragt. Eine begleitende Beratung durch den
Beklagten zu 1) ist nicht erfolgt. Der Prozeß vor
dem Finanzgericht hat sein Ende erst durch den
am 26.1.1995 geschlossenen Vergleich gefunden.

Während des Laufs der Primärverjährung war
der Beklagte zu 1) nur mit der laufenden steuer.
lichen Beratung des Klägers befaßt. Es ist
weder konkret dargelegt noch aus dem Sachvor-
trag des Klägers ersichtlich, aufgrund welcher
objektiver Gegebenheiten der Beklagte zu 1)
während des Laufs der Primärverjährung, näm-
lich vom 30.1.1990 bis zum 30.1.1993, begründe-
ten Anlaß zu der Prüfung gehabt haben soll,
ob er dem Kläger durch den Rat, das Ende des
finanzgerichtlichen Verfahrens abzuwarten,
einen Schaden zugefügt hat.

In der Berufungsbegründung heißt es, der
Beklagte zu 1) habe in der Zeit vom 37.7.7987
bis zum 30.1.1990 ,,fortlaufend" geäußert, die
Einleitung verjährungsunterbrechender Maß-
nahmen sei nicht erforderlich. Während dieses
Zeitraumes hätte aber immer noch Klage gegen
die Beklagte zt 2) erhoben werden können.
Hinsichtlich der für die Entstehung des Sekun-
däranspruchs maßgeblichen Zeit nach dem
30.1.1990 wird eine entsprechende Außerung
des Beklagten zu 1) nicht konkret behauptet.
Erst am 20.2.7995, also nach Ablauf der Primär-
verjährung, soll sich der Beklagte zt 2) wieder
in diesem Sinne erklärt haben.

Die anspruchsbegründenden Voraussetzungen
eines Sekundäranspruchs darzulegen und zu
beweisen, obliegt aber dem Mandanten (Zugehör,
a.a.O., S. 18 m,w.N.).

III.

Der Verjährungseinrede des Beklagten steht
der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung
(g 242 BGB) nicht entgegen.
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Der Zweck der Verjährungsregelung in $ 68

StBerG gebietet es, strenge Maßstäbe anzulegen
und den Einwand nur bei einem wirklich groben
Verstoß gegen Treu und Glauben durchgreifen
zu lassen, etwa wenn der Verpflichtete den Be-

rechtigten durch sein Verhalten von der recht-
zeitigen Klageerhebung abgehalten oder ihn
nach objektiven Maßstäben zu der Annahme
veranlaßt hat, es werde auch ohne Rechtsstreit
eine vollständige Befriedigung seines Anspruchs
geben (BGH, NJW 1996, 1895, 1897; NJW 1988,

2245, 2247; Senat, Cl 1994, 172, 176).

Ein Steuerberater, der den Ausgang eines
finanzgerichtlichen Verfahrens abzuwarten
rät und auf das Bestehen einer Haftpflicht-
versicherung hinweist, erweckt den Eindruck,
die Schadenersatzansprüche des Mandanten
würden, wenn nicht befriedigt; so doch nur mit
sachlichen Einwendungen bekämpft. Dieser
Vertrauensschutz reicht aber nur so weit und
gilt nur so lange, wie die den Einwand der
unzulässigen Rechtsausübung begründenden
tatsächlichen Umstände fortdauern (BCH, NJW

1996, o.o.O.; 1991, 974, 975).

Hier hat der Beklagte zu 1) aber mit Schreiben
vom 7.7.7995, beim erstinstanzlichen Prozeß-

bevollmächtigten eingegangen am 10.7.1995'

,,jeglichen Anspruch" cies Kiägers - auch mii
Rücksicht auf die eingetretene Verjährung -
zurückgewiesen. Nach Z:ugar.g dieses Schreibens

durfte der Kläger nicht mehr darauf vertrauen,
daß die den Einwand der unzulässigen Rechts-
austibung begritndenden Umstände noch fort-
bestehen. Mit dem für ihn erkennbaren Fortfall
dieser Umstände hat die Verjährung nicht von
neuem zu laufen begonnen, und es hat auch

keine Hemmung der Verjährungsfrist stattge-
funden (Palandt/Heinrichs, BGB 56. Aufl., Überbl. v'

9 194 Rdnr. l5 m.w.N.).

Der Gläubiger muß in einem solchen Falle
vielmehr innerhalb einer in aller Regel kurzen
Überlegungsfrist seinen Anspruch gerichtlich
geltend machen. In der Mehrzahl der ,,durch-
schnittlichen" Fälle wird ein Monat ausrei-
chend sein (BGH, NJW 1991, a.a.O.). Hier hat der
Kläger bis zur Einreichung der vorliegenden
Klage mehr als fünf Monate verstreichen lassen'

Damit hat er die ihm zuzubilligende Frist aber

weit überschritten. Denn selbst wenn man zu

seinen Gunsten von einer schwierigen Rechts-
materie ausgeht, kann nicht unberücksichtigt
bleiben, daß der Kläger in der Regreßfrage
bereits seit Februar 1995 anwaltlich vertreten
war.

Beratung durch StB

- Bestreiten des Mandanten
- Beweislast
- Erhöhte Darlegungslast des StB

(oLG Frankfurt, IJrt. v. 27.6,1997 - 24 U 202/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Bestreitet der Mandant eine vom Steuerbera-
ter behauptete Beratung, trifft ihn insoweit die
Beweislast.

2. Den Steuerberater trifft eine erhöhte Dar-

legungslast bezüglich des Beratungsgesprächs

3. Jeden Geschädigten trifft die Verpflichtung,
zur Schadenabwendung rechtliche Schritte zu

unternehmen.

Aus den Gründen:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung
des Beklagten ist begründet. Ein Schadenersatz-
anspruch steht dem Kläger nach der erst nach
Erlaß des angefochtenen landgerichtlichen
Urteiis eingetretenen Anderung in der höchst'
richterlichen Rechtsprechung gegenüber dem

Beklagten nicht zu.

I.

Eine Verletzung steuerberatender Pflichten' aus

denen sich allein ein Schadenersatzanspruch
ergeben könnte, kann dem Beklagten nicht an-

gelastet werden. Insbesondere hat der Kläger
eine derartige Pflichtverletzung nicht bewiesen'

1. Nach Ansicht des früher für Schadenersatz-
ansprüche gegenüber Steuerberatern zuständi-
gen IVa-Senats des Bundesgerichtshofs, auf die

sich das Landgericht stützt, mußte der Steuer-

berater im Hinbtick auf $ 363 BGB beweisen,
daß überhaupt ein Beratungsgespräch stattge-
funden hat. Erst wenn die Beratung als solche
feststand, traf den Mandanten die Beweislast
dafür; daß die Beratung nicht vollständig oder
nicht richtig war (BGH, NJW 1982, 1516 I517;

NJW 1986, 257.0). Nach Übergang der Zuständig-
keit auf den IX. Senat des Bundesgerichtshofs
hat sich an dieser Rechtsprechung zunächst
nichts geändert (BGH, NJW 1992, 1695, 1697;

NJW 1993, 1139, 1140 - allerdings schon zweifelnd;

NJW 1995, 2842, 2843); Allerdings sollte die
Beweislast für Schadenersatzansprüche - die
begrifflich eine Erfüllung voraussetzen - den
Mandanten des Steuerberaters treffen'

Prüfung die weitere Entwicklung beachtet und
die Berechtigung der Rückstellung und deren
Höhe danach beurteilt werden, was von der Klä'
gerin auch nicht in Abrede gestellt wird. Nach

der weiteren Entwicklung hat ein Risiko, wel-
ches die Rückstellung gerechtfertigt hätte, nicht
bestanden.

Es liegt schon nahe, daß entgegen der Auffas-
sung der Klägerin nicht sämtliche Risiken aus

der Geschäftsführung Anlaß der Rückstellung
waren, sondern nur das Risiko, daß es wegen
unrichtiger Steuererklärungen zu Nachforde-
rungen des Finanzamts kam. Dafür spricht der

erste Prüfbericht zum alten Jahresabschluß, in
'dem es heißt, die Rückstellung beruhe darauf,
daß gegen GF ein Steuerstrafverfahren wegen

Abgabe unrichtiger Firmensteuererklärungen
eingeleitet worden sei, Danach konnte es bei
der Rückstellung nur um Nachforderungen des

Finanzamts eben wegen der unrichtigen Steuer-

erklärungen gehen. Dabei ist unerheblich, ob

die Rückstellung zu Recht als Rückstellung
aus den Risiken der Geschäftsführung gebucht

wurde, oder, wie die Klägerin im Senatstermin
gemeint hat, als Steuerrückstellung hätte ge'

bucht werden müssen, denn das betrifft nur die
Bezeichnung, nicht aber den Grund der Rück-

stellung.

Bis zum Senatstermin war unstreitig, daß es

Steuernachforderungen des Finanzamts nicht
gegeben hat mit der Folge, daß die Rückstellung
unberechtigt war. Soweit die Klägerin im Ter-

min behauptet hat, es hätte Steuernachforde-
rungen gegeben, war dem nicht nachzugehen,
denn auf der einen Seite hat die Klägerin auf
das Bestreiten der Beklagten ihr Vorbringen
nicht näher substantiiert und auf der anderen
Seite auch nicht vorgetragen, warum die be-

haupteten Steuernachzahlungen nicht gegen

die Rückstellung gebucht wurden.

Selbst wenn man aber mit der Klägerin davon

ausgehen wollte, daß die Rückstellung nicht nur
steuerliche Risiken, sondern auch andere, nicht
näher bei;timmte Risiken aus der Geschäftsfüh-
rung abdecken sollte, sind solche, die Rückstel-
lung rechtfertigenden Risiken nicht feststellbar.
Die Klägerin hätte dazu darlegen müssen, welche
anderweitigen, die !.ückstellung rechtfertigenden
Risiken bestanden und daß sich diese bis zur
zweiten Prüfung verwirklicht hatten, um die
Berechtigung der Rückstellung, zu der sie un-
eingeschränktes Testat verlangt, beurteilen zu

können. Dem genügt ihr pauschaler Vortrag, die
Risiken hätten sich verwirklicht, schon aus sich
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heraus nicht und schon gar nicht vor dem Hin-
tergrund des Vortrags der Beklagten, die Rück-
stellung sei gegen Heizkosten, Energiekosten
und Tantiemen an Marktleiter gebucht worden.
Schon damit erweisen sich der Hauptantrag
zu 1. und der Hilfsantrag zu 2. als unbegründet.

Abgesehen davon ist zumindest die weitere
Einwendung der Beklagten, nämlich, die Rück-
stellung wegen einer Verpflichtung nach g 117b
AVG sei unberechtigt, berechtigt und erweist
ebenfalls den Anspruch auf uneingeschränktes
Testat, sei es nun in der Fassung des Haupt-
antrages zu 1. oder in der Fassung des Hilfs-
antrags zu 2., als unbegründet,

Selbst wenn es sich um einen auf die Prüfung
der Einschränkung beschränkten Auftrag gehan-
delt hätte, auf den $ 316 HGB analog anzuwen-
den wäre, waren die Beklagten nicht gehindert,
von ursprünglich auch zu anderen Prüfungs-
punkten getroffenen Prüfungsfeststellungen
abzuweichen, wenn diese aufgrund zwischen-
zeitlicher Aufhellung von Vorgängen des be-
troffenen Geschäftsjahrs nicht mehr zutrafen
(Adler/Düring/Schnoltz, Rechnungslegung und Prüfung
der Unternehmen,9 316 HCB, R2.67 a.E).

Das ist wegen der Rückstellung wegen einer
Verpflichtung gemäß $ 117b AVG der Fall, wie
das Landgericht zu Recht ausgeführt hat, wenn
es davon spricht, den Beklagten hätte nicht jeg-
liche Berechtigung zur Prüfung des alten Jahres-
abschlusses gefehlt. Nicht nur hatte das Bundes-
verfassungsgericht die Verpflichtungsgrundlage
für unwirksam erklärt, vielmehr war dem Wider-
spruch der Klägerin gegen ihre Heranziehung
aus der Verpflichtung nach $ 117b AVG, für die
die Rückstellung gebildet war, auch stattgegeben
worden. Auch das sind auftrellende Umstände,
in deren Folge die Rückstellung aufzulösen war.

Die Auffassung der Klägerin, der Beklagte zu 2)
sei an der Prüfung gehindert - wobei nicht er-
sichtlich ist, woraus, wäre die Auffassung der
Klägerin richtig, dann ein Anspruch auf unein-
geschränktes Testat folgen sollte - trifft nicht zu

Der Hilfsantrag zu 3. a) ist unzulässig, denn ein
rechtliches Interesse der Klägerin an der begehr-
ten Feststellung ist nicht ersichtlich und schrift-
sätzlich auch nicht vorgetragen.

Soweit die Klägerin im Rahmen der Erörterung
im Senatstermin vorgetragen hat, der Kaufpreis
erhöhe sich aufgrund eines von den Beklagten
geänderten Jahresabschlusses, betrifft das nicht
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Sie beantragt,

1. die Beklagten zu verurteilen, dem Jahres-
abschluß und dem Lagebericht z:urrr 37.72.7987
der FH GmbH & Co. KG in der in der Anlage zur
Klageschrift beigefügten Fassung einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk zu erteilen;

2. hilfsweise die Beklagten zu verurteilen, ihren
Bestätigungsvermerk vom 30.12.1988 zum Jahres-
abschluß und zum Lagebericht per 37.72.7987
der FH GmbH & Co. KG in der in der Anlage zur
Klageschrift beigefügten Fassung eine Ergän-
zung beizufügen und den Bestätigungsvermerk
insgesamt wie folgt neu zu fassen:

,,Die Buchführung und der Jahresabschluß ent-
sprechen nach unserer pflichtgemäßen, am
30.12.1988 abgeschlossenen Prüfung und unse-
rer am 75.8.7994 abgeschlossenen Nachprüfung,
die sich auf die Einschränkung in unserem
Bestätigungsvermerk vom 30.12.1988 bezog, den
gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluß
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit
dem Jahresabschluß.";

3. weiterhin hilfsweise (auch gegenüber dem
Hilfsantrag zu 2.) festzustellen, daß die Beklag-
ten nicht berechtigt waren,

a) den Jahresabschluß der FH GmbH & Co. KG

z'tm 37.72.7987 in der in der Anlage zur Klage-
schrift beigefügten Fassung inhaltlich zu
ändern;

b) die Nachtragsprüfung auf andere Positionen
auszudehnen als die Position ,,Sonstige Rück-
stellungen",,,Risiken aus der Geschäftstätigkeit
durch den ehemaligen Geschäftsführer der Kom-
plementärin (GF)" über 175.000 DM des Jahres-
abschlusses zw 37.72.7987 der FH GmbH & Co.

KG in der in der Anlage zur Klage beigefügten
Fassung, einschließlich der Bilanzpositionen, auf
die eine Anderung der vorstehend beschriebe-
nen Rückstellungsposition unmittelbare Auswir-
kungen hat, und auf die Frage, ob die insoweit
gemachte Einschränkung in dem Bestätigungs-
vermerk vom 30.12.1988 aufgrund der zwischen-
zeitlich möglichen besseren Erkenntnis und
Wertaufhellung gegenstandslos ist.

Die Beklagten beantragen, 1. Die Berufung
zurückzuweisen; 2. Vollstreckungsnachlaß

Sie meinen, sie seien nicht nur berechtigt, son-
dern verpflichtet gewesen, die prüfung über die
ursprüngliche Einschränkung hinaus auszudeh-
nen. Die Nachtragsprüfung sei nicht selbständi-
ge Abschlußprüfung, sondern Fortsetzung der
Ursprungsprüfung gewesen; g 316 Abs. 3 HGB sei
nicht einschlägig. Wenn aufgrund des zwischen-
zeitlichen Kenntnisstandes die Ursprungsprü-
fung in einigen Punkten nicht mehr zutreffe,
dürfe nicht mit einem uneingeschränkten prüf-
vermerk die Richtigkeit des Abschlusses bestä-
tigt werden.

Wertaufhellende Tatsachen seien zu beiücksich-
tigen. Das gelte auch für die Rückstellung wegen
der Verpflichtung nach g 117b AVG, nachdem
die Verpflichtungsgrundlage in der Zwischen-
zeit durch eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts entfallen war. (... ) Sie behaupten,
die Rückstellung der 175.000 DM sei eine Rück-
stellung für Steuern gewesen, die aufgrund Un-
terschlagungen von GF hätten entstehen können.
Letztlich sind sie der Auffassung, sie seien beiden
Parteien des Kaufvertrages verpflichtet, weil die
Prüfung für die Kaufpreisbemessung maßgeblich
ist. (... )

Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der
Sache keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Der mit dem Hauptantrag zu 1, und dem Hilfs-
antrag zu. 2. vefiolgte Anspruch aus S 681 BGB
i.V.rn, SS 316 Abs. 3, 322 HGB auf uneinge-
schränktes Testat zum der Erstprüfung zu-
grundeliegenden (alten) Jahresabschluß besteht
nicht. Ein solcher Anspruch bestünde, unabhän-
gig davon, ob es sich um eine Fortsetzung der
Ursprungsprüfung handelt, wie die Beklagten
meinen, oder um eine, wie die Klägerin meint,
auf die Einschränkung beschränkte Nachtrags-
prüfung, mit der von ihr angenommenen Folge,
daß sich die Prüfung nur auf die Rücksteltung
GF hätte erstrecken dürfen, nur dann, wenn
keine Einwendungen gegen den alten Jahres-
abschluß bestünden; 5 322 HGB. Das ist nicht
der Fall.

Die Einwendung, die Rückstellung wegen Risi-
ken aus der Geschäftsführung sei aufzulösen,
ist zutreffend. Da es bei der Frage des Wegfalls
der Einschränkung - diesen Prüfungsumfang
räumt die Klägerin ein - gerade um die Frage
ging, ob die Rückstellung überhaupt und der
Höhe nach gerechtfertigt war, mußte bei der

In seiner Entscheidung vom 4.6.7996 hat der
IX. Senat des Bundesgerichtshofs nunmehr aber
klargestellt, daß der Mandant des Steuerbera-
ters auch insoweit beweisbelastet ist, als der
Steuerberater eine Beratung behauptet, der
Mandant aber geltend macht, das Beratungs-
gespräch habe nicht stattgefunden (BGH, NJW
1996, 2571, 2572 - unter ousdrückticher Abweichung
von NJW 1986,2570). Die Vorschrift des g 363
BGB findet keine Anwendung. Allerdings trifft
den Steuerberater eine erhöhte Darlegungs-
last bezüglich der Umstände, die das behaup-
tete Beratungsgespräch begrtinden sollen.

2. Die vorgenannten Grundsätze führen vor-
liegend dazu, daß den Kläger die Beweislast so-
wohl für die behauptete unterlassene Beratung
durch den Beklagten als auch für die sonstigen
Voraussetzungen des Schadenersatzanspruchs
trifft.

Der Beklagte hat im einzelnen vorgetragen,
daß seine Ehefrau die Ehefrau des Klägers am
30.3.1987 auf die Voraussetzungen für die
steuerliche Anerkennung von Ehegattenarbeits_
verhältnissen hingewiesen, ihr ein,,Sonderrund-
schreiben" nebst Kopie der Einkommensteuer-
richtlinien ausgehändigt und er selbst durch
Übersendung eines Informationsbriefes die
besondere Problematik angesprochen hat. Zu-
dem hat der Beklagte die fragliche Aktennotiz
seiner Ehefrau vom 30.3.1987 und einen Auszug
aus seinem Terminkalender von diesem Tage
vorgelegt, aus dem sich ergibt, daß die Ehefrau
des Klägers im Büro des Beklagten vorgesprochen
hat. Dies genügt, um ein Beratungsgespräch
und die behauptete erfolgte Beratung schlüssig
darzulegen. Es oblag nunmehr dem Kläger, den
Negativbeweis zu führen.

Den Nachweis für die unterlassene Beratung
durch den Beklagten hat der Kläger nicht
geführt. Das Landgericht geht bei seiner Würdi
gung der Aussagen der beiden Zeuginnen und
zutreffend von der Situation eines ,,non liquet..
aus. Die landgerichtliche Würdigung ist für
den Senat nachvollziehbar. Zu einer nochmali-
gen Beweisaufnahme (S 398 ZpO) besteht kein
Anlaß.

Daß die Beratung nur ,,von Ehefrau zu Ehefrau..
erfolgte, ändert nichts daran, daß eine Beratung
stattgefunden hat. Die Ehefrau des Beklagten ist,
was unter den Parteien unstreitig ist, Steuer-
fachgehilfin mit B0jähriger Berufserfahrung.
Außerdem oblag es dem Kläger, die erhaltenen
schriftlichen Informationen, insbesondere das
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kurzgehaltene und ohne weiteres verständliche
,,sonderrundschreiben", zu lesen. Die Ehefrau
des Klägers war ebenfalls in die steuerliche Ab-
wicklung eingeschaltet; sie hat regelmäßig die
Lohnbuchhaltung vorbereitet und die Lohn-
abrechnungen aus dem Büro des Beklagten ab-
geholt.

Da der Kläger den Nachweis einer unterlassenen
Beratung durch den Beklagten nicht hat führen
können, muß die Klage zwangsläufig abgewiesen
werden.

Ob darüber hinaus im Herbst 1986 ein Bera-
tungsgespräch unter den parteien stattgefunden
hat, kann für die Entscheidung dahinstehen.

II.

Das Klagebegehren erweist sich aus einem weite-
ren Grunde als nicht gerechtfertigt. Es fehlt
nämlich auch an der haftungsausfüllenden
Kausalität eines m.öglichen fehlerhaften Verhal-
tens des Beklagten für den nunmehr vom Kläger
geltend gemachten Schaden.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs konnten Arbeitsverhältnisse von
Ehegatten steuerlich nur anerkannt werden,
wenn sie ernsthaft vereinbart waren und tat-
sächlich durchgeführt wurden. Der Arbeitslohn
des Ehegatten mußte deshalb auf ein separates
Konto des mitarbeitenden Ehegatten ausbezahlt
werden, welches vom Einkommensbereich des
Arbeitgeberehegatten getrennt war. Die Zahlung
auf ein sogenanntes ,,Oder-Konto" genügte dem
nicht.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluß
vom 7.11.1995 - 2 BvR 802/90 diese Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs als willkürlich und
gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßend angesehen
(NJW 1996,833/. Nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichts kann zwar die Art der Konto-
führung ein Kriterium zur Beurteilung der
Frage sein, ob überhaupt ein Arbeitsverhältnis
besteht. Sobald aber die Arbeitsleistung und
ihre Entlohnung außer Frage stehen - dies ist
vorliegend der Fall -, kommt der Art der
Gehaltszahlung keine entscheidungserhebliche
Rolle mehr zu. Die der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zugrundeliegende
Verfassungsbeschwerde datiert aus dem Jahre
1990. Sie wurde in - für Steuerberater - ein-
schlägigen Publikationen (2.8. Beitage des
Betriebsberaters 2/94 vom 25.2.1994) alsdrücklich
erwähnt.

t
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Bei Abgabe des Betriebsprüfungsberichts des

Finanzamts vom 6.4.1994 war es in Fachkreisen

bekannt, daß die Rechtsprechung des Bundes'

finanzhofs zu einer Überprüfung durch das

Bundesverfassungsgericht anstand. In zwei wei-

teren Entscheidungen vom 19.12.1995 (,'Oder-

Konto II') - 2 BvR 1791/92 (NJW 1996, 834) wd
vom 9,1.1996 (,,Oder-Konto III") - 2 BvR 7293190

hat das Bundesverfassungsgericht seine vor-

erwähnte Rechtsprechung nochmals bestätigt.

2. Aus dern Rechtsgedanken des $ 254 BGB folgt
für jeden Geschädigten die Verpflichtung, zur
Schadenabwendung rechtliche Maßnahmen zu

ergreifen (BGHZ 90, 17, 33 : NJW 1984, 1169,

r172).

Bei Eingang des Betriebsprüfungsberichts des

Finanzamts vom 5.4,1994 sowie bei Eingang des

nachfolgenden Nachforderungsbescheids hätte

der Kläger daher begründete Zweifel an der

Rechtmäßigkeit dieser Verwaltungsmaßnahmen
haben müssen; zur Schadenabwendung war er

gehalten, Einspruch einzulegen, um bis zu einer

abschließenden Entscheidung durch das Bundes'

verfassungsgericht seine Steuerangelegenheit

,,offen" zu halten. Da er dies unterlassen hat,
trifft ihn ein ,,Verschulden in eigenen Ange-

legenheiten" (BGH, a.a.O'; Polandt/Heinrichs, BGB

56. Aufl., 5 254 Rdnr. 42 a.L.).

Ein Schadenersatzanspruch besteht daher für
diejenigen Nachteile des Klägers nicht, die er

bei rechtzeitiger Einlegung des Einspruchs hätte

vermeiden können. Nachdem das Bundesverfas'

sungsgericht die ständige Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofs für verfassungswidrig erklärt
hatte, wäre die gesamte Steuernachzahlungs-
verpflichtung des Klägers entfallen'

III

Der vom Kläger in der mündlichen Verhandlung
vom 27.6.7997 erneut gegebene Hinweis auf
die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom

3.5.1993 (NJW 1993, 2799 ff), ist verfehlt ' Zwar

hat der Steuerberater die Beratung seines Man-

danten an der im Zeitpunkt der Beratung vor-

herrschenden höchstrichterlichen Rechtspre'

chung auszurichten. Dies hat der Beklagte getan'

Dies ändert aber nichts daran, daß der Senat für
seine Entscheidung die Rechtslage zugrunde zu

legen hat, wie sie sich hinsichtlich der Beweis-

last und hinsichtlich der steuerlichen'Behand-
lung von sogenannten ,,Oder-Konten" im Zeit-

punkt der letzten mündlichen Verhandlung dar-

stellt.

Abschlußprüfung
- Erstprüfung/NachtragsPrüfung
- Beschränkte NachtragsPrüfung
- Prüfungsumfang
(7LG Hamm, IJrt. v. 18.6.1997 - 25 U 6/98;
Vorinstanz: LG Bochum, Gl 1997, 173)

Leitsatz (d.Red.):

Eine Nachtragsprüfung wegen eingeschränkten
Testats der Erstprtifung hindert nicht, in der

zweiten Prtifung auch abweichende Feststellun'
gen zu Bilanzpositionen zu treffen, welche die

Testatseinschränkung nicht verursacht hatten'
Voraussetzung ist, daß in der Zwischenzeit ein'
getretene ,,erhellende Umstände" eine andere

Bewertung notwendig machen.

Zum Sachverhalt:

Mit Vertrag vom 7./8'1'1988 erwarb die HE-Han-

delsgesellschaft mbH sämtliche Anteile der

Handelsgesellschaft mbH (TC), die ihrerseits
alleinige Gesellschafterin der GmbH & Co' KG

(FH) und deren Komplementärgesellschaft war,

von Rechtsanwalt B., der die Anteile an der TC

treuhänderisch hielt.

Der. Kauipreis sollie iii r-riji.iu vuii /v /ü -vivl!
und in Höhe von 30% nach Vorlage des geprüß

ten Jahresabschlusses FH und TC mit uneinge-

schränktem Prüfvermerk und Vorlage der Prüf-

berichte fällig werden. Daneben war die Höhe

des Kaufpreises teilweise vom geprüften Jahres'
abschluß 1987 abhängig. So sollte sich der Ver-

kaufspreis entsprechend mindern, wenn die

Kommanditeinlage durch Verluste oder Entnah-

men gemindert war oder das Stammkapital der

Verwaltungs'GmbH nicht werthaltig war' Außer-

dem verpflichtete sich der Verkäufer, nicht aus-

reichend berücksichtigte Verbindlichkeiten und

unzureichende Rückstellungen auszugleichen'

Die Beklagten waren mit der Prüfung des Jahres'
abschlusses 1987 beauftragt und versahen den

ersten Prüfuermerk, der vom 30.12'1988 datiert'
mit der Einschränkung, daß die Rückstellung
von 175.000 DM für Risiken aus der Geschäfts-

führung durch den ehemaligen Geschäftsführer
der Komplementärin (GF) nicht abschließend be-

urteilt werden konnte. (... )

Dazu heißt es im Prüfbericht: ,,Die Bildung der

Rückstellung für Risiken aus der Geschäftsfüh'

rung durch den ehemaligen Geschäftsführer
der Komplementärin, Herrn ..., war erforderlich

aufgrund der schriftlichen Mitteilung des

Herrn ..., daß gegen ihn wegen Abgabe unrich-
tiger Firmensteuererklärungen ein Steuerstraf'

verfahren eingeleitet ist".

Etwa viereinhalb Jahre später bat die HE-Han-

delsgesellschaft mbH mit Anwaltsschreiben vom

26.4.7993 die Beklagten, dem alten Jahresab-
schluß nunmehr ein uneingeschränktes Testat

zu erteilen. Darauftrin forderten die Beklagten,

wobei der Beklagte zu 1) darauf hinwies, daß

die Prüfung analog $ 316 Abs. 3 HGB erfolgen
werde, einen Auftrag durch die zu prüfende

Gesellschaft. In der Folge beauftragte die Kläge'

rin, sie ist die inzwischen umfirmierte FH, die

Beklagten mit Schreiben vom 7./13.5.1993 mit
der,,NachtragsPrüfung".

Die Beklagten schlossen die weitere Prüfung
mit ihrem Schlußbericht ab, fügten diesem

einen in einigen Positionen geänderten Jahres-
abschtuß bei und versahen diesen mit ihrem
uneingeschränkten Prüfvermerk vom 31.8'1994

Der Jahresfehlbetrag verringerte sich infolge
der Nachprüfung von 1'832.553,64 DM auf
1.338.309,06 DM (mit der Folge geringerer Ver-

lustzuweisung für die Komplementärin). Unter
anderem 1östen die Beklagten die Rückstellung
GF und eine Rückstellung wegen einer Verpflich-
tung nach $ 117b AVG in Höhe von 63.600 DM

auf, weil sich beide Risiken nach ihrer Auffas-

sung in der Zwischenzeit nicht verwirklicht
hatten. (... )

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die

Beklagten hätten die Zahlen des Jahresabschlus'
ses nicht ändern dürfen' Die Beklagten hätten
sich entgegen dem Auftrag nicht auf die Ein-

schränkung des ersten Prüfvermerks beschränkt'

Die Beklagten hätten ihre eigene Arbeit nicht
in Frage stellen dürfen. Sie hat behauptet, die

Risiken der Rückstellung GF hätten sich ver-

wirklicht. Deshalb hätten die Beklagten, da die

Rückstellung zu Recht erfolgt sei, ein uneinge-

schränktes Testat auf die ursprüngliche Prüfung
erstellen müssen.

Sie hat beantragt, die Beklagten zu verurteilen,
dem Jahresabschluß und dem Lagebericht zum

37.72.7987 der FH GmbH & Co. KG in der in der

Anlage zur Klageschrift beigefügten Fassung

einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
zu erteilen.

Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzu-

weisen.

Sie haben die Auffassung vertreten, die Klägerin
sei nicht aktivlegitimiert, da es an einem Auf-
trag durch beide Kaufiiertragsparteien mangele.
Die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers
verbiete ein Wunschtestat. Die Parteien des

Kaufuertrages seien in den Schutzbereich des
Prüfungsvertrages einbezogen. Die Nachtrags-
prüfung setze die Ursprungsprüfung fort. Nach-
trägliche Veränderungen dürften einbezogen
werden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, weil
der Auftrag nicht hergebe, daß es an jeglicher
Berechtigung der Beklagten zur Neuprüfung
gefehlt hätte. So seien die Beklagten nicht nur
berechtigt, sondern verpflichtet gewesen zu be-
rücksichtigen, daß, was die Rückstellung wegen
einer Verpflichtung nach $ 117b AVG betreffe,
dafür aufgrund einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts in der Zwischenzeit die
Grundlage entfallen sei.

Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin.

Sie ver.tritt die Auffassung, aus der Bitte des
Beklagten zu 1), den Auftrag in analoger Anwen-
dung von g 316 Abs. 3 HGB zu erteilen, ergebe
sich, daß nur die Einschränkung des ersten
Prüfvermerks zu prüfen gewesen sei. Durch die
Verwendung des Wortes,,Nachtragsprüfung"
in den Auftragsschreiben sei im übrigen klar ge-

wesen, daß nur die Einschränkung hätte geprüft
werden sollen. Zu einer Korrektur der Ursprungs-
prüfung seien die Beklagten nicht berechtigt ge-

wesen, da sie bei der ersten Prüfung nichts über-
sehen und auch keine Fehler gem'acht hätten.

Sie behauptet, die Rückstellung GF sei nicht nur
wegen Steuerrisiken, sondern wegen aller Risi-
ken aus der Geschäftsführung erfolgt, dieses

Risiko hätte sich realisiert. Die Rückstellung sei
dafür verbraucht worden. Sie meint, die Rück-
stellung wegen der Verpflichtung nach $ 117b

AVG hätte nicht aufgelöst werden dürfen, auch
wenn die rechtliche Grundlage dafür zwischen-
zeitlich durch die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts entfallen sei. (...)

Sie ist der Ansicht, die Beklagten hätten den

Jahresabschluß geändert, wozu sie nicht berech-
tigt gewesen seien, und behauptet dazu, mit
ihrer Geschäftsleitung sei wegen der Anderun-
gen nicht Rücksprache genommen worden.

Letztlich trägt sie vor, der Beklagte zu 2) sei
gehindert gewesen, an der Abschlußprüfung
teilzunehmen.
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Bei Abgabe des Betriebsprüfungsberichts des

Finanzamts vom 6.4.1994 war es in Fachkreisen

bekannt, daß die Rechtsprechung des Bundes'

finanzhofs zu einer Überprüfung durch das

Bundesverfassungsgericht anstand. In zwei wei-

teren Entscheidungen vom 19.12.1995 (,'Oder-

Konto II') - 2 BvR 1791/92 (NJW 1996, 834) wd
vom 9,1.1996 (,,Oder-Konto III") - 2 BvR 7293190

hat das Bundesverfassungsgericht seine vor-

erwähnte Rechtsprechung nochmals bestätigt.

2. Aus dern Rechtsgedanken des $ 254 BGB folgt
für jeden Geschädigten die Verpflichtung, zur
Schadenabwendung rechtliche Maßnahmen zu

ergreifen (BGHZ 90, 17, 33 : NJW 1984, 1169,

r172).

Bei Eingang des Betriebsprüfungsberichts des

Finanzamts vom 5.4,1994 sowie bei Eingang des

nachfolgenden Nachforderungsbescheids hätte

der Kläger daher begründete Zweifel an der

Rechtmäßigkeit dieser Verwaltungsmaßnahmen
haben müssen; zur Schadenabwendung war er

gehalten, Einspruch einzulegen, um bis zu einer

abschließenden Entscheidung durch das Bundes'

verfassungsgericht seine Steuerangelegenheit

,,offen" zu halten. Da er dies unterlassen hat,
trifft ihn ein ,,Verschulden in eigenen Ange-

legenheiten" (BGH, a.a.O'; Polandt/Heinrichs, BGB

56. Aufl., 5 254 Rdnr. 42 a.L.).

Ein Schadenersatzanspruch besteht daher für
diejenigen Nachteile des Klägers nicht, die er

bei rechtzeitiger Einlegung des Einspruchs hätte

vermeiden können. Nachdem das Bundesverfas'

sungsgericht die ständige Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofs für verfassungswidrig erklärt
hatte, wäre die gesamte Steuernachzahlungs-
verpflichtung des Klägers entfallen'

III

Der vom Kläger in der mündlichen Verhandlung
vom 27.6.7997 erneut gegebene Hinweis auf
die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom

3.5.1993 (NJW 1993, 2799 ff), ist verfehlt ' Zwar

hat der Steuerberater die Beratung seines Man-

danten an der im Zeitpunkt der Beratung vor-

herrschenden höchstrichterlichen Rechtspre'

chung auszurichten. Dies hat der Beklagte getan'

Dies ändert aber nichts daran, daß der Senat für
seine Entscheidung die Rechtslage zugrunde zu

legen hat, wie sie sich hinsichtlich der Beweis-

last und hinsichtlich der steuerlichen'Behand-
lung von sogenannten ,,Oder-Konten" im Zeit-

punkt der letzten mündlichen Verhandlung dar-

stellt.

Abschlußprüfung
- Erstprüfung/NachtragsPrüfung
- Beschränkte NachtragsPrüfung
- Prüfungsumfang
(7LG Hamm, IJrt. v. 18.6.1997 - 25 U 6/98;
Vorinstanz: LG Bochum, Gl 1997, 173)

Leitsatz (d.Red.):

Eine Nachtragsprüfung wegen eingeschränkten
Testats der Erstprtifung hindert nicht, in der

zweiten Prtifung auch abweichende Feststellun'
gen zu Bilanzpositionen zu treffen, welche die

Testatseinschränkung nicht verursacht hatten'
Voraussetzung ist, daß in der Zwischenzeit ein'
getretene ,,erhellende Umstände" eine andere

Bewertung notwendig machen.

Zum Sachverhalt:

Mit Vertrag vom 7./8'1'1988 erwarb die HE-Han-

delsgesellschaft mbH sämtliche Anteile der

Handelsgesellschaft mbH (TC), die ihrerseits
alleinige Gesellschafterin der GmbH & Co' KG

(FH) und deren Komplementärgesellschaft war,

von Rechtsanwalt B., der die Anteile an der TC

treuhänderisch hielt.

Der. Kauipreis sollie iii r-riji.iu vuii /v /ü -vivl!
und in Höhe von 30% nach Vorlage des geprüß

ten Jahresabschlusses FH und TC mit uneinge-

schränktem Prüfvermerk und Vorlage der Prüf-

berichte fällig werden. Daneben war die Höhe

des Kaufpreises teilweise vom geprüften Jahres'
abschluß 1987 abhängig. So sollte sich der Ver-

kaufspreis entsprechend mindern, wenn die

Kommanditeinlage durch Verluste oder Entnah-

men gemindert war oder das Stammkapital der

Verwaltungs'GmbH nicht werthaltig war' Außer-

dem verpflichtete sich der Verkäufer, nicht aus-

reichend berücksichtigte Verbindlichkeiten und

unzureichende Rückstellungen auszugleichen'

Die Beklagten waren mit der Prüfung des Jahres'
abschlusses 1987 beauftragt und versahen den

ersten Prüfuermerk, der vom 30.12'1988 datiert'
mit der Einschränkung, daß die Rückstellung
von 175.000 DM für Risiken aus der Geschäfts-

führung durch den ehemaligen Geschäftsführer
der Komplementärin (GF) nicht abschließend be-

urteilt werden konnte. (... )

Dazu heißt es im Prüfbericht: ,,Die Bildung der

Rückstellung für Risiken aus der Geschäftsfüh'

rung durch den ehemaligen Geschäftsführer
der Komplementärin, Herrn ..., war erforderlich

aufgrund der schriftlichen Mitteilung des

Herrn ..., daß gegen ihn wegen Abgabe unrich-
tiger Firmensteuererklärungen ein Steuerstraf'

verfahren eingeleitet ist".

Etwa viereinhalb Jahre später bat die HE-Han-

delsgesellschaft mbH mit Anwaltsschreiben vom

26.4.7993 die Beklagten, dem alten Jahresab-
schluß nunmehr ein uneingeschränktes Testat

zu erteilen. Darauftrin forderten die Beklagten,

wobei der Beklagte zu 1) darauf hinwies, daß

die Prüfung analog $ 316 Abs. 3 HGB erfolgen
werde, einen Auftrag durch die zu prüfende

Gesellschaft. In der Folge beauftragte die Kläge'

rin, sie ist die inzwischen umfirmierte FH, die

Beklagten mit Schreiben vom 7./13.5.1993 mit
der,,NachtragsPrüfung".

Die Beklagten schlossen die weitere Prüfung
mit ihrem Schlußbericht ab, fügten diesem

einen in einigen Positionen geänderten Jahres-
abschtuß bei und versahen diesen mit ihrem
uneingeschränkten Prüfvermerk vom 31.8'1994

Der Jahresfehlbetrag verringerte sich infolge
der Nachprüfung von 1'832.553,64 DM auf
1.338.309,06 DM (mit der Folge geringerer Ver-

lustzuweisung für die Komplementärin). Unter
anderem 1östen die Beklagten die Rückstellung
GF und eine Rückstellung wegen einer Verpflich-
tung nach $ 117b AVG in Höhe von 63.600 DM

auf, weil sich beide Risiken nach ihrer Auffas-

sung in der Zwischenzeit nicht verwirklicht
hatten. (... )

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die

Beklagten hätten die Zahlen des Jahresabschlus'
ses nicht ändern dürfen' Die Beklagten hätten
sich entgegen dem Auftrag nicht auf die Ein-

schränkung des ersten Prüfvermerks beschränkt'

Die Beklagten hätten ihre eigene Arbeit nicht
in Frage stellen dürfen. Sie hat behauptet, die

Risiken der Rückstellung GF hätten sich ver-

wirklicht. Deshalb hätten die Beklagten, da die

Rückstellung zu Recht erfolgt sei, ein uneinge-

schränktes Testat auf die ursprüngliche Prüfung
erstellen müssen.

Sie hat beantragt, die Beklagten zu verurteilen,
dem Jahresabschluß und dem Lagebericht zum

37.72.7987 der FH GmbH & Co. KG in der in der

Anlage zur Klageschrift beigefügten Fassung

einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
zu erteilen.

Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzu-

weisen.

Sie haben die Auffassung vertreten, die Klägerin
sei nicht aktivlegitimiert, da es an einem Auf-
trag durch beide Kaufiiertragsparteien mangele.
Die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers
verbiete ein Wunschtestat. Die Parteien des

Kaufuertrages seien in den Schutzbereich des
Prüfungsvertrages einbezogen. Die Nachtrags-
prüfung setze die Ursprungsprüfung fort. Nach-
trägliche Veränderungen dürften einbezogen
werden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, weil
der Auftrag nicht hergebe, daß es an jeglicher
Berechtigung der Beklagten zur Neuprüfung
gefehlt hätte. So seien die Beklagten nicht nur
berechtigt, sondern verpflichtet gewesen zu be-
rücksichtigen, daß, was die Rückstellung wegen
einer Verpflichtung nach $ 117b AVG betreffe,
dafür aufgrund einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts in der Zwischenzeit die
Grundlage entfallen sei.

Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin.

Sie ver.tritt die Auffassung, aus der Bitte des
Beklagten zu 1), den Auftrag in analoger Anwen-
dung von g 316 Abs. 3 HGB zu erteilen, ergebe
sich, daß nur die Einschränkung des ersten
Prüfvermerks zu prüfen gewesen sei. Durch die
Verwendung des Wortes,,Nachtragsprüfung"
in den Auftragsschreiben sei im übrigen klar ge-

wesen, daß nur die Einschränkung hätte geprüft
werden sollen. Zu einer Korrektur der Ursprungs-
prüfung seien die Beklagten nicht berechtigt ge-

wesen, da sie bei der ersten Prüfung nichts über-
sehen und auch keine Fehler gem'acht hätten.

Sie behauptet, die Rückstellung GF sei nicht nur
wegen Steuerrisiken, sondern wegen aller Risi-
ken aus der Geschäftsführung erfolgt, dieses

Risiko hätte sich realisiert. Die Rückstellung sei
dafür verbraucht worden. Sie meint, die Rück-
stellung wegen der Verpflichtung nach $ 117b

AVG hätte nicht aufgelöst werden dürfen, auch
wenn die rechtliche Grundlage dafür zwischen-
zeitlich durch die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts entfallen sei. (...)

Sie ist der Ansicht, die Beklagten hätten den

Jahresabschluß geändert, wozu sie nicht berech-
tigt gewesen seien, und behauptet dazu, mit
ihrer Geschäftsleitung sei wegen der Anderun-
gen nicht Rücksprache genommen worden.

Letztlich trägt sie vor, der Beklagte zu 2) sei
gehindert gewesen, an der Abschlußprüfung
teilzunehmen.



cl 10/99 . Seite 250

Sie beantragt,

1. die Beklagten zu verurteilen, dem Jahres-
abschluß und dem Lagebericht z:urrr 37.72.7987
der FH GmbH & Co. KG in der in der Anlage zur
Klageschrift beigefügten Fassung einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk zu erteilen;

2. hilfsweise die Beklagten zu verurteilen, ihren
Bestätigungsvermerk vom 30.12.1988 zum Jahres-
abschluß und zum Lagebericht per 37.72.7987
der FH GmbH & Co. KG in der in der Anlage zur
Klageschrift beigefügten Fassung eine Ergän-
zung beizufügen und den Bestätigungsvermerk
insgesamt wie folgt neu zu fassen:

,,Die Buchführung und der Jahresabschluß ent-
sprechen nach unserer pflichtgemäßen, am
30.12.1988 abgeschlossenen Prüfung und unse-
rer am 75.8.7994 abgeschlossenen Nachprüfung,
die sich auf die Einschränkung in unserem
Bestätigungsvermerk vom 30.12.1988 bezog, den
gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluß
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit
dem Jahresabschluß.";

3. weiterhin hilfsweise (auch gegenüber dem
Hilfsantrag zu 2.) festzustellen, daß die Beklag-
ten nicht berechtigt waren,

a) den Jahresabschluß der FH GmbH & Co. KG

z'tm 37.72.7987 in der in der Anlage zur Klage-
schrift beigefügten Fassung inhaltlich zu
ändern;

b) die Nachtragsprüfung auf andere Positionen
auszudehnen als die Position ,,Sonstige Rück-
stellungen",,,Risiken aus der Geschäftstätigkeit
durch den ehemaligen Geschäftsführer der Kom-
plementärin (GF)" über 175.000 DM des Jahres-
abschlusses zw 37.72.7987 der FH GmbH & Co.

KG in der in der Anlage zur Klage beigefügten
Fassung, einschließlich der Bilanzpositionen, auf
die eine Anderung der vorstehend beschriebe-
nen Rückstellungsposition unmittelbare Auswir-
kungen hat, und auf die Frage, ob die insoweit
gemachte Einschränkung in dem Bestätigungs-
vermerk vom 30.12.1988 aufgrund der zwischen-
zeitlich möglichen besseren Erkenntnis und
Wertaufhellung gegenstandslos ist.

Die Beklagten beantragen, 1. Die Berufung
zurückzuweisen; 2. Vollstreckungsnachlaß

Sie meinen, sie seien nicht nur berechtigt, son-
dern verpflichtet gewesen, die prüfung über die
ursprüngliche Einschränkung hinaus auszudeh-
nen. Die Nachtragsprüfung sei nicht selbständi-
ge Abschlußprüfung, sondern Fortsetzung der
Ursprungsprüfung gewesen; g 316 Abs. 3 HGB sei
nicht einschlägig. Wenn aufgrund des zwischen-
zeitlichen Kenntnisstandes die Ursprungsprü-
fung in einigen Punkten nicht mehr zutreffe,
dürfe nicht mit einem uneingeschränkten prüf-
vermerk die Richtigkeit des Abschlusses bestä-
tigt werden.

Wertaufhellende Tatsachen seien zu beiücksich-
tigen. Das gelte auch für die Rückstellung wegen
der Verpflichtung nach g 117b AVG, nachdem
die Verpflichtungsgrundlage in der Zwischen-
zeit durch eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts entfallen war. (... ) Sie behaupten,
die Rückstellung der 175.000 DM sei eine Rück-
stellung für Steuern gewesen, die aufgrund Un-
terschlagungen von GF hätten entstehen können.
Letztlich sind sie der Auffassung, sie seien beiden
Parteien des Kaufvertrages verpflichtet, weil die
Prüfung für die Kaufpreisbemessung maßgeblich
ist. (... )

Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der
Sache keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Der mit dem Hauptantrag zu 1, und dem Hilfs-
antrag zu. 2. vefiolgte Anspruch aus S 681 BGB
i.V.rn, SS 316 Abs. 3, 322 HGB auf uneinge-
schränktes Testat zum der Erstprüfung zu-
grundeliegenden (alten) Jahresabschluß besteht
nicht. Ein solcher Anspruch bestünde, unabhän-
gig davon, ob es sich um eine Fortsetzung der
Ursprungsprüfung handelt, wie die Beklagten
meinen, oder um eine, wie die Klägerin meint,
auf die Einschränkung beschränkte Nachtrags-
prüfung, mit der von ihr angenommenen Folge,
daß sich die Prüfung nur auf die Rücksteltung
GF hätte erstrecken dürfen, nur dann, wenn
keine Einwendungen gegen den alten Jahres-
abschluß bestünden; 5 322 HGB. Das ist nicht
der Fall.

Die Einwendung, die Rückstellung wegen Risi-
ken aus der Geschäftsführung sei aufzulösen,
ist zutreffend. Da es bei der Frage des Wegfalls
der Einschränkung - diesen Prüfungsumfang
räumt die Klägerin ein - gerade um die Frage
ging, ob die Rückstellung überhaupt und der
Höhe nach gerechtfertigt war, mußte bei der

In seiner Entscheidung vom 4.6.7996 hat der
IX. Senat des Bundesgerichtshofs nunmehr aber
klargestellt, daß der Mandant des Steuerbera-
ters auch insoweit beweisbelastet ist, als der
Steuerberater eine Beratung behauptet, der
Mandant aber geltend macht, das Beratungs-
gespräch habe nicht stattgefunden (BGH, NJW
1996, 2571, 2572 - unter ousdrückticher Abweichung
von NJW 1986,2570). Die Vorschrift des g 363
BGB findet keine Anwendung. Allerdings trifft
den Steuerberater eine erhöhte Darlegungs-
last bezüglich der Umstände, die das behaup-
tete Beratungsgespräch begrtinden sollen.

2. Die vorgenannten Grundsätze führen vor-
liegend dazu, daß den Kläger die Beweislast so-
wohl für die behauptete unterlassene Beratung
durch den Beklagten als auch für die sonstigen
Voraussetzungen des Schadenersatzanspruchs
trifft.

Der Beklagte hat im einzelnen vorgetragen,
daß seine Ehefrau die Ehefrau des Klägers am
30.3.1987 auf die Voraussetzungen für die
steuerliche Anerkennung von Ehegattenarbeits_
verhältnissen hingewiesen, ihr ein,,Sonderrund-
schreiben" nebst Kopie der Einkommensteuer-
richtlinien ausgehändigt und er selbst durch
Übersendung eines Informationsbriefes die
besondere Problematik angesprochen hat. Zu-
dem hat der Beklagte die fragliche Aktennotiz
seiner Ehefrau vom 30.3.1987 und einen Auszug
aus seinem Terminkalender von diesem Tage
vorgelegt, aus dem sich ergibt, daß die Ehefrau
des Klägers im Büro des Beklagten vorgesprochen
hat. Dies genügt, um ein Beratungsgespräch
und die behauptete erfolgte Beratung schlüssig
darzulegen. Es oblag nunmehr dem Kläger, den
Negativbeweis zu führen.

Den Nachweis für die unterlassene Beratung
durch den Beklagten hat der Kläger nicht
geführt. Das Landgericht geht bei seiner Würdi
gung der Aussagen der beiden Zeuginnen und
zutreffend von der Situation eines ,,non liquet..
aus. Die landgerichtliche Würdigung ist für
den Senat nachvollziehbar. Zu einer nochmali-
gen Beweisaufnahme (S 398 ZpO) besteht kein
Anlaß.

Daß die Beratung nur ,,von Ehefrau zu Ehefrau..
erfolgte, ändert nichts daran, daß eine Beratung
stattgefunden hat. Die Ehefrau des Beklagten ist,
was unter den Parteien unstreitig ist, Steuer-
fachgehilfin mit B0jähriger Berufserfahrung.
Außerdem oblag es dem Kläger, die erhaltenen
schriftlichen Informationen, insbesondere das
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kurzgehaltene und ohne weiteres verständliche
,,sonderrundschreiben", zu lesen. Die Ehefrau
des Klägers war ebenfalls in die steuerliche Ab-
wicklung eingeschaltet; sie hat regelmäßig die
Lohnbuchhaltung vorbereitet und die Lohn-
abrechnungen aus dem Büro des Beklagten ab-
geholt.

Da der Kläger den Nachweis einer unterlassenen
Beratung durch den Beklagten nicht hat führen
können, muß die Klage zwangsläufig abgewiesen
werden.

Ob darüber hinaus im Herbst 1986 ein Bera-
tungsgespräch unter den parteien stattgefunden
hat, kann für die Entscheidung dahinstehen.

II.

Das Klagebegehren erweist sich aus einem weite-
ren Grunde als nicht gerechtfertigt. Es fehlt
nämlich auch an der haftungsausfüllenden
Kausalität eines m.öglichen fehlerhaften Verhal-
tens des Beklagten für den nunmehr vom Kläger
geltend gemachten Schaden.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs konnten Arbeitsverhältnisse von
Ehegatten steuerlich nur anerkannt werden,
wenn sie ernsthaft vereinbart waren und tat-
sächlich durchgeführt wurden. Der Arbeitslohn
des Ehegatten mußte deshalb auf ein separates
Konto des mitarbeitenden Ehegatten ausbezahlt
werden, welches vom Einkommensbereich des
Arbeitgeberehegatten getrennt war. Die Zahlung
auf ein sogenanntes ,,Oder-Konto" genügte dem
nicht.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluß
vom 7.11.1995 - 2 BvR 802/90 diese Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs als willkürlich und
gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßend angesehen
(NJW 1996,833/. Nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichts kann zwar die Art der Konto-
führung ein Kriterium zur Beurteilung der
Frage sein, ob überhaupt ein Arbeitsverhältnis
besteht. Sobald aber die Arbeitsleistung und
ihre Entlohnung außer Frage stehen - dies ist
vorliegend der Fall -, kommt der Art der
Gehaltszahlung keine entscheidungserhebliche
Rolle mehr zu. Die der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zugrundeliegende
Verfassungsbeschwerde datiert aus dem Jahre
1990. Sie wurde in - für Steuerberater - ein-
schlägigen Publikationen (2.8. Beitage des
Betriebsberaters 2/94 vom 25.2.1994) alsdrücklich
erwähnt.

t
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Der Zweck der Verjährungsregelung in $ 68

StBerG gebietet es, strenge Maßstäbe anzulegen
und den Einwand nur bei einem wirklich groben
Verstoß gegen Treu und Glauben durchgreifen
zu lassen, etwa wenn der Verpflichtete den Be-

rechtigten durch sein Verhalten von der recht-
zeitigen Klageerhebung abgehalten oder ihn
nach objektiven Maßstäben zu der Annahme
veranlaßt hat, es werde auch ohne Rechtsstreit
eine vollständige Befriedigung seines Anspruchs
geben (BGH, NJW 1996, 1895, 1897; NJW 1988,

2245, 2247; Senat, Cl 1994, 172, 176).

Ein Steuerberater, der den Ausgang eines
finanzgerichtlichen Verfahrens abzuwarten
rät und auf das Bestehen einer Haftpflicht-
versicherung hinweist, erweckt den Eindruck,
die Schadenersatzansprüche des Mandanten
würden, wenn nicht befriedigt; so doch nur mit
sachlichen Einwendungen bekämpft. Dieser
Vertrauensschutz reicht aber nur so weit und
gilt nur so lange, wie die den Einwand der
unzulässigen Rechtsausübung begründenden
tatsächlichen Umstände fortdauern (BCH, NJW

1996, o.o.O.; 1991, 974, 975).

Hier hat der Beklagte zu 1) aber mit Schreiben
vom 7.7.7995, beim erstinstanzlichen Prozeß-

bevollmächtigten eingegangen am 10.7.1995'

,,jeglichen Anspruch" cies Kiägers - auch mii
Rücksicht auf die eingetretene Verjährung -
zurückgewiesen. Nach Z:ugar.g dieses Schreibens

durfte der Kläger nicht mehr darauf vertrauen,
daß die den Einwand der unzulässigen Rechts-
austibung begritndenden Umstände noch fort-
bestehen. Mit dem für ihn erkennbaren Fortfall
dieser Umstände hat die Verjährung nicht von
neuem zu laufen begonnen, und es hat auch

keine Hemmung der Verjährungsfrist stattge-
funden (Palandt/Heinrichs, BGB 56. Aufl., Überbl. v'

9 194 Rdnr. l5 m.w.N.).

Der Gläubiger muß in einem solchen Falle
vielmehr innerhalb einer in aller Regel kurzen
Überlegungsfrist seinen Anspruch gerichtlich
geltend machen. In der Mehrzahl der ,,durch-
schnittlichen" Fälle wird ein Monat ausrei-
chend sein (BGH, NJW 1991, a.a.O.). Hier hat der
Kläger bis zur Einreichung der vorliegenden
Klage mehr als fünf Monate verstreichen lassen'

Damit hat er die ihm zuzubilligende Frist aber

weit überschritten. Denn selbst wenn man zu

seinen Gunsten von einer schwierigen Rechts-
materie ausgeht, kann nicht unberücksichtigt
bleiben, daß der Kläger in der Regreßfrage
bereits seit Februar 1995 anwaltlich vertreten
war.

Beratung durch StB

- Bestreiten des Mandanten
- Beweislast
- Erhöhte Darlegungslast des StB

(oLG Frankfurt, IJrt. v. 27.6,1997 - 24 U 202/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Bestreitet der Mandant eine vom Steuerbera-
ter behauptete Beratung, trifft ihn insoweit die
Beweislast.

2. Den Steuerberater trifft eine erhöhte Dar-

legungslast bezüglich des Beratungsgesprächs

3. Jeden Geschädigten trifft die Verpflichtung,
zur Schadenabwendung rechtliche Schritte zu

unternehmen.

Aus den Gründen:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung
des Beklagten ist begründet. Ein Schadenersatz-
anspruch steht dem Kläger nach der erst nach
Erlaß des angefochtenen landgerichtlichen
Urteiis eingetretenen Anderung in der höchst'
richterlichen Rechtsprechung gegenüber dem

Beklagten nicht zu.

I.

Eine Verletzung steuerberatender Pflichten' aus

denen sich allein ein Schadenersatzanspruch
ergeben könnte, kann dem Beklagten nicht an-

gelastet werden. Insbesondere hat der Kläger
eine derartige Pflichtverletzung nicht bewiesen'

1. Nach Ansicht des früher für Schadenersatz-
ansprüche gegenüber Steuerberatern zuständi-
gen IVa-Senats des Bundesgerichtshofs, auf die

sich das Landgericht stützt, mußte der Steuer-

berater im Hinbtick auf $ 363 BGB beweisen,
daß überhaupt ein Beratungsgespräch stattge-
funden hat. Erst wenn die Beratung als solche
feststand, traf den Mandanten die Beweislast
dafür; daß die Beratung nicht vollständig oder
nicht richtig war (BGH, NJW 1982, 1516 I517;

NJW 1986, 257.0). Nach Übergang der Zuständig-
keit auf den IX. Senat des Bundesgerichtshofs
hat sich an dieser Rechtsprechung zunächst
nichts geändert (BGH, NJW 1992, 1695, 1697;

NJW 1993, 1139, 1140 - allerdings schon zweifelnd;

NJW 1995, 2842, 2843); Allerdings sollte die
Beweislast für Schadenersatzansprüche - die
begrifflich eine Erfüllung voraussetzen - den
Mandanten des Steuerberaters treffen'

Prüfung die weitere Entwicklung beachtet und
die Berechtigung der Rückstellung und deren
Höhe danach beurteilt werden, was von der Klä'
gerin auch nicht in Abrede gestellt wird. Nach

der weiteren Entwicklung hat ein Risiko, wel-
ches die Rückstellung gerechtfertigt hätte, nicht
bestanden.

Es liegt schon nahe, daß entgegen der Auffas-
sung der Klägerin nicht sämtliche Risiken aus

der Geschäftsführung Anlaß der Rückstellung
waren, sondern nur das Risiko, daß es wegen
unrichtiger Steuererklärungen zu Nachforde-
rungen des Finanzamts kam. Dafür spricht der

erste Prüfbericht zum alten Jahresabschluß, in
'dem es heißt, die Rückstellung beruhe darauf,
daß gegen GF ein Steuerstrafverfahren wegen

Abgabe unrichtiger Firmensteuererklärungen
eingeleitet worden sei, Danach konnte es bei
der Rückstellung nur um Nachforderungen des

Finanzamts eben wegen der unrichtigen Steuer-

erklärungen gehen. Dabei ist unerheblich, ob

die Rückstellung zu Recht als Rückstellung
aus den Risiken der Geschäftsführung gebucht

wurde, oder, wie die Klägerin im Senatstermin
gemeint hat, als Steuerrückstellung hätte ge'

bucht werden müssen, denn das betrifft nur die
Bezeichnung, nicht aber den Grund der Rück-

stellung.

Bis zum Senatstermin war unstreitig, daß es

Steuernachforderungen des Finanzamts nicht
gegeben hat mit der Folge, daß die Rückstellung
unberechtigt war. Soweit die Klägerin im Ter-

min behauptet hat, es hätte Steuernachforde-
rungen gegeben, war dem nicht nachzugehen,
denn auf der einen Seite hat die Klägerin auf
das Bestreiten der Beklagten ihr Vorbringen
nicht näher substantiiert und auf der anderen
Seite auch nicht vorgetragen, warum die be-

haupteten Steuernachzahlungen nicht gegen

die Rückstellung gebucht wurden.

Selbst wenn man aber mit der Klägerin davon

ausgehen wollte, daß die Rückstellung nicht nur
steuerliche Risiken, sondern auch andere, nicht
näher bei;timmte Risiken aus der Geschäftsfüh-
rung abdecken sollte, sind solche, die Rückstel-
lung rechtfertigenden Risiken nicht feststellbar.
Die Klägerin hätte dazu darlegen müssen, welche
anderweitigen, die !.ückstellung rechtfertigenden
Risiken bestanden und daß sich diese bis zur
zweiten Prüfung verwirklicht hatten, um die
Berechtigung der Rückstellung, zu der sie un-
eingeschränktes Testat verlangt, beurteilen zu

können. Dem genügt ihr pauschaler Vortrag, die
Risiken hätten sich verwirklicht, schon aus sich
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heraus nicht und schon gar nicht vor dem Hin-
tergrund des Vortrags der Beklagten, die Rück-
stellung sei gegen Heizkosten, Energiekosten
und Tantiemen an Marktleiter gebucht worden.
Schon damit erweisen sich der Hauptantrag
zu 1. und der Hilfsantrag zu 2. als unbegründet.

Abgesehen davon ist zumindest die weitere
Einwendung der Beklagten, nämlich, die Rück-
stellung wegen einer Verpflichtung nach g 117b
AVG sei unberechtigt, berechtigt und erweist
ebenfalls den Anspruch auf uneingeschränktes
Testat, sei es nun in der Fassung des Haupt-
antrages zu 1. oder in der Fassung des Hilfs-
antrags zu 2., als unbegründet,

Selbst wenn es sich um einen auf die Prüfung
der Einschränkung beschränkten Auftrag gehan-
delt hätte, auf den $ 316 HGB analog anzuwen-
den wäre, waren die Beklagten nicht gehindert,
von ursprünglich auch zu anderen Prüfungs-
punkten getroffenen Prüfungsfeststellungen
abzuweichen, wenn diese aufgrund zwischen-
zeitlicher Aufhellung von Vorgängen des be-
troffenen Geschäftsjahrs nicht mehr zutrafen
(Adler/Düring/Schnoltz, Rechnungslegung und Prüfung
der Unternehmen,9 316 HCB, R2.67 a.E).

Das ist wegen der Rückstellung wegen einer
Verpflichtung gemäß $ 117b AVG der Fall, wie
das Landgericht zu Recht ausgeführt hat, wenn
es davon spricht, den Beklagten hätte nicht jeg-
liche Berechtigung zur Prüfung des alten Jahres-
abschlusses gefehlt. Nicht nur hatte das Bundes-
verfassungsgericht die Verpflichtungsgrundlage
für unwirksam erklärt, vielmehr war dem Wider-
spruch der Klägerin gegen ihre Heranziehung
aus der Verpflichtung nach $ 117b AVG, für die
die Rückstellung gebildet war, auch stattgegeben
worden. Auch das sind auftrellende Umstände,
in deren Folge die Rückstellung aufzulösen war.

Die Auffassung der Klägerin, der Beklagte zu 2)
sei an der Prüfung gehindert - wobei nicht er-
sichtlich ist, woraus, wäre die Auffassung der
Klägerin richtig, dann ein Anspruch auf unein-
geschränktes Testat folgen sollte - trifft nicht zu

Der Hilfsantrag zu 3. a) ist unzulässig, denn ein
rechtliches Interesse der Klägerin an der begehr-
ten Feststellung ist nicht ersichtlich und schrift-
sätzlich auch nicht vorgetragen.

Soweit die Klägerin im Rahmen der Erörterung
im Senatstermin vorgetragen hat, der Kaufpreis
erhöhe sich aufgrund eines von den Beklagten
geänderten Jahresabschlusses, betrifft das nicht
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die Klägerin, sondern ihre Gesellschafterin.
Soweit die Klägerin gemeint hat, wegen einer
Anderung des Jahresabschlusses durch die
Beklagten Ansprtlche auf Rückzahlung des
Honorars oder andere Schadenersatzansprüche
zu haben, hat sie nicht vorgetragen, warum
derartige Ansprilche nicht durch Leistungs-
klage geltend gemacht werden könnten. Soweit
die Klägerin gemeint hat, das Feststellungsinter-
esse erwachse daraus, daß der Jahresabschluß
auch für Dritte, etwa Banken, maßgeblich sei,
ist nicht ersichtlich, welche Nachteile ihr ent-
stehen könnten, da der von den Beklagten vor-
geschlagene - dazu sogleich unten - Abschluß
ein für die Klägerin besseres Ergebnis ausweist
als der alte Jahresabschluß.

Der Antrag wäre im übrigen auch in der Sache
unbegründet. Denn die Beklagten haben den
Jahresabschluß der Klägerin nicht geändert. Die
Beklagten haben keine Anderungen in einem
gemäß $ 245 HGB unterzeichneten Exemplar
des Jahresabschlusses vorgenommen. Sie haben
ihrem Prüfbericht eine ,,nach dem vorliegenden
Prüfergebnis definierte Bilanz zw 37.72.7987
und Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1.1. bis zum 37.12.7987 ... in geänderter
Form .... beigefügt" und diesem Jahresabschluß
das Testat erteilt. Das ist letztlich lediglich ein
Anderungsvorschlag, dem nachzukommen der
Entschließung der Klägerin obliegt.

Der Hilfsanttag zu 3. b) ist ebenfalls unzulässig.
Auf der einen Seite ist auch insoweit kein Fest-
stellungsinteresse ersichtlich. Auf der anderen
Seite ist der Antrag nicht hinreichend bestimmt.
Die Klägerin hätte entweder die Positionen, auf
die sich die Prüfungsbefugnis nach ihrer Auf-
fassung erstreckte; oder die Positionen, auf die
sich die Prüfungsbefugnis nach ihrer Auffassung
nicht erstreckte, im einzelnen kennzeichnen
müssen. Für eine hinreichende Abgrenzung
reicht die Formulierung ,,Bilanzposten, auf die
eine Anderung der vorstehend beschriebenen
Rückstellungsposition unmittelbare Auswirkung
hat" nicht aus.

Abgesehen davon wäre der Antrag auch unbe-
gründet, da ein Abschlußprüfer, wie ausgeführt,
auch bei einer Nachtragsprüfung - so man eine
solche annimmt - dieser an sich nicht unter-
liegende Positionen prüfen dart wenn in der
Zwischenzeit hervorgetretene, erhellende Um-
stände eine andere Bewertung notwendig
machen. Das war zumindest wegen der Position
Rückstellung wegen einer Verpflichtung nach
0 117b AVG der Fall.

Steuerberaterhaftung
- Prüfung der zweckentsprechenden

Verwendung von Fördergeldern
- Mandatsumfang
- Lohnsteuereinbehalt für Teilzeitkräfte
(LG Berlin, Urt. v. 16.9.1998 - 22 O 294/98, rkr.)

Leitsätze (d.Red.):

1. Der Auftrag, die zweckentsprechende Ver-
wendung von Fördergeldern eines gemeinntitzi-
gen Vereins zu testieren, verpflichtet nicht zur
Frtifung, ob der Mandant bei Teilzeitkräften
Lohnsteuer einbehalten und abgeführt hat.

2. Erwartet der Mandant eine steuerrechtliche

"Rundumbetreuung", obwohl nur eine Mittel-
verwendung vereinbart und vergütet wurde,
so muß der Mandatsvertrag insoweit erweitert
worden sein.

Zum Sachverhalt:

Der Beklagte ist Steuerberater. Der Kläger be-
gehrt von ihm Schadenersatz wegen Verletzung
von vertraglichen Nebenpflichten.

Der Kläger ist ein gemeinnütziger Verein, der
unter anderem Qualifizierungsmaßnahmen für
Frauen und Beratung für soziale Projekte im
Bereich Frauenprojektarbeit anbietet. Zu diesem
Zweck führt er Projekte durch, in deren Rahmen
die Kursteilnehmerinnen als ABM-Kräfte beschäf-
tigt werden.

Die vom Kläger im Zeitraum von 1992 bis 1994
jährlich ausgezahlten Löhne bewegen sich in
einer Größenordnung um 3 Mio. DM. Der Kläger
beschäftigt zwischen fünf und zwö7f Mitarbeiter.
Die Finanzierung der Vereinsaufgaben erfolgt
ausschließlich durch Gelder des Arbeitsamtes,
des Senats von Berlin sowie der Europäischen
Union.

Die erforderlichen Fördermittel zur Durchfüh-
rung eines Projektes werden vom Kläger jeweils
im voraus ermittelt; nach Projektabschluß hat
eine Abrechnung stattzufinden, ferner muß
gegenüber der jeweiligen Fördereinrichtung ein
durch einen Steuerberater erstellter Nachweis
über die zweckentsprechende Verwendung der
Gelder erbracht werden.

Der Beklagte prüfte seit April 1993 in diesem
Sinne die zweckentsprechende Verwendung von
Mitteln fiir insgesamt 22 einzelne Maßnahmen.

Der Tatsache, daß der Kläger zunächst keine
Kenntnis von der Pflichtverletzung des Beklag-
ten zu 1) und der Schadenentstehung hatte,
kann rechtlich keine Bedeutung beigemessen
werden. Die mit der Schadenentstehung in Gang
gesetzte Verjährungsfrist läuft ohne Rücksicht
darauf, ob der Mandant die Pflichtverletzung
seines Beraters, seinen Schaden und dessen
Urheber kennt (BGH, NJW 1996, 1895, tB96).
Diese für den Geschädigten äußerst strenge Ver-
jährungsregelung hat die Rechtsprechung durch
die sogenannte Sekundärhaftung des Steuer-
beraters gemildert. Die dreijährige Verjährungs-
frist war in jedem Falle abgelaufen, als der
Kläger am 29.72.7995 die vorliegende Klage ein-
reichte.

2. Der Kläger kann seinen Schadenersatzanspruch
nicht darauf stützen, daß der Beklagte die Be-
lehrung über die Eigenhaftung und den Ablauf
der Verjährungsfrist unterlassen hat (sogenann-
te Sekundärhaftung).

Grundsätzlich ist ein Steuerberater wie ein
Rechtsanwalt verpflichtet, seinen Mandanten
vor Ablauf der ersten Verjährungsfrist auf die
Möglichkeit seiner Haftung hinzuweisen, wenn
es für ihn aufgrund eines konkreten Anlasses
wahrscheinlich ist, daß er einen Fehler mit
Schadenfolgen für den Mändanten gemacht
lnat (BGH, NJW-RR 1997, 50, 52; NJW 1996, 2797,
2798; NJW-RR 1996,313,314; NJW 1992, 836,837;
1991, 2828, 2830; Senat, Gt 1993, 210, 2tt).

Wird diese Pflicht schuldhaft verletzt, steht
dem Geschädigten der sogenannte Sekundär-
anspruch zu. Allerdings beruht die pflicht, den
Mandanten auf einen möglichen Regreßanspruch
hinzuweisen, nicht allein auf der ursprüng-
lichen Verletzung der Vertragspflichten. Die
Sekundärhaftung entsteht vielmehr erst dann,
wenn der Steuerberater bei der weiteren Wahr-
nehmung des Mandats vor Ablauf der primär-
verjährung aufgrund objektiver Umstände be-
grtindeten Anlaß zu der prüfung hatte, ob der
Mandant durch einen Fehler geschädigt worden
ist.

Hatte ein sorgfältig arbeitender Steuerberater
dagegen keinen akuten Grund, die Art der
Erledigung eines Auftrages in einem bestimm-
ten Punkt auf seine Ordnungsrnäßigkeit zu
überprüfen und dabei eine pflichtwidrig herbei-
geführte Schädigung seines Mandanten zu er-
kennen und diesem die Durchsetzbarkeit des
Regreßanspruches zu ermöglichen, so beruht
die Primärverjährung nicht auf einer solchen
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weiteren Pflichtverletzung des Steuerberaters
(BCH, NJW-RR 1997, a.a.O.; NJW 1987, 326, 327; 1985,
2250, 2252; NJW 1982, 1285, 1288; Zorn, Beilage zur
NJW, Heft 2t/95, t7).

Hier hat der Kläger keinen Sachverhalt vorgetra-
gen, aus dem sich ergibt, daß der Beklagte zu 1)
während des Laufs der Verjährung des Regreß-
anspruchs Anlaß hatte, eine durch seine Pflicht-
widrigkeit verursachte Schädigung zu erkennen.
Das finanzgerichtliche Verfahren begann zu
einer Zeit, als der Beklagte zu 1) noch Angestell-
ter der Beklagten zu 2) war. Mit der Führung
des Prozesses wurde der Steuerberater Z.beau.f-
tragt. Eine begleitende Beratung durch den
Beklagten zu 1) ist nicht erfolgt. Der Prozeß vor
dem Finanzgericht hat sein Ende erst durch den
am 26.1.1995 geschlossenen Vergleich gefunden.

Während des Laufs der Primärverjährung war
der Beklagte zu 1) nur mit der laufenden steuer.
lichen Beratung des Klägers befaßt. Es ist
weder konkret dargelegt noch aus dem Sachvor-
trag des Klägers ersichtlich, aufgrund welcher
objektiver Gegebenheiten der Beklagte zu 1)
während des Laufs der Primärverjährung, näm-
lich vom 30.1.1990 bis zum 30.1.1993, begründe-
ten Anlaß zu der Prüfung gehabt haben soll,
ob er dem Kläger durch den Rat, das Ende des
finanzgerichtlichen Verfahrens abzuwarten,
einen Schaden zugefügt hat.

In der Berufungsbegründung heißt es, der
Beklagte zu 1) habe in der Zeit vom 37.7.7987
bis zum 30.1.1990 ,,fortlaufend" geäußert, die
Einleitung verjährungsunterbrechender Maß-
nahmen sei nicht erforderlich. Während dieses
Zeitraumes hätte aber immer noch Klage gegen
die Beklagte zt 2) erhoben werden können.
Hinsichtlich der für die Entstehung des Sekun-
däranspruchs maßgeblichen Zeit nach dem
30.1.1990 wird eine entsprechende Außerung
des Beklagten zu 1) nicht konkret behauptet.
Erst am 20.2.7995, also nach Ablauf der Primär-
verjährung, soll sich der Beklagte zt 2) wieder
in diesem Sinne erklärt haben.

Die anspruchsbegründenden Voraussetzungen
eines Sekundäranspruchs darzulegen und zu
beweisen, obliegt aber dem Mandanten (Zugehör,
a.a.O., S. 18 m,w.N.).

III.

Der Verjährungseinrede des Beklagten steht
der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung
(g 242 BGB) nicht entgegen.
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aus dem Betriebsvermögen der Gärtnerei ange-

fallenen Steuern hätten in jedem Falle gezahlt

werden müssen. Selbst wenn aber ein zum
Schadenersatz verpflichtendes Verhalten vor'
läge, seien die Ansprüche des Klägers verjährt.
Solche Schadenersatzansprüche seien mit dem

Ablauf der Verjährungsfrist für Ansprüche gegen

die Beklagte zt 2), also spätestens mit dem

Ablauf des 30.1.1990, entstanden. Ein Sekundär-

anspruch bestehe nicht, weil hinsichtlich der
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
gegen die Beklagte zt 2\ kein Mandatsverhältnis
bestanden habe.

(Anträge ... )

Der Kläger behauptet, der Beklagte zu 1) habe

auch in der Zeit vom 31,1.1987 bis zum 30.1.1990

fortdauernd geäußert, die Einleitung verjäh-
rungsunterbrechender Maßnahmen sei nicht
notwendig. Eine solche Erklärung habe der Be'

klagte zu 1) auch noch am 20'2.7995 abgegeben,

Wegen dieses eigenständigen Vertragsverschul-
dens habe ab 30.1.1993 die Sekundärverjährung
begonnen. (...)

Die zulässige Berufung ist nicht begründet' Das

Schadenersatzbegehren des Klägers scheitert
schon deshalb, weil dem Beklagten zu 1) eine
schuldhafte Pflichtverletzung nicht vorgewort'en
werden kann. Dieser erhebt im übrigen zu Recht

die Einrede der Verjährung.

die Bestellung von Erbbaurechten an zum
Betriebsvermögen gehörenden Grundstücken
stelle grundsätzlich weder eine zur Entnahme
führende Nutzungsänderung des Grundstücks
dar noch eine Veräußerung. Aus der Sicht des

Beklagten zu 1) lag damit eine Pflichtverletzung
der Beklagten zu 2) nicht vor, so daß es auch
keiner Belehrung des Klägers bedurfte'

Selbst wenn man aber der Auffassung des Land-

gerichts folgen wollte, daß dem Beklagten zu 1)

eine schuldhafte Pflichtverletzung votzuwerfen
sei, kann der Kläger seinen Schadenersatz-
anspruch nicht mehr durchsetzen. Der Beklagte
zu 1) beruft sich zu Recht auf den Eintritt der
Verjährung.

II.

Nach $ 68 StBerG verjährt der Anspruch des

Auftraggebers auf Schadenersatz aus einem
zwischen ihm und dem Steuerberater bestehen-
den Vertragsverhältnis in drei Jahren von dem
Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden
ist. Ein Schadenersatzanspruch entsteht in
diesem Sinne, wenn er wenigstens dem Grunde
nach erwachsen ist, mag seine Höhe auch noch
nicht beziffert werden können, ferner wenn
durch die Verletzungshandlung eine als Schaden

anzusehencle Verscnlecnterung Cler vermogeus'
lage eintritt, ohne daß feststehen muß, ob ein
Schaden bestehen bleibt und damit endgültig
wird, (BGH, MDR t992, 1088 : Gl 1992, 3ll, 315)'

Ferner wurde er von dem Kläger mit der Erstel-
lung der Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuer-
erklärungen für die Jahre 1992 bis 1994 sowie

der Aufstellung der Einnahme-/Überschußrech'
nungen gemäß $ 4 Abs. 3 ESIG für diese Jahre
beauftragt. Diese Arbeiten führte er sämtlich im
August 1995 aus.

Die vom Kläger zur Durchführung der Projekte
genutzten Räume werden durch geringfügig
Beschäftigte i.S.v. $ 40a ESIG gereinigt. Den
Lohn dieser Beschäftigten zahlte der Kläger in
den Jahren 1992 bis 1996 aus der Kasse in bar
aus, ohne insoweit seiner Arbeitgeberpflicht
nach $ 40a ESIG zum Einbehalt pauschaler Lohn-

steuer, Kirchensteuer und des Solidaritätsbeitra-
ges nachzukommen, Da den Mitarbeitern des

Klägers die steuerlichen Pflichten nicht bekannt
waren, wurden die entsprechenden Lohnneben'
kosten auch nicht bei der Beantragung von
Mitteln für die einzelnen Projekte einkalkuliert.

Für die Jahre 1992 bis 1996 mußte der Kläger an

das Finanzamt einen Betrag von 10.419,36 DM

nachzahlen (siehe $$ 40 Abs. 3, 40a Abs. 5 ESIG)'

der nicht mehr aus Fördermitteln der inzwi-
schen abgeschlossenen und abgerechneten Pro=

jekte aufgebracht werden kann, Diese Summe
ist Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits.

Dem Beklagten wurden für die Erstellung der
Mittelverwendungsnachweise jeweils der Kassen-

ordner und ein von Mitarbeitern des Klägers er-

stellter Abrechnungsordner für das jeweilige zu
prüfende Projekt übergeben. Im Kassenordner
befanden sich die von den Reinigungskräften
unterzeichneten Formulare,,Lohnabrechnung
und Quittung für pauschal besteuerten Aushilfs-
lohn gemäß $ 40a EStG", welche die an die
Beschäftigten ausgezahlten Beträge auswiesen.
Die Auszahlungsbeträge tauchten - nach einer
entsprechenden Zuordnung zu den einzelnen
Projekten durch den Kläger - in dem für das
jeweilige Projekt erstellten Abrechnungsordner
unter der Rubrik ,,sachkonto Reinigung" wieder
auf. Frühestens seit dem Jahre 1994 enthielten
die Abrechnungsordner auch Kontoauszüge aus

einem computermäßig erstellten Buchhaltungs-
programm, in denen in der Spalte ,,Steuer"
für die Reinigungskräfte der Betrag ,,0,00" an-

gegeben war.

In der mündlichen Verhandlung vom 25.8.1998
wurden von den Mitarbeiterinnen des Klägers
exemplarisch die Abrechnungsunterlagen für
das ABM-Projekt E.K. (Laufzeit März 1996 bis
Februar 1997) vorgelegt und erläutert.
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Der Kläger behauptet, er habe den Beklagten
als einzigen Steuerberater beauftragt. Bei dem
ersten Gespräch sei der Beklagte durch die Ge-

schäftsftihrerin des Klägers, Frau P., daraufhin-
gewiesen worden, daß der Kläger eine ,,steuer-
rechtliche Rundumbetreuung" wünsche und
die Belege nicht nur auf ihre zahlenmäßige,
sondern auch inhaltliche Richtigkeit überprüft
werden sollten.

Bei einer rechtzeitigen Mitteilung des Beklagten
darüber, daß die Löhne der Reinigungskräfte zu
versteuern sind, hätte er, der Kläger, für die
künftigen Projekte einen höheren Bruttolohn
kalkuliert und auch insoweit von den Förder-
gebern Mittel erhalten. Bis zu einer gewissen
Grenze sei auch eine nachträgliche Korrektur
des übersehenen Finanzbedarfs bei der Abrech-
nung der Projekte möglich gewesen.

Der Kläger meint, daß der Beklagte verpflichtet
gewesen sei, im Rahmen der Überprüfung der
Mittelverwendung auch alle zugänglich gemach-
ten Belege auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

(Anträge , .. )

Der Beklagte ist der Ansicht, daß er nicht ver-
pflichtet gewesen sei, von sich aus nach Lohn-
steueranmeldr-r- ngen cl- e s Kl ä,gers zr: fo rs chen.
Auch handele es sich bei der Erstellung der Prüf-
berichte über die zweckentsprechende Mittelver-
wendung um keine steuerberatende Tätigkeit.

Die Klage ist nicht begründet. Dem Kläger steht
gegen den Beklagten kein Schadenersatzan-
spruch aus positiver Vertragsverletzung in Höhe
von 10.419,36 DM zu.

Aus den Cründen:

a) Der Beklagte hat eine vertragliche Neben-
pflicht bei Anfertigung der Nachweise über die
zweckentsprechende Verwendung von Projekt-
mitteln nicht verletzt. Er war nicht verpflich-
tet, die ihm zugänglich gemachten Abrechnungs-
unterlagen daraufhin zu überprüfen, ob der
Kläger seiner Pflicht als Arbeitgeber zum Ein-
behalt von Lohnsteuer etc. vom Arbeitslohn der
geringfügig beschäftigten Reinigungskräfte
nachkam.

Die Aufgaben eines Steuerberaters richten sich
nach Inhalt und Urnfang eines ertei'lten Man-
dats. Folglich ist er verpflichtet, sich mit den
steuerrechtlichen Punkten zu befassen, die zur

Aus den Gründen:

Der Auffassung des Landgerichts, der Beklagte
zu 1) habe seine vertraglichen Pflichten schuld-
haft verletzt, weil er den Kläger von der Einlei-
tung verjährungsunterbrechender Maßnahmen
abgehalten habe, vermag der Senat nicht bei-
zutreten.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (NJW 1983, 820, 822)handelt ein Beamter
oder Notar im allgemeinen nicht schuldhaft'
wenn ein mit rnehreren Rechtskundigen besetz-

tes Kollegialgericht sein Verhalten als objektiv
berechtigt angesehen hat. Dieser Grundsatz
muß auch für den Steuerberater gelten.

Hier hatte der XI. Senat des Finanzgerichts
Düsseldorf durch Beschluß vom 30'1.1985 die
Vollziehung der Einkommensteuerbescheide
1979 und 1980 mit der Begründung ausgesetzt,

In diesen Fällen muß der Ablauf der Verjäh-
rungsfrist durch die Erhebung einer Klage auf
Feststellung der Pflicht, den noch nicht beziffer-
ten entstandenen und entstehenden Schaden

zu ersetzen, unterbrochen werden.

1. Wie bereits dargelegt, könnte dem Beklagten
zu 1) vorgeworfen werden, den Kläger davon

abgehalten zu haben, gegenüber der Beklagten
zu 2) verjährungsunterbrechende Maßnahmen
zu ergreifen. Geht es - wie hier - um die Ver'
säumung von Fristen, dann entsteht der
Schaden mit dem Abtauf des Tages, an dem
spätestens hätte gehandelt werden mtissen
(Cehre, StBerG 3. Aufl., 5 68 Rdnr. 8 m.w.N.)'

Verjährungsunterbrechende Maßnahmen hätten
gegenüber der Beklagten zu 2) noch bis zum
30.1.1990 ergriffen werden können. Mit Ablauf
dieses Tages war der Schadenersatzanspruch
gegen die Beklagte zu 2) verjährt, der auf der
Pflichtverletzung der Beklagten zu 1) beruhende
Schaden folglich entstanden.
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pflichtgemäßen Erledigung des ihm erteilten
Auftrages zu beachten sind. Nur in den hier-
durch gezogenen Grenzen hat er den Auftrag-
geber auch ungefragt über die bei der Bearbei-
tung auftauchenden steuerrechtlichen Fragen
zu belehren

Er rnuß jedoch nicht Vorgänge und Tatsachen,
die ihm lediglich bei Gelegenheit des erteilten
Auftrages bekannt geworden sind, jeweils
daraufhin untersuchen, ob sie Veranlassuln9 za
einem Rat oder Hinweis an den Mandanten
geben; dies würde zu einer untragbaren Ver-
schärfung der Anforderungen an die Leistungen
des Steuerberaters führen,

Freilich hat der Steuerberater im Rahmen
seiner vertraglichen Nebenpflicht, den Man-
danten vor Schaden zu bewahren, aufFehlent-
scheidungen, die ftir ihn offen zutage liegen,
hinzuweisen (vgl. BGH, NJW 1995, 958; NJW 1995,

2842).

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ergibt
sich vorliegend, daß den Beklagten keine Haf-
tung trifft.

Er hatte die zweckentsprechende Verwendung
von Fördergeldern im Rahmen einzelner Pro-
jekte zu attestieren. Die Erfüllung dieser Auf-
gabe erfordert es nicht zu prüfen, ob der Kläger
etwa zu wenig Mittel aufwendete und damit
seinen Verpflichtungen auf steuerrechtlichem
oder sonstigem Gebiet nicht nachkam. Zu be-
denken ist hierbei auch, daß es vorliegend nicht
um die unterlassene Abführung von Steuern des
Klägers selbst geht, sondern um die Verletzung
der ihm nach g 40a ESIG treffenden Pflicht als
Arbeitgeber, die von den geringfügig Beschäftig-
ten geschuldete Lohnsteuer einzubehalten und
abzuführen.

Da der Beklagte aus der Zielrichtung, aus der
er für den Kläger tätig wurde, die ihm iugäng-
lich gemachten Abrechnungsunterlagen nicht
auf das Unterlassen notwendiger Ausgaben
durchsehen mußte, ist ihm nicht vorzuwerfen,
daß er nicht bemerkte, daß der Kläger Lohn-
steueranteile nach g 40a EStG tatsächlich nicht
einkalkuliert und abgefilhrt hatte.

Von ihm konrite auch nicht erwartet werden,
daß er auf die Sichtung der Unterlagen über die
Reinigungskosten ein besonderes Augenmerk
legte; der Schwerpunkt der Ausgaben lag nicht
auf den Reinigungskosten, sondern auf sonstigen
Lohnkosten, Mietkosten etc.

Die Behauptung des Klägers, er habe den Beklag-
ten darauf hingewiesen, daß er von ihm eine
,,steuerrechtliche Rundumbetreuung" erwarte,
ändert an dieser Beurteilung nichts. Diese Auße-
rung der Geschäftsführerin des Klägers gegen-
über dem Beklagten kann als wahr unterstellt
werden. Aus ihr ergibt sich jedoch keine konkre-
te Festlegung des Aufgabenbereichs des Beklag-
ten über die geschuldete Attestierung der zweck-
entsprechenden Mittelverwendung hinaus.

Wenn der Kläger erwartete, daß der Beklagte
neben der zunächst allein vereinbarten und
vergüteten Tätigkeit der Mittelverwendungs-
prüfung die geschäftlichen Verhältnisse des
Klägers auch daraufhin überprüfte, ob er seinen
Pflichten als Arbeitgeber nachkam, so hätte dies
gesondert und ausdrücklich vereinbart werden
müssen. Durch den bloßen Hinweis auf eine ge-
wünschte ,,Rundumbetreuung" kann ein Gewer-
betreibender dem Steuerberater nicht unüber-
schaubare Haftungsrisiken aufbürden, die sich
aus einer Pflicht zum Hinweis auf bei näherer
Prilfung erkennbare Unzulänglichkeiten in der
Geschäftsorganisation ergeben wtirden.

Auch soweit der Kläger behauptet, daß der Be-
klagte die Prüfung der Belege auf ihre ,,inhalt-
liche Richtigkeit" zugesagt habe, führt dies
nicht zu dessen Haftung. Im Zusammenhang
mit der vom Beklagten zunächst zu erbringen-
den Aufgabe, der Prüfung der Mittelverwen-
dung, mußte der Beklagte diese Außerung der
Geschäftsführerin des Klägers lediglich dahin
verstehen, daß er etwaige Zweifel an der Not-
wendigkeit und Angemessenheit bestimmter
Ausgaben offenlegen sollte. Ein Prüfungsauf-
trag in dem von dem Kläger verstandenen Sinne
war auch hiermit nicht verbunden.

Daß der Beklagte in einem anderen Zusammen-
hang unstreitig den Hinweis auf von den Mit-
arbeiteln des Klägers übersehene Steuerpflich-
ten gegeben hat (Hinweis auf die Umsatzsteuer-
pflicht der Einnahmen für den Bereich Konzep-
tion Tourismus), besagt entgegen der Ansicht
des Klägers nicht, daß der Beklagte damit eine
Prüfungspflicht frir alle Fragen übernommen
hätte. Dieser vom Beklagten gegebene Hinweis
ist vielmehr selbstverständliche Folge der
Schadenverhiltungspflicht des Steuerberaters
gegenüber seinem Mandanten in dem Sinne,
daß er auf erkannte Risiken und Fehler hinwei-
sen muß.

Die unterlassene Berücksichtigung von abzu-
führender Lohnsteuer für die Reinigungskräfte

siert war. Mitte des Jahres 1980 ließ er den
größten Teil seiner Gewächshäuser abbrechen
und den überwiegenden Teil der Freilandflächen
räumen. Etwa 50 % der bisher betrieblich ge-
nutzten Eigentumsfläche teilte er in fünf Bau-
plätze auf, für die er Erbbaurechte zugunsten
Dritter auf die Dauer von 99 Jahren bestellte.

Mit Schreiben vom 26.9.1980 teilte die Beklagte
zu 2) dem Kläger mit, eine solche Erbbaurechts-
bestellung führe nach der Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs nicht zu einer Entnahme
des belasteten Grundstückes aus dem Betriebs-
vermögen und damit nicht zu einer einkommen-
steuerpflichtigen Gewinnrealisierung. Der
Kläger beauftragte daraufhin am 24.10.1980 die
O.-GmbH mit der Vermarktung der Erbbaurechte.
Diese wurden in den Jahren 1981 bis 1983 be-
stellt.

Bei eindr im Jahre 1983 durchgeführten Betriebs-
prüfung bewertete das Finanzamt die Bestellung
der Erbbaurechte als gewinnrealisierende Maß-
nahme. Es gelangte zu der Auffassung, daß sich
für das Jahr 1980 ein Entnahmegewinn von
756.2O0 DM ergebe, und erhob mit Bescheid vom
30.1.1984 beim Kläger Einkommensteuer für
diese Entnahme nach. Den eingelegten Einspruch
wies das Finanzamt W. unter dem 29.1.19g5
zurück.

Auf Antrag des Klägers setzte das Finanzgericht
D. die Vollziehung der Einkommensteuerbe-
scheide durch Beschluß vom 30,1.1985 mit der
Begründung aus, die Bestellung von Erbbau-
rechten an zum Betriebsvermögen gehörenden
Grundstücken stelle grundsätzlich weder eine
zur Entnahme frihrende Nutzungsänderung des
Grundstückes dar noch eine Veräußerung. Z:ur
Führung des folgenden finanzgerichtlichen Ver-
fahrens erteilte der Kläger dem Steuerberater Z.
Prozeßvollmacht.

Durch Vertrag vom 7.5.1986 kaufte der Beklagte
zu 1) die Außenstelle W. der Beklagten zu 2).
Seither wird der Kläger vom Beklagten zu 1)
steuerlich beraten.

Das finanzgerichtliche Verfahren endete mit
einem am 26.1.1995 geschlossenen und nicht
widerrufenen Vergleich. Auf dessen Grundlage
ergingen am 2.5.1995 für die Jahre 1981 bis 1983
geänderte Einkommensteuerbescheide.

Im Februar 1995 übernahm der erstinstanzliche
Prozeßbevollmächtigte des Klägers dessen anwalt-
liche Beratung. Mit Schreiben vom 3.4.1995
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lehnten die Beklagte zt 2]t, mit Schreiben vom
7.7.7995 der Beklagte zu 1) die gegen sie erhobe-
nen Schadenersatzansprüche ab. In der Folge-
zeit wurde die Klageschr.ift unter Hinzuziehung
eines Fachmannes auf dem Gebiet des Steuer-
rechts vorbereitet und schließlich am 29.72.7995
bei Gericht eingereicht.

Der Kläger hat behauptet, ihm sei ein Schaden
in Höhe von 440.572,55 DM entstanden. Die
Bestellung von Erbbaurechten sei auch ohne ge-
winnrealisierende Entnahme möglich gewesen.
Die Beklagten hätten ihn davon abgehalten, ver-
jährungsunterbrechende Maßnahmen zu ergrei-
fen. Der Beklagte zu 1) habe ihm seit Anfang
1984 und während der gesamten Dauer des
finanzgerichtlichen Verfahrens immer wieder
gesagt, der Ausgang des Prozesses müsse erst
abgewartet werden, bevor eine Schadenersatz-
klage in Angriff genommen werden könne.

(Anträge ... )

Der Beklagte zu 1) hat die Einrede der Verjäh-
rung erhoben. Er hat darüber hinaus die Auf-
fassung vertreten, zlu'r Zeit der Auskunftsertei-
lung im Jahre 1980 sei höchstrichterlich nicht
geklärt gewesen, unter welchen Voraussetzungen
die Bestellung von Erbbaurechten an Betriebs-
grundstücken steuerlich als Entnahmen anzu-
sehen seien. Die Beklagte nt 2) hat ebenfalls die
Einrede der Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat durch Grund- und Teilurteil
vom 19.2.1997, auf das zur näheren Sachdar-
stellung verwiesen wird, den Schadenersatz-
anspruch gegen den Beklagten zu 1) dem Grunde
nach für gerechtfertigt erklärt, die Klage gegen
die Beklagte zu.2) aber abgewiesen. Zur Begrün-
dung hat es im wesentlichen ausgeführt:

Ein etwaiger Schadenersatzanspruch gegen die
Beklagte zu 2) sei verjährt. Der Beklagte zu 1)
hafte dagegen wegen fehlerhafter Beratung in
Steuerangelegenheiten. Dieser Schadenersatz-
anspruch sei nicht verjährt. Das zum Schaden-
ersatz verpflichtende Verhalten des Beklagten
zu 1) habe bis zum Abschluß des finanzgericht-
lichen Verfahrens im Jahre 1995 gedauert.
Durch die Klageerhebung sei somit schon die
primäre Verjährungsfrist von drei Jahren unter-
brochen worden.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Beklagte
zu 1) mit der form- und fristgerecht eingelegten
und begründeten Berufung. Er vertritt die An-
sicht, die durch die Entnahme der Grundstücke
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Leistungsort i.S.d. $ 269 Abs. 1 BGB für die bei-

derseitigen Leistungen aus einem Steuerbera-
tungsvertrag ist nach inzwischen gefestigter
Rechtsprechwg (OLG Düsseldorf, DB 1972, 1065;

BayOLG, ZtP 1992, 1652; MDR 1996, 850; OLC Köln,

NJW-RR 1997, 825; LG Darmstadt, AnwBl 1984, 503)

und der Kommentarliteratur (Boumbach/ Lauter-

bach/Hortmann, ZPO 56. Aufl., 5 29 Rdnr. 31; Zöller/
Vollkommer, ZPO 20. Aufl., 5 29 Rdnr. 25; MünchKomm'

ZPO/Patzina, I 29 Rdnr. 36), der Sitz der Kanzlei
des Steuerberaters, sofern die Parteien nich!
etwas anderes vereinbart haben.

Diese Rechtsprechung, der sich der Senat an-

schließt, folgt der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs hinsichtlich des Gerichtstandes des

Erfüllungsortes für Honorarklagen von Rechts-

anwälten (vgl. BGH, WM 1981, 411; NJW 1986, lI78;
NJW 1991,309s).

Der Auffassung des Amtsgerichts, diese Recht-

sprechung laufe ,,dem Schuldnerschutz des $ 13

ZPO" zuwider, folgt der Senat nicht'

Ausgangspunkt für die Rechtsprechung zum
Erfüllungsort frir die Zahlung der Honorar-
ansprüche sowohl der Rechtsanwälte als auch
der Steuerberater ist $ 269 Abs. 1 BGB. Nach

dieser Vorschrift ist der Leistungsort mangels
Vereinbarung aus der Natur des SchuitiverhäiL-
nisses zu entnehmen. Sowohl bei einem Rechts'
anwalt als auch bei einem Steuerberater liegt
der vertragliche Schwerpunkt arn Ort der Kanz-

lei, weil hier die vertragstypischen Leistungen
zu erbringen sind.

Da die Mandanten von Rechtsanwälten und
Steuerberatern diese zwecks Beratung und In-

formationsaustausch regelmäßig in der Kanzlei
aufsuchen, ist es vertragstypisch, auch die Lei-

stung der Mandanten, nämlich die Geldschuld'
als Bringschuld anzusehen. Wie sich aus $ 34

ZPO ergibt, hält auch im übrigen der Gesetz-

geber es für Mandanten zumutbar, daß der Streit
um gegen sie gerichtete Honoraransprüche
nicht bei dem Gericht auszutragen sind, in
dessen Bezirk sie ihren Wohnsitz haben.

Da nach dem Vorbringen der Parteien eine Ver-

einbarung zum Zahlungsort nicht getroffen
worden ist, ist demnach gemäß Sg 29 ZPO,269
Abs. 1 BGB das von der Klägerin angerufene
Amtsgericht Dortmund zuständig.

Steuerberaterhaftung
- Gleiche Ansicht eines Kollegialgerichts
- Fehlendes Verschulden des StB

- Verjährungsbeginn, $ 68 StBerG

- Fristablauf
- Kenntnis des Mandanten von Fehler und

Schadenentstehung
- Sekundäranspruch, akuter Prüfungsgrund
- Hemmung der Verjährung und deren Ende
(oLG Düsseldorf urt. v. 8.1.1998 - 13 U 57/97)

Leitsätze (d;Red.)

1. Ein Beamter oder Notar handelt im allge-
meinen nicht schuldhaft, wenn ein Kollegial-
gericht sein Verhalten als objektiv berechtigt
angesehen hat. Dieser Grundsatz muß auch für
Steuerberater gelten (hier: FG hatte AdV mit
der Begründung des Steuerberaters gewährt).

2. Wird dem Steuerberater die Versäumung von
Fristen vorgeworfen, dann entsteht der Schaden

mit Ablauf des Tages, an dem spätestens hätte
gehandelt werden müssen' Auf die Kenntnis
des Mandanten von der Fristversäumnis kommt
es nicht an.

3. Macht ein konkreter Anlaß - akuter Grund -
es dem Steuerberater wahrscheinlich, daß er
^:- ^- E^Ll^- *:l c-t ^,1^-f^lnan fiir llan l\rf rn-trrJ,t:rl l ElllEl llra ! gLlrosLurvr6lr.

danten gemacht hat, muß er diesen auf die
Möglichkeit des Fehlers hinweisen.

4. Rät der Steuerberater, den Ausgang des FG-

Verfahrens abzuwarten, und weist gleichzeitig
auf seine Berufshaftpflichtversicherung hin'
so erweckt er den Eindruck, daß die Schaden'

ersatzansprüche, wenn nicht beseitigt, so doch
nur mit sachlichen Einwendungen bekämpft
werden. Entfällt dieses Vertrauen, besteht die
Verjährungshemmung nicht fort. Der Mandant
muß innerhalb kurzer Überlegungsfrist - einem
Monat - den Regreßanspruch gerichtlich gel-

tend machen.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger nimmt im Berufungsrechtszug nur
noch den Beklagten zu 1) wegen fehlerhafter
steuerlicher Beratung in Anspruch.

Der Kläger wurde seit 1979 von der Beklagten
zu 2), deren Mitarbeiter in der Außenstelle W.

der Beklagte zu 1) war, steuerlich beraten. Er

betrieb seinerzeit auf eigenen Grundstücken
eine Gärtnerei, die auf die Rosenzucht speziali-

lag im vorliegenden Fall auch nicht derart offen
zutage, daß daraus auf Kenntnis des Beklagten
geschlossen werden müßte. Selbst wenn bereits
ab 7994 comPutermäßig erstellte Kontoauszüge
in den Abrechnungsordnern für die einzelnen
Projekte enthalten waren, ist daraus nicht zu

schließen, daß dem Kläger die steuerliche
Falschbehandlung des Arbeitslohnes für Reini-
gungskräfte positiv bekannt war'

In Anbetracht der relativen Geringfügigkeit
dieses Ausgabenteiles sowie der grundsätz'
lichen Aufgabenstellung hatte der Beklagte
keinen Anlaß, sich gerade mit dieser Unterlage
eingehender auseinanderzusetzen.

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß selbst

bei Annahme einer Haftung des Beklagten dem

Grunde naqh ein ilberwiegendes Mitverschul-
den des Klägers gemäß $ 254 Abs. 1 BGB an der

Entstehung des Schadens anzunehmen wäre'

Denn von dem Kläger, der über fest angestellte
Kräfte zur Regelung dieser Aufgaben verfügt
und Lohnausgaben in einer Größenordnung von

3 Mio. DM jährlich tätigt, kann zunächst erwar-

tet werden, daß er seinen Geschäftsbetrieb von

sich aus so organisiert, daß steuerliche Pflich-
ten, die ihn in seiner Eigenschaft als Arbeit-
seber treffen. erfüllt werden. "

Dem Beklagten könnte allenfalls - das Bestehen

einer diesbezüglichen Prüfungspflicht unter-
stellt - vorgeworfen werden, den vom Kläger

begangenen Fehler nicht bemerkt und korrigiert
zu haben. Eine volle Haftung des Beklagten käme

hiernach ohnehin nicht in Betracht.

b) Darüber hinaus ist ein Schadeneintritt in
Höhe der Klageforderung sowie die Ursächlich-
keit eines Unterlassens des Beklagten hierfür
vom Kläger nicht in ausreichendem Maße dar-
gelegt worden. Es ist nicht ersichtlich, ab wel-

chem genauen Zeitpunkt und aufgrund welcher
Prüfungsmaßnahme die Versäurnnisse des Klä-

gers bei der Behandlung von Arbeitslohn für
Reinigungskräfte für den Beklagten erkennbar
gewesen sein sollen.

Ausgehend von diesem Zeitpunkt hätte dar-

gelegt werden müssen, für welche bereits ab-

gerechneten Projekte entsprechende Nachzah-

lungen zur Finanzierung der nicht abgeführten
Steuern noch hätten erhalten werden können
und für welche Reinigungskosten im Rahmen

noch kommender Projekte eine Falschbehand-
lung von vornherein vermieden worden wäre.
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Honorar des Steuerberaters
- Einforderbarkeit, $ 9 StBGebV

- Unterschrift
- Honorarklage
(AG Dortmund, Urt. v. 15.1.1999 - I3l C 6383/98)

Leitsätze (d.Red.):

1. Die Unterschrift i.S.d. I 9 StBGebV soll sicher-
stellen, daß ein Berufsangehöriger der steuer-
beratenden Berufe die Verantwortlichkeit für
die Gebührenrechnung übernimmt und nicht
ein Mitarbeiter.

2. Die Unterzeichnung ist spätestens durch
die Unterzeichnung der Klageschrift durch
den bevollmächtigten Rechtsanwalt erfolgt.

Aus den Gründen:

Die in den Gebührenrechnungen vom 23.4.7997
in Höhe von 810,75 DM und 585,58 DM aufgrund
des zwischen den Parteien bestehenden Bera-
tungsvertrages berechneten Gebühren stehen
der Klägerin zu. Insoweit sind gegenüber den
schlüssig dargelegten Forderungen keine Ein-
wände erhoben worden. Der einzige Einwand,
daß die Forderungen mangels Unterzeichnung
der Rechnungen noch nicht einforderbar i.S.d.
g 9 Abs. 1 StBGebV waren, überzeugt nicht.

Zum einen sind die Rechnungen unterzeichnet.
Ob die Unterschrift von einem Mitarbeiter der
Klägerin aus dem Bereich der Steuerberater
unterzeichnet worden ist, konnte das Gericht so
ohne weiteres nicht feststellen. Das kann aber
auch dahinstehen, da die Unterzeichnung i.S.d.
g 9 Abs, 1 spätestens durch die Unterzeichnung
der Klageschrift durch einen Rechtsanwalt im
Namen der durch Steuerberater als Geschäfts-
ftihrer handelnden Klägerin erfolgt ist.

Mit dem entsprechenden Klageauftrag haben
sich diese Steuerberater hinter die Gebühren-
berechnung gestellt und damit ausreichend dem
Sinn und Zweck des $ 9 Rechnung getragen.
Durch die Unterzeichnung soll lediglich sicher-
gestellt werden, daß ein Berufsangehöriger der
steuerberatenden Berufe die Verantwortlich-
keit für die Gebilhrenberechnung übernimmt
und sie nicht etwa auf untergeordnete Mit-
arbeiter überträgt. Rechtsvorschriften sind in
erster Linie entsprechend dem Willen des
Gesetzgebers und nicht etwa - wie vermutlich
die Beklagtenseite meint - ausschließlich am
Wortlaut orientiert auszulegen.
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GI Hinweise
1. Unternehmensumwandlungen spielen in der
Wirtschaftspraxis eine bedeutende Rolle. In
der Dokumentation der ,,Kölner Tage des
Arbeitsrechts" werden die kollektiv- und indivi-
dual-arbeitsrechtlichen Fragen, die sich bei der
Umstrukturierung von Betrieben und Unter-
nehmen ergeben, behandelt.

Im ersten Teil werden die verschiedenen Formen
der Umstrukturierung vorgestellt. Der Leser fin-
det hier Ausführungen zu den brisanten Fragen
der Betriebsänderung und zum Anwendungsbe-
reich des g 613a BGB vor dem Hintergrund der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
und des Bundesarbeitsgerichts. Ebenso findet er
eine Darstellung der spezifischen Fragen zum
Arbeitsrecht in Umwandlungsgesetz.

Im zweiten Teil werden die Probleme bei der
arbeitsrechtlichen Umsetzung der Umstruktu-
rierung erörtert. Dabei fehlen Ausführungen zu
den steuer- und sozialversicherungsrechtlichen
Konsequenzen bei der Beendigung von Arbeits-
verhältnissen ebensowenig wie eine Erläuterung
der Möglichkeiten und Grenzen der Anpassung
von Arbeitsbedingungen.

Preiy'Willemsen: Kölner Tage des Arbeitsrechts -
Umstrukturierung von Betrieb und Unternehmen im
Arbeitsrecht; herausgegeben von Prof. Dr. Ulrich
Preis und FA für Arbeitsrecht Dr. Heinz Josef
Willemsen, mit Beiträgen von Vors. Richter am
BAG Prof. Dr. Reiner Ascheid, FA für Arbeitsrecht
Dr. Jobst-Hubertus Bauer, FA für Arbeitsrecht Dr.
Martin Diller, FA für Arbeitsrecht Dr. Peter Färber,
FA für Arbeitsrecht Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt,
Prof. Dr, Wolfgang Hromadka, Prof. Dr. Detlev
Joost, Prof, Dr. Dr. h.c. Manfred Löwisch, FA für
Arbeitsrecht Dr. Wilhelm Moll, LLM; Verlag Dr. Otto
Schmidt KG, Köln, 1999, 3I3 Seiten, Lexikonformat,
geb., 128,- DM, ISBN 3-504-42004-9

2. Die verdeckte Gewinnausschüttung gehört
zu den zentralen Themen des Steuerrechts von
Kapitalge sellschaften.

Der Bundesfinanzhof hat den Anwendungs-
bereich der vGA allmählich erweitert, Eine wich-
tige Rolle spielt dabei die Zuwendung an dritte
Personen, die in einem besonderen Verhältnis
zu einem Gesellschafter stehen.

Die Voraussetzungen dieser in der Praxis wich-
tigen vGA gegenüber nahestehenden Personen
sind jedoch trotz der umfangreichen Rechtspre-
chung nicht befriedigend geklärt.

Stolze bringt Ordnung in die schwer durch-
schaubare Kasuistik und macht deutlich, daß
das eigentliche Problem in dem konkreten Nach-
weis des Vorteils für den Gesellschafter und
damit der gesellschaftlichen Ursache einer Wert-
abgabe besteht. Sie entwickelt ein abgestuftes
System von Vermutungen und Beweislast im
Recht der verdeckten Gewinnausschüttung und
gibt dem Berater, der Finanzverwaltung und der
Gerichtsbarkeit ein methodisch sauberes Instru-
mentarium an die Hand. Die Herausarbeitung
von Fallgruppen ergibt eine Art Nachschlage-
Leitfaden zur Bewältigung der vielfältigen pro-
bleme.

Stolze, Ma rie-Theres: Verdeckte Gewin na ussch üttu n g

und nahestehende Personen; Verlag Dr, Otto
Schmidt KG, Köln, 1999,292 Seiten, DIN A 5,
128,- DM, tSBN 3-504-64224-6

3. Angesichts der Liberalisierung des anwalt-
lichen Berufsrechts - namentlich des Rechts
der Werbung - entscheidet ein geschicktes
Marketing und ein effizientes Management
immer häufiger tiber den beruflichen Erfolg
des Anwalts.

Dieses Handbuch gibt kleinen wie großen Kanz-
leien, jungen wie etablierten Anwälten wert-
volle Anregungen, um ein professionelles, auf
die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter
und Mandanten zugeschnittenes Marketing zu
entwickeln und in die Praxis umzusetzen. Dabei
fließen auch betriebswirtschaftliche und psycho-
logische Aspekte in die Darstellung ein.

Es werden Themen behandelt wie die strategi-
sche Ausrichtung einer Anwaltskanzlei, Grün-
dung und Unternehmensstruktur, Grundlagen
des Dienstleistungsmarketings, interne Kanzlei-
organisation und das Auftreten der Kanzlei
nach außen.

Die Herausgeber, Dr. Wolfgang Hartung und
Dr. Volker Römermann, ließen den reichen
Erfahrungsschatz aus ihrer Praxis als Rechts-
anwälte in dieses Werk einfließen. Beide sind
durch zahlreiche Veröffentlichungen im Bereich
des Anwaltsrechts als profunde Kenner der
Materie ausgewiesen.

Dr. Wolfgang Hartung/Dr. Volker Römermann
(Hrsg,): Marketing- und Management-Handbuch
für Rechtsanwälte; Verlag C.H. Beck, 1999, rund
1073 Seiten, in Leinen, 228,- DM, Subskriptions-
preis 198,- bis 30.11,1999, ISBN 3-406-45022-9

tragenden Feststellungen eines zum identi-
schen Vorwurf ergangenen rechtskräftigen
Strafbefehls zu verneinen, steht irn Einklang
mit der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zu der entsprechenden Frage im
Disziplinarverfahren (BVerwGE 83, 373; 93, 255;
entsprechend die h.M. zum Disziplinarrecht: Ctaussen/
Janzen, BDO 8. Aufl., I I8 Rdnr. 3c;Weiss in: Fürst,
GKÖD Bd. tt, 5 t8 Rdnr. t3; a.A.: VGH Baden.Württem-
berg, Urt. v.21.8.1997 - D 17 S 6/92), so daß es
einer Vorlage der die Struktur von Disziplinar-
verfahren allgemein betreffenden Rechtsfrage
zur Entscheidung an den Gemeinsamen Senat
der obersten Bundesgerichte nicht bedarf.

Die Entscheidung des Senats steht gleichfalls im
Einklang mit der in der Literatur, soweit ersicht-
lich, einhellig vertretenen Auffassung zum
anwaltsgerichtlichen Verfahren (vgl. Feuerich/
Braun, BRA) 4. Auft.,5 118 Rdnr.42 ff; Dittmann in:
Henssley'Prütting, BRAO t997, g tIB Rdnr. 22 f; jeweits
m.w.N., auch entgegenstehender anwaltsgerichtticher
Spruchpraxis; vgl. zur Berufsgerichtsbarkeit für Steuer-
berater entsprechend H. Schöfer in: Kuhts, Steuerbera-
tungsgesetz 1995, 5 109 Rdnr. 4t m.w.N.).

III

Der Rechtsanwalt hat den Schuldumfang im an-
waltsgerichtlichen Verfahren nicht umfassend.
eingestanden. Zwar läge eine gleich hohe Sank-
tionierung auch allein für die von ihm einge-
räumten Vorwürfe nicht fern, sie versteht sich
indes nicht von selbst. Bei dieser Sachlage läßt
sich ein Beruhen des angefochtenen Urteils auf
der unzutreffenden Annahme der Bindungswir-
kung des Strafbefehls nicht verneinen.

Honorar des Steuerberaters
- Gerichtsstand für Honorarklage
- Zuständigkeitsbestimmung, $ 36 ZpO
(OLG Hamm, Beschl. v. 6.10.1998 - I Sbd 46/99)

Leitsätze (d.Bed.):

1. Leistungsort für die beiderseitigen teistungen
aus einem Steuerberatungsvertrag ist der Kanz-
leisitz des Steuerberaters.

2. Wird keine Vereinbarung zum Leistungsort
getroffen, ist ftir die Honorarklage der beson-
dere Gerichtsstand des Erftillungsortes gemäß
$ 29 ZPO, d.h. der Ort des Kanzleisitzes, gegeben.
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Aus den Gründen

Die Klägerin, eine Steuerberatungsgesellschaft
mit Sitz in Dortmund, begehrt von den Beklag-
ten Honorar für mehrere Steuerberatungslei-
stungen, die sie frir die Steuerjahre 199S und
1996 nach ihrem Vorbringen auftragsgemäß für
die in der Rechtsform einer Gesellschaft bürger-
lichen Rechts handelnden Beklagten erbracht
hat.

Nachdem das von der Klägerin angerufene Amts-
gericht Dortmund die Parteien darauf hinge-
wiesen hatte, daß seine Zuständigkeit nicht
nach g 29 ZPO begründet sei, haben die Kläger
beantragt, das Amtsgericht Dortmund als zu-
ständiges Gericht zu bestimmen. Die von dem
Senat zur Stellungnahme aufgeforderten Beklag-
ten sind - wie das Amtsgericht - der Auffassung,
der Gerichtsstand des Erfüllungsortes am Sitz
der Klägerin sei zu verneinen; sie halten die
Bestimmung des Amtsgerichts Hamm für zweck-
mäßig.

II.

Der Senat ist gemäß g 35 Abs. Z ZPO zur Ent-
scheidung berufen, da das Amtsgericht Dort-
mund als zuerst mit der Sache befaßtes prozeß-
gericht zum Bezirk des Oberlandesgerichts
Hamm gehört.

Der zulässige Antrag der Klägerin ist jedoch
nicht begründet. Die Voraussetzungen für eine
Zuständigkeitsbestimmung gemäß g 36 Abs. 1

Nr. 3 ZPO liegen nicht vor. Nach dieser Vor-
schrift kann ein zuständiges Gericht nur dann
bestimmt werden, wenn mehrere Personen, die
bei verschiedenen Gerichten ihren allgemeinen
Gerichtsstand haben, als Streitgenossen im all-
gemeinen Gerichtsstand verklagt werden sollen
und für den Rechtsstreit ein gemeinschaftlicher
besonderer Gerichtsstand nicht begründet ist.

Entgegen der Auffassung des Amtsgerichts
Dortmund ist ein solcher gemeinschaftlicher
Gerichtsstand im vorliegenden Falle begrtin-
det, da die Beklagten bei dem Amtsgericht
Dortmund im besonderen Gerichtsstand des
Erfüllungsortes gemäß g 29 ZPO verklagt werden
können. Gemeinschaftlicher Erfüllungsort für
die Zahlung des von der Klägerin begehrten
Honorars für Steuerberaterleistungen ist für
sämtliche Beklagten der Ort des Sitzes der
Klägerin.
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a) Mit der Bindungswirkung sollen einander
widersprechende Tatsachenfeststellungen ver-

schiedener Gerichte in ähnlich ausgestalteten
Verfahren, weil dies der Rechtssicherheit wider-
streiten würde, möglichst vermieden werden'
Dabei wird dem auf eine Wahrheitsermittlung
von Amts wegen optimal ausgerichteten Straf-

verfahren die Prärogative zugebilligt, was auch
durch einen grundsätzlich vorgesehenen zeit-
lichen Vorlauf ($ 118 Abs. r BRAO; vgl. auch $ 17

BDO) abgesichert ist.

Im Gegensatz zu dem notwendig nach milnd-
licher Hauptverhandlung auf der Grundlage
richterlicher Überzeugung getroffenen Straf-
urteil ergeht der Strafbefehl nach vergleichs-
weise summarischer Prüfung regelmäßig nur
nach Aktenlage auf der Grundlage der Annahme
hinreichenden Tatverdachts bei nicht entgegen-
stehenden weiteren richterlichen Bedenken.
Die Annahme einer Bindungswirkung durch
eine auf dieser deutlich schmaleren Basis ergan-
gene richterliche Entscheidung für ein Urteil im
anwaltsgerichtlichen (oder sonstigen disziplinar-
rechtlichen) Verfahren, welches seinerseits
sichere gerichtliche Überzeugung als Grundlage
einer Verurteilung verlangt, ist nicht gleicher-
maßen naheliegend, auch wenn Belange der
Rechtssicherheit generell durch divergierende
n-!^-L^:1..--^- :- e+-^f ,rn,l i* niczinlinrr-
-EllLJLllEruullErEu lur üLl4r- uras aIa !1üarrlarrur

verfahren berührt werden. Der Umstand, daß
sich derjenige, der gegen einen Strafbefehl
keinen Einspruch erhoben hat, der Aburteilung
in diesem Verfahren gleichsam unterworfen hat,
kann das Defizit der Erkenntnisgrundlage des

Strafbefehlsverfahrens im Vergleich zum straf-
gerichtlichen Urteilsverfahren nicht vollständig
ausgleichen.

b) Der Unterschied zwischen den Erkenntnis-
grundlagen ist prinzipieller Art. Zwar geht auch
die Aktenlage, auf welcher der Strafbefehlserlaß
beruht, auf ein rechtsstaatlich geordnetes, auf
Wahrheitsermittlung zielendes Verfahren
zurück. Andererseits kann ein Strafurteil trotz
Hauptverhandlung im Einzelfall nur eine sehr
pauschal gewonnene Grundlage haben. Durch
solche Erwägungen läßt sich der beachtliche
Unterschied zwischen Strafurteil und Straf-
befehl aber nur relativieren, nicht indes grund-
legend beseitigen. Es kommt hinzu, daß sich
das Unterlassen eines rechtzeitigen Einspruchs
gegen den Strafbefehl nicht stets, kaum regel-
mäßig, als auch nur weitgehendes Eingeständnis
des Tatvorwurfs im Sinne einer ,,Unterwerfung"
unter das Strafbefehlserkenntnis verstehen läßt,
sondern daß es auf vielfältige andere Motive

Stichwort- und
Ent s cheidungsverz eichnisoder sonstige Begleitumstände zurückgehen

kann. Dies hätte bei Annahmen einer Bindungs-
wirkung nach $ 118 Abs. 3 Satz 1 BRAO zur Folge,

daß in Fällen dieser Art häufiger als sonst eine
nochmalige Prüfung von Schuldfeststellungen
nach g 118 Abs. 3 Satz 2 BRAO veranlaßt sein

dürfte,

Auf der anderen Seite bleibt der Umstand' daß
gegen den Rechtsanwalt ein Strafbefehl ergan-
gen ist, gegen den er keinen Einspruch erhoben
hat, auch ohne die formale Bindungswirkung
des $ 118 Abs. 3 BRAO selbstverständlich nicht
etwa bedeutungslos. Dies wird vielmehr im
anwaltsgerichtlichen Verfahren regelmäßig ein
gewichtiges Indiz ftir seine Schuld im Sinne
des Strafbefehlsvorwurfs sein.

Vor diesem Hintergrund wird, auch wenn der
Rechtsanwalt den mit dem Gegenstand des

Strafbefehls identischen Vorwurf im anwalts-
gerichttichen Verfahren nicht einräumt, die
anwaltsgerichtliche Aufklärungspflicht eine
besonders ausführliche und kritische Beweis-

erhebung, insbesondere die Einholung möglichen
Entlastungsbeweises von Amts wegen, regel-
mäßig nicht gebieten; vielmehr wird weitgehend
eine erleichterte Form der Beweisführung an-

gezeigt sein (vgl. nur $ 138 Abs. 1 BRAO)' Der

hauptsächliche praktische Unterschied wirel-

darin liegen, daß auf Entlastung abzielende Be-

weisanträge nicht mit Rücksicht auf die Rege-

lung in $ 118 Abs. 3 BRAO als unzulässig ab-

gelehnt wefden dürfen (vgl. BGHST 23, 362; 33,

155, ts6).

c) Damit stehen auch unabweisbare Bedürfnisse
der gerichtlichen Praxis der Annahme mangeln-
der Bindungswirkung des Strafbefehls nicht
entgegen. Ernstliche Anhaltspunkte dafür, daß

die Anwaltsgerichte mit den beschriebenen An-
forderungen der Beweiserhebung über anwalt-
liches Fehlverhalten, das bereits Gegenstand
eines Strafbefehlsverfahrens gewesen ist, über-
fordert sein könnten, liegen nicht vor' Es ist
auch nicht zu befürchten, daß die Staatsanwalt'
schaften als Folge der Nichtannahme einer
Bindungswirkung des Strafbefehls für Diszipli
narverfahren in einer wesentlichen Zahl von
Einzelfällen bei gleichermaßen straf' wie diszi'
plinanechtlich relevanten Sachverhalten auf
die Durchführung sonst angezeigter Straf-
befehlsverfahren mit geringerem justiziellem
Aufwand verzichten würden.

3. Die Auffassung des Senats, im anwalts-
gerichtlichen Verfahren eine Bindung an die

- Verlängerungsantrag, erster
- Wiedereinsetzung

Berufungsfrist
- Parteibezeichnung

Berufungsschrift
- Auslegung der >

- Falschbezeichnung, erkennbare

Beschlagnahmebeschluß
- Bestimmtheit
- Bilanzen etc.

Betrug
- Zahlungsunfähigkeit, Bestellung

B€weislast
- Anscheinsbeweis

= Rechtsauffassung des FA
- Aufklärung/Belehrung, unterlassene

= > des Steuerberaters
- Beratung, unterlassene

= Substantiierung
- Betriebsprüfungsbericht
- Honorarrückforderung
- Sitzungsprotokoll
- Vergleichsinhalt

Buchfilhrungsauftrag
- Belehrungspflichten

= Auslandsrechnung, $ 51 USTDV
- Neuerstellung

= Darlegungslast
- Vorkontierung des Mandanten

Darlegungslast
- Buchführung, Neuerstellung
- Nachbesserung

Dritthaftung
- Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

= Allgemeine Auftragsbedingungen
= Auskunft
= Bilanzmanipulation
= Dritte, Kreis der >

- tin^n';^rrrnd.ff 
^An.IrsÄ 

La-L-^+^

= Kreditgeber

Entnahme
- >, steuerfreie, $ 52 Abs. 15 Satz 8 Nr. 2 EStG

Erhaltungsmodell
- Steuervorteile

Finanzgerichtsordnung
- Vorbringen, verspätetes, 0 79b Abs. 2 FGO

= Unterlagen beim Konkursverwalter

Firma
- Ztsatz,,und Partner"

Fristenkontrolle99, 186
99, 50 - Berufungsbegründungsfrist

- Bote
- Empfangsbekenntnis
- Fristenkontrollbuch

= Erledigungskontrolle
= >, EDv-gestütztes
= Fristverfügung, Klebezettel
= Organisationsanweisung
= Organisationsverschulden,

Klebezettel
= Streichung der Frist

- Fristversäumnis, unverschuldetes
= Anweisung

- > an Bürokraft
- Klebezettel

= Beförderung der Post
- > durch Mitarbeiter
- > durch Kurierdienst

= Brief an unzuständiges Gericht
= Empfangsbekenntnis,
= Postlaufzeit
= Unterzeichnung des >

= Verkehrsstau
= Verschuldensmaßstab
= Wartepflicht des Gerichts

Cl 10/99 . Seite 257

99,747

99,246

99, 18

99, 138

99, 24

99, 49

99, 113, 776,777
99,29
99,25

99,72
99, 113
99,83

99, 67,772

99, 72, 67, 772, 238
99,83

99,
99,

99,

99,
99,

99,
99,

83
83

32
Heft 1 - l0

Abfindungsvergleich
- Vorbehalt

Abschlußprüfung
- Bilanzmanipulation
- Dritthaftung
- Fortsetzungsprüfung

= Prüfungsumfang
- Gründungsprüfung
- Nachtragsprüfung (s. Fortsetzungsprüfung)

Akteneinsicht
- > durch Haftpflichtversicherer
- Ermittlungsakten, StA

Allgerneine Auftragsbedingungen
- Dritthaftung
- Einbeziehung

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- Honorarvereinbarung, Liquidator

= Auslegung

Amtspflichtverletzung
- Rechtsberatung durch StB/WP

Anerkenntnis
- Verjährungsunterbrechung

= Zukunftsschaden

Anwaltsvertrag .

- RA und Aufsichtsrat
- Zustandekommen des >

Arglisteinwand
- Schlichtungsklausel

Aufsichtsrat
- Anwaltstätigkeit des >

Auskunftsvertrag
- Zurechnungszusamrnenhang

= Zeitablauf

Belehrungspflicht des RA
- >, baubegleitende

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Bilanzierungspflicht

= Kleingewerbetreibender
- Entnahme, steuerfreie,

$ 52 Abs. 15 Satz 8 Nr. 2 EStG
- Fehler des Vorberaters
- Frist

= Klage, aussichtslose
- Investitionszulagenantrag
- Kleingewerbetreibender

= Bilanz, unnötige
- Reinvestitionsrücklage
- Vollverzinsung, S 233a AO

Berichtigung, S 129 AO
- Einnahme-/Überschußrechnung
- USt-Vorauszahlung

Berufspflichtverletzung
- Mitteilung an Beru.fskammer

Berufsverbot
- >desRA

= wg. Verteidigerpost

Berufung
- >, zweite

Berufungsbegrilndung
- Darlegungslast

B erufungsbegründungsfrist
- Antrag, mangelhafter
- Fristenkontrolle

99, 733,792

99, 161
99, 161

03
03

32
32

n

I99, 278
99,278

99,248
99, 225

99,24

99,278
99,278

99
99
99
99
99

99,278
99,776
99, 278
99,278

99, 278

246
747
39
73
73

99, 277

99, L97
99, 277

29
236
4

99
99
99

99,236
99,72
99,747
99,747
99,747

99,85

99, 161

99, 792

276

33

99,6

99, 98

99, 158

99,75

99,72

99, 185

99,797
99, 797

99,776

33
33

99
99

99

99

99,98
99,777
99,199

99,46
99, 46

18
97

99
99

99, 83
99, 28

99,176
99,773,777
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= Weiterleitung durch Gericht
- Kanzlei, gemischte

Organis
= Anruf

ationsanweisung
des Gerichts

= Briefbeförderung
= EDV-Kontrollausdruck
= Faxnummer, falsche
= Fristenkontrollbuch
= Gerichtspost

- Telefax
= Numrner, falsche

- Vorfrist

Gerichtsstand
- Honorarklage
- Zuständigkeitsbestimmung

Gesamtschuld/-schuldner
- Verkehrs- und Prozeßanwalt

Gewinnermittlung
- Wahl der Art der >

GI Aktuell
- Aktivierung, Gewinnansprüche
- Antragsunterschrift, InvZul

= Telefax
- Belastung, außergewöhnliche

= Befruchtung, künstliche
- Berufsausbildung
- Berufspflichtverletzung

= Mitteilung an Berufskammer
- Bverfc-Urteile zur Familienbesteuerung

= Folgen
- Einkommensteuertarif
- Existenzminimum
- Fristversäumnis, Verkehrsstau
- Fristwahrung, Postversand
- Gewerbeertragsteuer
- Haushaltsfreibetrag

= bei Ehegatten
- Kinderbetreuungskosten

= bei Ehegatten
- Kinderfreibeträge
- Kindergeld

= Berufsausbildung
- Kündigungsfrist

= Insolvenz (Konkurs)
- Lebensversicherung

= Vertragsänderung
- Lohnsteuer

= ArbG-Beiträge, Gruppenversicherung
= Trinkgelder

- Postversand, Beförderungsrisiko
- Restitutionsklage, Anmeldefrist
- Schriftformerfordernis

= Urkunde, Anlagen
- Schuldzinsen, private
- Schuldzinsenabzug, Baudarlehen
- Telefax

= Unterschrift
= Vergütung, urheberrechtliche

- Telefonwerbung
- Versicherungsbedingungen

= Anpassungsklausel
- Zinsbesteuerung verfassungsgemäß
- Zulassung, Rechtsanwalt, DDR

GmbH
- Auflösung

= Gründungsgesellschaft
- Bareinlageverpflichtung
- Geschäftsführer

= Einlagebestätigung

Gründungsprüfung
- Bewertungsfehler

Hilfeleistung in Steuersachen
- siehe unter Steüerberatungsgesetz

Honoraranspruch des RA
- Belehrungspflicht über >
- Einforderbarkeit, Fälligkeit
- Honorarvereinbarung

= Auslegung

99
99
99
99

99, 67
99

99
99

99, 4
99, 777

30
238
113
51
772
28

61
770

247
241

99, 270
99, 237

99, 158

99,60
99, 732
99,54
99, 4
99, 236
99, 28

99, 34

99,54
99, 58

784
108
236
,

99, 784
99, 4
99,81

99,707
99,80
99. 2

- Liquidator
- Reähtsbeistandstätigkeit
- Rechtsberatung, telefonische
- Zeitvergütung, Einziehung

Honoraranspruch des StB/WP
- Abschlagszahlungen

= Verrechnung
- Anderung der Rechnung

= > im Gebührenrechtsstreit
- Bereicherung, ungerechtfertigte
- Bereicherungsanspruch

= > des Mandanten
(s. auch Rückforderungsanspruch, $ 812 BGB)

- Bestimmungsrecht, $ 315 BGB
- Betriebsprüfung
- Bilanz, unnötige
- Buchführung

= Abstimmung
= Einrichten der >, 5g 32, 13 StBGebV
= Rahmensatz
= Tätigkeiten, sonstige, $ 33 Abs. 7 StBGebV
= Uberschußrechnung, $ 33 StBGebV
= Verprobung

- DATEV-Gebühren
- Ehegattenveranlagung

= Erhöhungsgebühr, g 6 StBGebV
- Einforderbarkeit, $ 9 StBGebV

= Einzelangaben, nachträgliche
= Unterschrift

- Erfüllungsort
- Ermittlungsverfahren, 0 31 StBGebV
- Fälligkeit, $ 7 StBGebV
- Fristverlängerungsantrag
- Gebührenrahmen, $ 11 StBGebV

= Bestimmungsrecht, Festlegung
= Buchführung
= Darlegungslast
= Gegenstandswert, falscher
= Lohnbuchhaltung
= Mittelgebühr

- Gerichtsstand für Klagerecht
= Zuständigkeitsbestimmung

- > gg. Kommanditisten
- Kleingewerbetreibender
- Leistungsort
- Lohnbuchhaltung, g 34 StBGebV

= Rahmensatz
- Pauschalgebühr, g 14 StBGebV

= Vereinbarung, unwirksame
- Rechnung, fehlerhafte

= Nachbesserung
- Rückforderungsanspruch, $ 812 BGB
- Schlechtleistung
- Tätigkeit, sonstige, $ 33 Abs. 7 StBGebV
- Unternehmensberatung
- Unterzeichnung der Rechnung
- Verjährungsbeginn, g 196 Abs. 1 Nr. 15
- Vorschuß

= Rückzahlung des >
- wirtschaftsberatung
- Zeitgebühr/-honorar

= Angaben, g 13 StBGebV
= Betriebsprüfung
= Einrichten der Buchführung
= Ermittlungsverfahren
= Mittelgebühr
= Steuerfachgehilfe
= Tätigkeiten, sonstige,

$ 33 Abs. 7 StBGebV
= Vorarbeiten für Steuererklärung

Imrnobilienverkauf
- Beratungsvertrag
- Berechnung der Steuervorteile

Internet
- Werbeverbot

= Gästebuch

Investitionszulage
- Auftrag zur Beantragung der >

- Betriebsvorrichtung
- Ladeneinbau
- Unterschrift

99, 85
99, 33
99, ZO3
99, 203

99, 39
99, 796
99,98

99, 64

99,77
99,774
99,39
99,725

Das Berufungsgericht hätte eine entsprechende
Ergänzung herbeiführen müssen, zumal der
Hinweis der Kläger auf die langjährige Heran-
ziehung des Boten ohnehin die Vermutung
nahelegt, daß auch dessen Zuverlässigkeit be-
hauptet werden sollte.

Berufsgerichtliches
Verfahren
- Rechtsanwalt
- Bindungswirkung des Strafbefehls?
(BGH, Urt. v. 12.4.1999 - AnwSt IR] tI/98)

Leitsatz:

Die einen rechtskräftigen Strafbefehl tragenden
tatsächlichen Feststellungen sind für die Ent-
scheidung im anwaltsgerichtlichen Verfahren
nicht bindend.

Aus den Gründen

Das Anwaltsgericht hat gegen den Rechtsanwalt
wegen schuldhafter Verletzung anwaltlicher
Pflichten (g 43 Satz 2, $ 113 Abs. 1 und 2 BRAO)
einen Verweis und eine Geldbuße von 5.000 DM
verhängt. Der Anwaltsgerichtshof hat die Beru-
fung des Rechtsanwalts verworfen; hingegen
führte die auf die Nachprüfung des Rechtsfolgen-
ausspruches beschränkte Berufung der Staats-
anwaltschaft zu Erhöhung der Geldbuße auf
8.000 DM.

Die - vom Anwaltsgerichtshof zugelassene -
Revision des Rechtsanwalts hat Erfolg. Mit Recht
wendet sich der Revisionsführer dagegen, daß
sich der Anwaltsgerichtshof bei seiner Beweis-
führung an die Feststellungen gebunden gesehen
hat, auf denen ein gegen den Rechtsanwalt
ergangener rechtskräftiger Strafbefehl beruhte,
der den gleichen Tatvorwurf wie das anwalts-
gerichtliche Verfahren betraf.
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ermitteln wollten, Widerstand geleistet und
sie beleidigt zu haben. Wegen dieses Verhaltens
ist gegen den Rechtsanwalt ein Strafbefehl er-
gangen, in dem wegen Sachbeschädigung und
wegen Beleidigung in zwei Fällen, in einem
davon in Tateinheit mit Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte, auf eine Gesamtgeldstrafe
von 80 Tagessätzen zu je 300 DM erkannt
worden ist. Da der Rechtsanwalt keinen Ein-
spruch erhoben hat, ist der Strafbefehl rechts-
Krattrg.

Vor dem Anwaltsgerichtshof hat der Rechts-
anwalt die Sachbeschädigung und den Umfang
seiner Widerstandshandlungen bestritten. Der
Anwaltsgerichtshof hat demgegenüber die den
Schuldspruch tragenden Feststellungen aus dem
nach $ 410 Abs. 3 SIPO einem rechtskräftigen
Urteil gleichstehenden Strafbefehl nach g 118
Abs, 3 Satz 1 BRAO für bindend erachtet. Anlaß
für deren nochmalige Prüfung gemäß g 118
Abs. 3 Satz 2 BRAO hat der Anwaltsgerichtshof
nicht gesehen. Folglich hat er auch entlastende
Beweisanträge des Rechtsanwalts abgelehnt.

II

Diese Beweisführung wird von der Revision mit
Recht beanstandet. Die Bindungswirkung, die
$ 118 Abs. 3 BRAO dem rechtskräftigen Urteil
im Strafverfahren (oder Bußgeldverfahren) für
das anwaltsgerichtliche Verfahren zuerkennt,
kommt dem rechtskräftigen Strafbefehl nicht
z!.

1. Der Wortlaut der Norm, deren Regelung sich
ausdrücklich nur auf ,,Urteile" bezieht, spricht
gegen die Annahme einer solchen weitergehen-
den Bindungswirkung. Allerdings ,,steht" der
Strafbefehl nach S 410 Abs. 3 StPO ,,einem
rechtskräftigen Urteil gleich". Dieser 1987 neu
gefaßten Vorschrift zur Rechtskraftwirkung des
Strafbefehls in der Strafprozeßordnung läßt
sich eine Regelung zur Bindungswirkung eines
rechtskräftigen Strafuefehls in einem anwalts-
gerichtlichen Verfahren, das den gleichen Vor-
wurf wie das Strafverfahren zum Gegenstand
hat, nicht entnehmen.

2. Ztdem sprechen Sinn und Zweck der Rege-
lung über die Bindungswirkung - entgegen der
mit der Revision angegriffenen Annahme des
Anwaltsgerichtshofs im vorliegenden Verfah-
ren - gleichfalls dagegen, einem Strafbefehl
über g 410 Abs. 3 StPO die gleiche formale Bin-
dungswirkung zuzubilligen, wie sie nach g 118
Abs. 3 BRAO für ein Strafurteil besteht,

9
9

9,
9,

99,724

99,66

99, 81

99, 81

99, 237

99, 185

99, 707

99, 151
99,77
99,77
99,77
99, 66
99, 151
99, 151

99 , 39, 64
99,77
99,66
99,204
99,77
99, 229

99, 204

99,77
99, 2s5
99, 247
99,39
99, 42
99, 204

99, 247
99, 794
99,98
99,247

99,77

99, 64

99, 185

99, 50
99,50
99, 50
99,81
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9,

9
9
9
9

99,39
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99,77
99, 193
99, 255
99,42

99, 81
99, 82
99, 106

99, 174
99, 193

99, 42
99,796
99, 71
99, 39.

99,77,796
99, 229

99,77
99, 229

174
20

99
99

99,20

99,225

99, 138
99, 138 I.

99, 33
99,33

99,8s

Dem Rechtsanwalt wird als schuldhafte Verlet-
zung außerberuflicher anwaltlicher pflichten
angelastet, am Abend des 6.8.1996 das Fahrzeug
eines Nachbarn, mit dem er in Streit liegt, vor-
sätzlich beschädigt und anschließend polizei-
beamten, die wegen dieses Vergehens gegen ihn



Gl 10/99 . Seite 238

Fristenkontrolle
- Weisung an Fachkraft
- Einschaltung eines Boten
- Wiedereinsetzungsantrag, Beschwerde-

verfahren
- Angaben zur Zuverlässigkeit
(BGH, Urt. v. 6.5.1999 - VIt ZB 6/99)

Leitsatz:

Die Beschwerde gegen einen die'Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand versagenden Be-

schluß darf auch nach Ablauf der Antragsfrist
auf ergänzende Angaben zur Zuverlässigkeit
von Büroangestellten gestützt werden, wenn
diese Angaben nach $ 139 ZPO aufklärungs-
bedürftig waren.

Aus den Gründen:

1. Die Kläger haben Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand wegen Versäumung der Beru-
fungsbegründungsfrist beantragt. Diese lief am
6.10,1998 ab. Die Berufungsbegründung ging
erst am 7.10.1998 beim Oberlandesgericht ein.
Die Kläger haben im wesentlichen vorgetragen,
ihr Prozeßbevollmächtigter habe die Berufungs-
begründung am 6.10.1998 fertiggestellt und sie
s e iner zu-,'elläs s igs n {nr,r,rs!1s gehilfin übergeben
mit der ausdrücklichen Weisung, dafür Sorge
zu tragen, daß der Schriftsatz noch am gleichen
Tag wegen des Fristablaufs beim Oberlandes-
gericht abgegeben werde. Diese habe den Schrift-
satz am 6.10.1998 dem langjährigen Boten der
Kanzlei mit der ausdrücklichen Weisung über-
geben, ihn noch an diesem Tage beim Oberlan-
desgericht abzugeben.

2. Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und die Berufung
als unzulässig verworfen. Es sei davon auszu-
gehen, daß der Bote schon seit Jahren von der
Kanzlei regelmäßig zur Einreichung von Schrift-
sätzen herangezogen werde. Das sei nur dann
nicht zu beanstanden, wenn er sich als zuverläs-
sig erwiesen habe. Dies sei nicht dargetan und
glaubhaft gemacht.

3. Die sofortige Beschwerde ist begründet. Den
Klägern ist unter Aufhebung des angefochtenen
Beschlusses Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gemäß g 233 ZPO zu gewähren, weil die
Versäumung der Berufungsfrist nicht auf einem
Verschulden der Prozeßbevollmächtigten be-

ruht, das sich die Kläger gemäß $ 85 Abs. 2 ZPO

zurechnen lassen müßten.

a) Die Kläger haben mit der sofortigen Beschwer-
de dargetan, daß der von der Anwaltsgehilfin
beauftragte Bote seine Aufgaben stets gewissen-
haft und korrekt wahrgenommen hat. Er habe
sich insbesondere dann als zuverlässig.erwiesen,
wenn ihm fristwahrende Schriftstücke übergeben
worden seien.

b) Nach dieser Darstellung trifft die Kläger an
der Fristversäumung kein Verschulden. Die
Überbringung der Berufungsschrift durften
ihre Prozeßbevollmächtigten ohne eigenes
Verschulden ihrer zuverlässigen Anwaltsgehil-
fin anvertrauen, mit der Weisung, dafür Sorge
zu tragen, daß der Schriftsatz am gleichen
Tage beim Oberlandesgericht einging. Da der
filr die Kanzlei tätige Bote als zuverlässig
bekannt war, mußten sie keine weiteren Vor-
sichtsmaßnahmen ergreifen (vgl. BGH, Beschl.

v. 13.7.1993 - Vt ZB 8/93, NJW-RR 1994, 510).

Die entsprechenden Angaben sind durch die
eidesstattliche Erklärung ihres Prozeßbevoll-
mächtigten glaubhaft gemacht.

Zu Unrecht vermißt der Beklagte genaue An-
gaben dazu, wann der Schriftsatz an die Anwalts-
gehilfin übergeben und beim Oberlandesgericht
abgegeben worden ist. Auf diese Einzelheiten
konnt es nicht an. Aus dern v.ortrsg der Kläger
ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit,
daß der Schriftsatz noch während der üblichen
Arbeitszeit tibergeben worden ist. Angesichts
der örtlichen Verhältnisse in Freiburg kann kein
Zweifel daran bestehen, daß der Schriftsatz bei
ordnungsgemäßer Ausführung der Weisung
noch rechtzeitig beim Oberlandesgericht ein-
gegangen wäre.

c) Der in der Beschwerde nachgeholte Vortrag
der Kläger war zu berücksichtigen. Es ist in
der Rechtsprechung anerkannt, daß erkennbar
unklare oder ergänzungsbedtirftige Angaben,
deren Aufklärung nach $ 739 ZPO geboten war,
nach Ablauf der Antragsfrist mit der Beschwer-
de ergänzt werden können (BGH, Beschl. v.

8.4.1997 - Vt ZB 8/97, Gt 1997, 237 : NJW 1997,

2120; Beschl. v. 10.2.1994 - Vll ZB 25/93,.VersR
1994, I368; Beschl. v. 25.2.1976 - VIll ZB 3/76,
VersR 1976, 732).Um solche Angaben handelt es

sich in der Beschwerdeschrift. Ergänzende An-
gaben zur Zuverlässigkeit von Büroangestellten
sind keine neuen Tatsachen zur Begründung des

Wiedereinsetzungsantrags, die nicht mehr nach
Ablauf der Antragsfrist nachgeschoben werden
können (BCH, Beschl. v. 4.10.1988 - Vl ZB 2l/88,
NJW-RR 1989, 126).

Kausalität
- Information des Mandanten
- > zwischen Pflichtwidrigkeit

und Schaden
= Entscheidung des Gerichts
= $ 6b EStG - Beratung
= Verhalten, beratungskonforrnes

- Unterbrechung der >

= Rechtsanwalt, neuer
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Klageauftrag
- Belehrung über Fristen

= Aussichtslosigkeit

Kommanditgesellschaft
- Kommanditist

= Einlage, Rückzahlung
= Haftung

Kostenerstattung
- RA-Honorar, Straßenneubau
- StB-Kosten

Liquidator
- Honorar

= Sondervergütung

Mandatsniederlegung
- Fristenlauf
- Mitteilungspflicht

Mittelverwendungskontrolle
- Mandatsumfang
- Verein, gemeinnütziger

Mitverschulden
- Bareinlage, GmbH
- Fristüberwachung
- Informationen an RA

= > durch Mandanten
- Informationen an StB
- Prüfungspflicht des Mandanten
- Rechtsmittel, unterlassenes
- JtEUCrClNldr UrrS

= Zinserträge

Nachbesserung
- Darlegungslast
- Kosten der >

- Rechnung, fehlerhafte
- Schaden

Notar
- Belehrungspflichten

= Vorleistungen, ungesicherte
- Löschungsurkunde
- Tätigkeit, betreuende, $ 24 BNotO

= Löschungsurkunde, Treuhandauflage
- Vorleistungen, ungesicherte

= Grundstück an Liebhaber

Praxisveräußerung
- Arglisteinwand
- Schlichtungsklausel

Prozeßvollmecht
- BGB-Gesellschaft

Rechtsanwalt
- Belehrungspflicht

= Vergütungsanspruch
- Beratungspflichten

= Bauvertrag
- Grundsatz des sichersten Weges
- Kündigungsschutzklage

= Sachverhaltsaufklärung
= zwei Kündigungserklärungen

- Liebhaberei
- > und Steuerberater

= Kalnmerbeitrag
- Sachverhältsermittlung
- Syndikus

= Berufsfreiheit
= Mandatsvertrag, nichtiger
= Tätigkeitsverbot

99, 43

99, 69
99,177

99, 97, 777

99, 44

99,776

99, 185

99, 203
99, 18

99,8s

99,20
99, 199

99,25

99, 91
99,767

99,767

99,97

99, 49

99,33

99,6
99,724

99, 67
99,61
99, 72
99, 12

99,794
99,794

29
29

252
252

9,
9,

9
9

- Tätigkeitsschwerpunkt
= Forderungseinzug

- untätigkeit
- Verfahren, berufsgerichtliches

= Bindungswirkung, Strafbefehl
- Versicherungsmandat
- Verkehrs-/Prozeßanwalt
- Vertreter

= Rechtsmittelschrift
= >, amtlich bestellter

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Amtspflichtverletzung wg. >

- > durch Wirtschaftsprüfer,
Art.1$5Nr.2RBerG
= Vertragsberatung

- >, telefonische
= Zeitvergütung, Einziehung

- Unternehmensberatung
- Wirtschaftsberatung

Rechtsmittel
- Gerichtsentscheidung

= Form, falsche
= Meistbegünstigungsgrundsatz

- >, einheitliches
- >, wiederholtes

Rechtsri'idrigkeits zusammenhang
- Zeitablauf

Schaden
- Eigentumswohnung
- Honorar an StB
- Kalkulationsschaden, USt
- Kosten des StB
- Nachbesserungskosten
- Prozeßverlust
- Schadenbetrachtung, konsolidierte

Eigentumswohnung
ozialversicherungsbeiträge
ozialversicherungshaftung
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99, 100
99, 44

99, 161

99, 50

99, 203
99, 185, 193

99, 193

99, 239
99, 44,792

99,724

99, 115
99,115

99, 16
99,725
99,22
99, 18
99, 72s
99, 69

99,
99,

99
99
99
99

-S
-S

99,776

99,776

99,776

99, 276

99. 119

99, 1s8

99, 119

99,252
99,797
99, 119

99
99
99
99

99, 16
99, 119
99, 779
99, 747
99,22
99,69

99, 161

99,252
99, 50
99, 15
99,797

99, 108
99,108
99, 25

99, 273
99, 108

108
43
25
246

19
19
39
72 5

- Steuerzinsen
- Umsatzsteuer
- Verzugsschaden
- Zinsschaden

= Berechnung, abstrakte

Schädigung, sittenwidrige, S 826 BGB
- Auskunft
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Schlichtungsklausel
- Praxisveräußerung

Sozialrecht
- Beratung durch StB/WP

Sozietät
- >, überörtliche

= Rechtsanwalt
= Zweigstellenverbot

Steuerberater
- > und Rechtsanwalt

= Kammerbeitrag
- Wechsel des >

Steuerberaterkammer
- Berufspflichtverletzung, Mitteilung an >

Steuerberatungsgesetz
- $ 33, Hilfeleistung in Steuersachen

= Sozialversicherungsberatung

Steuerberatungsvertrag
- Inhalt des >

= Mittelveiwendung
- Investitionszulagenantrag
- Kreditvermittlung
- Nachbesserungsrecht
- Pflicht

= > zur Rundumbetreuung
- Regreß gg. Vorberater
- Sozialversicherungsberatung
-. Zustandekommen des >

7
7

99,275
99, 216

,75
,75

99
99

99,273
99,747

99,734
99,734
99,734
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= Abschluß, stillschweigender
= > mit Mitarbeiter

Steuerbescheid
- Übersendungsart

Steuererklärung
- Abgabe, rechtzeitige

Umsatzsteuer
- Auslandsrechnung

= Leistungsempfänger deutsch
= Mehrwertsteuerausweis, offener

Unternehmensberater
- Rechtsberatung

Unterschrift
- Honorarrechnung

= Klageschrift
- Wiedereinsetzung

Ursachenzusammenhang
- siehe ünter Kausalität

Verfahren, berufsgerichtliches
- Bindung, Strafbefehl

Verjährung, S 196 Abs. 1 Nr. 5 BGB
- Rechnung, verzögerte
- Unterbrechung der >

Verjährung, S 852 BGB, g 19 BNotO
- Kenntnis des Ersatzpflichtigen

= Ausschluß anderweitiger Ersatz-
möglichkeit

- Verjährungsbeginn
= Ersatzmöglichkeit, anderweitige

Verjährung, S 51b BRAO
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß zur Belehrung
= Kenntnis des Fehlers und Verjährungs-

vorschrift
= Mandant, Volljurist
= RA, neuer

Verjährüng, S 68 StBerG, S 51a WPO
- Belehrungspflicht über Fehler und

Verj ährungsvorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß für >

- Verjährungsbeginn
= Fristvörsäumnis
= Kenntnis des Mandante[

- Verjährungshemmung
= Ende der >

= FG-Verfahren

Verj ährungsunterbrechung
- Klage, unzulässige
- Rechnung, verzögerte

Versäumnisurteil
- >, zweites
- Wartepflicht des Gerichts

Verschulden
Kollegialgerichtsentscheidung
= Steuerberater

Versicherungsberatung
- Rechtsanwalt

= Brandschaden
= Kfz.-Schaden

- Verjährung, $$ 8s2 BGB, 14 SIVG, 3 PfIVG

Versicherungsschutz
- Abfindung unter Vorbehalt
- Akteneinsicht

= Ermittlungsakten, StA
- Rechtsschutzversicherung

= Kostenerhöhung, unnötige
= Obliegenheitsverletzung

- Verjährung
- Vertrauensschadenversicherung

Verspätungszuschläge
- Verzugsschaden

15
22

99,
99,

Vertrauensschadenversicherung
- Verschulden des Geschädigten

Verzug
- > des Steuerberaters

Vollmacht
- Anscheinsvollmacht
- Rechtsbehelfsverfahren

Vollverzinsung, $ 233a AO
- Belehrung,Vermeidungsstrategie
- Mitverschulden

Vorteilsausgleichung
- Steuerzinsen, $ 233 AO

Werbeverbot
- Internet
- Leistungsbeschreibung
- Notar

= Briefbogen, Farbe
- Praxisbroschüre
- Qualitätswerbung
- Selbstdarstellung, erlaubte
- Sozietät, gemischte
- Telefonberatung

Wettbewerb, unlauterer
- Qualitätswerbung
- Telefonauskunft
- Unterlassungsanspruch

= > gg. Sozietät

Wettbewerbsverbot
- Sittenwidrigkeit
- >, nachvertragliches

Wiedereinsetzung
- Berufungsbegründungsfrist (s. dort)
- Beschwerde

= Sachvortrag, Zuverlässigkeit
- Unterschrift
- Vertrauensschutz

Wirtschaftsberatring
- Rechtsberatung

Wirtschaftsprilfer
- Ersatzanspruch

= >, abgetretener
= > wg. Amtspflichtverletzung

- WP-Gesellschaft
= Niederlassungsleiter

Zinsschaden
- Berechnung, abstrakte

durch die Deutsche Bundespost als Verschulden
anzurechnen. In der Verantwortung des Ab-
senders liegt es nur, das zu befördernde Schrift-
stück so rechtzeitig zur Post zu geben, daß es

nach den organisatorischen und betrieblichen
Vorkehrungen der Post bei regelmäßigem
Betriebsablauf den Empfänger fristgemäß er-
reicht.

2. Diesen Anforderungen wird die angegriffene
Entscheidung nicht gerecht. Sie überspannt die
vom Bf zu erfüllende Darlegungslast hinsicht-
lich der Inanspruchnahme des Kurierdienstes
und wälzt allgemein bestehende Beförderungs-
risiken einseitig auf den rechtsuchenden Bürger
ab. Im Regelfall kann vom Bürger nicht die Dar-
legung von Vorgängen innerhalb der Organi-
sationsstruktur der Dienstleistungsanbieter
verlangt werden, da diese sich regelmäßig der
Kenntnis des Nutzers entziehen. Hier besteht
kein Unterschied zwischen der Beförderung
durch die Deutsche Post AG und der durch an-
dere Anbieter.

Im vorliegenden Verfahren hat der Bf glaubhaft
gemacht, daß der Schriftsatz elf Tage vor Frist-
ablauf aufgegeben worden ist. Angesichts einer
zweimaligen wöchentlichen Beförderung durch
den Kurierdienst durfte der Bf davon ausgehen,
daß der Schriftsatz rechtzeitig beim LArbG ein-
trifft. Der Bf hat dargelegt, auf welchem Weg
und in welchen Zeitabständen die Beförderung
erfolgt. Verlangt man weiteren Vortrag, so wird
die Benutzung eines Kurierdienstes faktisch aus-
geschlossen, denn dem Bürger ist es regelmäßig
nicht möglich, bei Inanspruchnahme eines sol-
chen Dienstes derart weitreichende Erkundigun-
gen einzuholen.
@VerfG, Bescht. v. 23.8.1999 - 1 BvR 1l3S/97)

Pressemitteilung des BVerfG v. 74.9.7999

BFH: Zum Begriff der Berufsausbildung im Kinder-
geld recht

Der VI. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat in
mehreren Urteilen vom 9.6.1999 zum Begriff der
Berufsausbildung für das ab 1.1.1996 geltende
Kindergeldrecht Stellung genommen.

In den entschiedenen Fällen ging es um die
Fragen, ob und unter welchen Voraussetzungen
ein Auslandsaufenthalt im Rahmen eines
Au-Pair-Verhältnisses mit begleitendem Sprach-
unterricht (VI R 33/98 und Vl R 143/98), der Be-
such eines ausländischen Colleges (Vl R 34/98),
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ein Volontafiat (VI R 50/98), ein Anwaltsprakti-
kum eines Jurastudenten (VI R l6/99) und die
Vorbereitung auf eine Promotion (Vl R 92/98)
als Berufsausbildung.anerkannt werden können.

Der BFH hat in den vorbezeichneten Fällen das
Vorliegen einer Berufsausbildung - teilweise in
Abweichung von der Rechtsprechung des früher
zuständigen Bundessozialgerichts - bejaht. Das
Bundessozialgericht hatte eine Tätigkeit in der
Regel nur dann als Berufsausbildung angesehen,
wenn diese in einer Ausbildungs- oder Studien-
ordnung zwingend vorgeschrieben war.

Die Auslegung des Begriffs der Berufsausbildung
durch den BFH orientiert sich an der verfas-
sungsrechtlichen Vorgabe, daß das Kindergeld
ebenso wie der Kinderfreibetrag seit der System-
umstellung des Familienleistungsausgleichs zum
1.1.1995 in erster Linie der steuerlichen Frei-
steilung des Existenzminimums des Kindes bei
den Eltern dient. Die steuerliche Leistungsfähig-
keit der Eltern ist aber auch dann gemindert,
wenn sich Kinder unabhängig von vorgeschriebe-
nen Studienordnungen in Ausbildung befinden
und von ihren Eltern unterhalten werden.
Dabei kommt den Eltern und dem Kind bei der
Gestaltung der Ausbildung von Verfassungs
wegen ein weiter Entscheidungsspielraum zu.

Der BFH hat im einzelnen entschieden, daß eine
Sprachausbildung im Ausland im Rahmen von
Au-Pair-Verhältnissen in der Regel als Berufsaus-
bildung anzusehen ist, wenn der theoretisch-
systematische Sprachunterricht zehn Unter-
richtsstunden je Woche umfaßt. In Einzelfällen
kann auch eine geringere Stundenzahl ausrei-
chen, wenn z.B, der Sprachkurs der üblichen
Vorbereitung auf einen anerkannten Prüfungs-
abschluß dient und das Kind den Prüfungsab-
schluß anstrebt. Insoweit kommt es auf die Ge-

samtumstände des Einzelfalles an.

Der Besuch allgemeinbildender Schulen, eines
Colleges oder einer Universität im Ausland ist
ohne weiteres als Berufsausbildung ebenso anzu-
erkennen wie ein berufsspezifisches Praktikum,
z.B. ein Anwaltspraktikum eines Jurastudenten..
Auch ein Volontariat, das der Erlangung der
angestrebten beruflichen Qualifikation dient
und bei dem der Ausbildungscharakter im Vor-
dergrund steht, ist Berufsausbildung. Gleiches
gilt für die Vorbereitung auf eine Promotion,
wenn sie im Anschluß an das Studium ernsthaft
und nachhaltig durchgeführt wird.
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der BGH mußte sich des Fristenthemas erneut anneh-

men: Einen zuverlössigen Mitarbeiter kann der Anwalt
mit Botendiensten in Fristsqchen betrauen. Weitere

Vorsichtsmaßnohmen bei dessen Beauftragung müssen

nicht ergriffen werden, wenn nach den örtlichen und

zeitlichen Verhöltnissen im Auftragszeitpunkt keine

Zweifel an der Ausführung der Weisung bestehen. lm

Wiedereinsetzungsverfa h ren können unkla re Angoben

zu dem Botendienst quch nach Ablauf der Antrdgs'
ffist ergünzt werden.

Sind 5ie zwischen die Mühlsteine eines strofrechtlichen

Ermittlungsverfahrens geroten, so binden noch Auf'
fassung des BGH die Feststellungen in einem rcchts-
kröftigen Strqfbefehl nicht im berufsrechtlichen Ver-

fa h ren.

Das OLG Hamm hot wiederholt, daß sowohl für den

Steuerberater als auch den Rechtsanwalt ols Leistungs-

ort der Beratung und der Honorarzqhlung dessen

Praxisröume anzusehen sind. Eine Honorurklage ist

deshalb am Sitz der Kanzlei rechtshöngig zu machen.

Zu r Ve$öhrungsproblematik und zur Sekundürhaftung
weist das OL] Düsseldorf darauf hin, daß Schriden

wegen Fristablaufs om Tage nach der letzten Hondlungs'

möglichkeit entstehen, ohne daß es auf die Kenntnis des

Mandanten ankommt. Die Hinweispflicht ouf das Frist'

versöumrris enisie'rii aber nur, wenii aus konkreiem
Anlqß - einem akuten Grund - der Berater seine fehler'

b eh a ftete Au ftra g serl ed i g u n g ü berp r ü fen m u ßte.

Bestreitet der Mandqnt, vom Steuerberater eine Be'

ratung erhqlten zu haben, obwohl dieser dos Cesprcich

örtlich, zeitlich und inhaltlich schildert, ist der Mandant

für seine Behauptung beweisbelastet. (OLG Frankfurt)

Soll der Steuerberater laut Mandatsvertrug die zweck'

entsprechende Verwendung von Fördergeldern eines

geneinnützigen Vereins prüfen, so hilft dem Mandanten
der bloße Hinweis, er erwotte eine steuerliche Rundum-

betreuung, nicht weiter. Diese ist weder vereinbart noch

wird sie vergütet. Es kann vom Steuerberoter somit nicht
erwortet werden, daß er z.B. die Lohnabrechnung von

Teilzeitkrriften im Hinblick auf die Einbehaltung von

Lohnsteuer prüft. Wünsche des Mandanten nqch Erwei-

terung des Mandqtsinhalts müssen vom Steuerberater

akzeptiert und damit zur Erweiterung des Steuerbera-

tungsvertrages geführt werden. (LG Berlin)

irr

M it freu nd I ichen Grüßen

lhr Dr. Jürgen Crdfe

GI Aktuell
BVerfG: Das Risiko der Beförderung fristwahrender
Schriftsätze darf nicht einseitig auf den Bürger
abgewälzt werden

Die 2. Kammer des Ersten Senats des BVerfG hat
i n e i n e m Ve r fa s s u n g s b e s c hwe r d e (Vb 

) 
-Ve r fa h re n

einstimmig entschieden, daß auch bei der In-
anspruchnahme von l(urierdiensten das Risiko
des rechtzeitigen Zugangs eines fristwahrenden
Schriftsatzes nicht einseitig auf den rechtsuchen-
den Bürger abgewälzt werden darf. Diesem
Grundsatz wird die mit der Vb angegriffene
Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LArbG)
nicht gerecht. Die Kammer hat deshalb diese
Entscheidung aufgehoben und zur erneuten
Entscheidung an das LArbG zurückverwiesen.

Bei dem Verfahren ging es um die Frage, ob dem
Beschwerdeführer (Bf) bzw. seinem Prozeßbevoll-
mächtigten ein Verschulden daran traf, daß die
Berufung gegen eine abgewiesene Kündigungs-
schutzklage nicht fristgemäß beim Berufungs-
gericht (LArbG) eintraf. Der Schriftsatz war nach
Angaben des BfelfTage vor Fristablaufbeim
Kurierdienst des Anwaltvereins aufgegeben
worden, der das betreffende LArbG zweimal
wöchentlich anfährt. Der Schriftsatz traf jedoch
erst drei.Tage nach Ablauf der Berufungsfrist im
LArbG ein. Die Verspätung war offenbar auf eine
irrtlimliche Ablieferung der korrekt adressierten
Berufungsschrift beim Oberlandesgericht statt
beim LArbG zurückzuführen.

Den Antrag des Bf auf ,,Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand" wies das LArbG zurück.

II.

Die 2. Kammer des Ersten Senats hat die ableh-
nende Entscheidung des Antrags auf Wiederein-
setzung aufgehoben.

Zur Begründung heißt es u.a

Die Entscheidung verletzt den Anspruch auf
Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes
(Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip)

1. Die Gerichte dürfen im Wiedereinsetzungs-
verfahren die Anforderungen an das, was der
Betroffene veranlaßt haben muß, um Wieder-
einsetzung zu erlangen, nicht überspannen. So

hat es das BVerfG bereits in der Vergangenheit
als nicht zulässig angesehen, dem Bürger Ver-
zögerungen der Briefueförderung oder Zustellung
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Gerl ing I nformationen fü r wi rtschaftsprüfende, rechts- u nd steuerberatende Berufe

ln diesem Gl'Beihefter für den Monat
Oktober stellen wir lhnen erstmalig
die neue Euro-Kreditversicherung für
Rechtsanwälte vor. ln Deutschland hat
sich in den letzten Jahren die Zahl der

Fi rmenzusa mmenbrüche vervierfacht.
Dieser rapide Anstieg zeigt, daß ein

Schutz gegen das lnsolvenzrisiko heut-

zutage für alle am Wirtschaftsge-
schehen Beteiligten unverzichtbar ist.

Gerling hat eine Euro-Kreditversiche-

rung entwickelt, die speziell auf die

Bedürfnisse eines Freiberuflers abge-

stimmt ist. Sie setzt genau dort an,

wo I hr Forderungsausfallrisiko beginnt,

Mit der Euro-Kreditversicherung gehen

Sie sicher, daß die lnsolvenz eines

Mandanten weder die Liquidität noch

den Ertrag oder gar den Bestand lhrer
Kanzlei gefährdet,

Ed itoria I

Gl Aktuell

Fristenkontrolle
Weisung an Fachkraft / Einschallung eines Boten / Wiederein-
setzu ngsa ntra g, Beschwerdeverfa h ren / Angaben zu r Zuverlässig keit
(BGH, Urt. v. 6.5.1999 - Vll ZB 6/99)

Berufsgerichtl iches Verfahren
Rechtsanwalt / Bindungswirkung des Strafbefehls?
(BCH, Urt. v. t2.4.1999 - AnwSt t?l ll/98)

Honorar des Steuerberaters
Gerichtssta nd fü r Honorarklage / Zustä nd ig kertsbesti mm u n g,

5 36 ZPO

()LC Hamm, Beschl. v. 6.10.1998 - I Sbd 46/98)

Steuerberaterhaftung
Gleiche Ansicht eines Kollegialgerichts / Fehlendes Verschulden
des StB / Yerjährungsbeginn, 5 68 StBerG / Fristablauf /
Kenntnis des Mandanten von Fehler und Schadenentslehung r/
Sekundäranspruch, akuter Prüfungsgrund / Hemmung der
Verjährung und deren Ende

(OLG Düsseldorf, Urt. v, LI.l998 - 13 U 57/97)

Beratung durch StB

Bestreiten des Mandanten / Beweislasl / Erhöhle Darlegungslast
des StB

(OLG Frankfurt, Urt. v. 27.6.1997 - 24 U 202/95)

Abschlußprüfung
Erslpr üf ung/ Na chtra g sp rü f ung / Besch rä n kte N achtra gsp rü f ung /
Prü fu n gsu m fa ng

()LG Hamm, Urt. v, 18.6.1997 - 25 U 6/98)

Steuerberaterhaftu ng

Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Fördergeldern /
Ma ndatsu mf ang / Lohnsteuerei nbeha lt fü r Tei lzeitkräfte
(LG Berlin, Urt. v. 16.9.1998 - 22 0 294/98, rkr.)

Honorar des Steuerberaters
Einforderbarkeit, 5 9 StBGebV / Unlerschrifl / Honorarklage
(AG Dortmund, Urt, v. 15.1.1999 - 131 C 6383/98)
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